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Schule heute

So will ich lernen!

1. Aufl age 2013, 21 x 27 cm, 

broschiert, 48 Seiten, 

ISBN: 978-3-88617-540-6; 

Bestellnummer LER 540

5,– Euro [D]; 7.50 sFr.

Spätestens seit der Verabschiedung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ist Deutschland verpfl ich-
tet, ein inklusives Bildungswesen für alle Kinder 
zu schaffen. Das erfordert Veränderungen:

•  Um Inklusion in der Schule zu verwirklichen, 
müssen sich Schulen weiter entwickeln.

•  Die Lehrkräfte müssen wissen, wie alle Kinder 
gut lernen können.

•  Und weil Inklusion unteilbar ist, dürfen keine 
Kinder »vergessen« werden:

•  Die Lebenshilfe achtet dabei besonders auf 
die Kinder mit schwerer Behinderung.

•  Inklusion ist das Ziel verschiedener Schulen:
•  Die Lebenshilfe öffnet eigene Schulen für 

gemeinsamen Unterricht aller Kinder.
•  Und sie unterstützt die Entwicklung inklusiver 

Schulen in Städten und Gemeinden.

Damit das gelingt, braucht es Mut machende 
und wegweisende Beispiele, die zeigen, wie 
sich Schulen entwickeln und wie sie erfolgreich 
arbeiten können. Diese Broschüre liefert Infor-
mationen und Entscheidungshilfen für Menschen 
mit Behinderung, deren Eltern, Angehörige 
und rechtliche Betreuer, die das Spektrum der 
Möglichkeiten jenseits der klassischen Sonder.
schule aufzeigen. Die vorgestellten Beispiele 
haben Menschen mit jeder Art von Behinde-
rung im Blick, unabhängig vom Umfang des 
Unterstützungsbedarfs.

|  Hellmann, Langer, Leonhard, 
Schumacher, Wendt

Recht auf Teilhabe

Ein Wegweiser zu allen wichtigen 
sozialen Leistungen für Menschen 
mit Behinderung

2., überarbeitete und 

aktualisierte  Aufl age 2013, 

17 x 24 cm, ca. 144 Seiten, 

ISBN: 978-3-88617-546-8; 

Bestellnummer LER 546

12,– Euro [D]; 15.– sFr. 

Dieser Ratgeber stellt die in den Sozialgesetz-
büchern verankerten Leistungsrechte dar, geht 
auf die im Begriff des Nachteilsausgleichs zu-
sammengefassten Leistungen sowie auf die für 
Menschen mit geistiger Behinderung wichtigen 
Fragen zur persönlichen Rechtsausübung ein.

Die 2. Aufl age bringt den Ratgeber auf den 
neuesten Gesetzes- und Rechtsstand. 
Grundlegend neu bearbeitet wurde das Kapitel 
»Leistungen der sozialen Pfl egeversicherung« 
infolge des Pfl ege-Neuausrichtungs-Gesetzes 
(PNG). Bei den »Leistungen der Sozialhilfe« 
war u. a. die Erhöhung der Regelbedarfe zu 
berücksichtigen. Mehrere Neuerungen gibt es 
bei den Nachteilsausgleichen: Neben einer 
Änderung der Schwerbehindertenausweis-
Verordnung wurde die Freifahrtberechtigung 
neu geregelt. Das neue Rundfunkbeitragsrecht 
ist ebenfalls bereits berücksichtigt. Das Kapitel 
»Rechtsschutz im Sozialrecht« wurde um die 
Rechtsinstitute der Beratungshilfe und der 
Prozesskostenhilfe ergänzt.

Stand: Januar 2013.

| Lebenshilfe Bremen

Leichte Sprache

Die Bilder

1. Aufl age 2013, DIN A 4,

broschiert, 320 Seiten,

CD mit allen Bildern

ISBN: 978-3-88617-910-7; 

Bestellnummer LFK 910

49,50 Euro [D]; 62.– sFr.

Leichte Sprache ist wichtig: für viele Menschen 
mit Behinderung. Und für viele andere Menschen. 
Zur Leichten Sprache gehören gute Bilder. Mit 
Bildern kann man Texte besser verstehen. 
Wer Texte in Leichter Sprache schreiben will, 
braucht gute Bilder. Darum gibt es in diesem 
Buch eine DVD mit mehr als 500 Bildern. Die 
Bilder können Sie für Ihre Texte benutzen. 
In diesem Buch steht auch ganz viel über 
Leichte Sprache. Zum Beispiel:

• Die Geschichte der Leichten Sprache.
•  Die Regeln der Leichten Sprache.

Alle Texte sind in Leichter Sprache.

Kooperation mit der Lebenshilfe Bremen.
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mitmachen und teilhaben – zum Bei-
spiel, dass ich jetzt was schreiben kann
für diese Zeitschrift. Das finde ich un-
glaublich! Die Zeitschrift kenne ich nur
vom Sehen. Die ist in schwerer Sprache
geschrieben. Nichts für mich. Und für
diese Zeitschrift schreibe ich jetzt. Was
mitmachen, mitbestimmen und teilhaben
für mich bedeuten.

Es ist o. k., dass es auch Hefte gibt in
schwerer Sprache. Die Fachleute müs-
sen sich auch austauschen können in
ihrer Sprache. Und es gibt ja auch an-
dere Sachen in Leichter Sprache. Zum
Beispiel das Magazin der Lebenshilfe-
Zeitung (LHZ). Und die Zusammen-
fassungen der Artikel in der LHZ sind
immer auch in Leichter Sprache ge-
schrieben. Am besten finde ich die
Leichte Sprache auf der Internetseite
der Lebenshilfe.1 Sie finden hier auch
viele Infos zum Lebenshilfe-Rat. Dort
arbeite ich mit. Ich bin der Vorsitzende. 

Diese Seite ist für mich ein erstes und
gutes Beispiel für Mitmachen und Teil-
habe. Wenn man Informationen nicht
verstehen kann, dann kann man auch
nichts dazu sagen. Wenn Texte nicht
vorgelesen werden, können sich viele
auch nicht einmischen. Schwere Texte
behindern uns.

Teilhabe bedeutet für mich, in der Ge-
sellschaft beim Wohnen, bei der Arbeit
und in Freizeit und Sport mit Leuten
zusammenzukommen. Ich arbeite in
der Werkstatt und wohne allein mitten
in Saarbrücken in meiner Wohnung.
Ohne Betreuung. Mir geht es gut. Ich
bin zufrieden. 

Ich mache mit im Werkstattrat und helfe
beim Fest auf der Tenne der Lebenshilfe
Obere Saar. Ich helfe beim Auf- und
Abbau bei Sportfesten der Landesar-
beitsgemeinschaften der Werkstätten
im Saarland. 

Besondere Bedeutung für mich hat
sicher der „Rat behinderter Menschen“
in der Lebenshilfe. Er ist da für die Mit-
bestimmung von behinderten Menschen

in der Lebenshilfe. Es gibt ihn schon
seit zehn Jahren. Er trifft sich vier Mal
im Jahr und spricht mit den anderen
Gruppen in der Lebenshilfe, wie dem
Bundesvorstand. Der wird beraten. Und
dem Bundeselternrat. Manchmal treffen
wir uns bei den Mitgliedern des Rates
aus ganz Deutschland, zum Beispiel in
Bremen oder Leipzig. Dann weiß man,
wie die Anderen leben. Manchmal fah-
ren auch Einzelne zu Tagungen als Ver-
treter der Lebenshilfe. Ich war jetzt
gerade im November bei einer Tagung
zur Persönlichen Zukunftsplanung in
Linz in Österreich. Dort ist auch ein
Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung
gegründet worden.

Um zu sagen, was der Rat so macht und
denkt, haben wir noch einmal in die Pro-
tokolle geschaut. Hier ein paar Beispiele: 

Im Jahr 2008 haben wir über die „Bun-
desinitiative Daheim statt Heim“ ge-
sprochen. Sie fordert den Baustopp für
neue Heime und den Abbau bestehen-
der Heimplätze. Wir haben nicht lange
darüber gesprochen, ob das richtig ist.
Wichtig ist uns: Jeder soll selbst wählen
können, wo und wie er lebt. Wir wollen
lernen können, wie man alleine wohnt.
Jeder muss die Unterstützung bekom-
men, die er braucht! Wichtig ist, dass
der Mensch gerne lebt, wo er wohnt.
Dann ist es fast egal wo: im Heim, in
der Wohngemeinschaft oder allein.

Wir fordern, dass die Hilfe, die man
nun mal braucht, auch bezahlt wird!
Wir wissen nicht, ob das auch passiert.
Denn jetzt wird das nicht bezahlt. Im
Betreuten Wohnen kriegen wir zu
wenige Stunden zur Unterstützung.

Die Behindertenhilfe hat in den letzten
Jahren sehr viel erreicht. Es ist sehr
wichtig, dies anzuerkennen und zu
loben.

Menschen mit Behinderung haben
Rechte und Menschenrechte. Sie müs-
sen nicht um Unterstützung bitten.

Alle Menschen sollen so lange wie
möglich und so lange, wie sie es wollen,
in ihrer eigenen Wohnung und im ge-
wohnten Umfeld leben können.

Mitmachen, mitbestimmen, teilhaben –
ich hab’ mich schon verändert dadurch! 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Bernd Frauendorf

1 www.lebenshilfe.de/de/leichte-sprache/
dabei-sein/Lebenshilfe-Rat/2_aussagen.php
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beteiligt werden: „Nichts über uns
ohne uns!“

Wir haben auch über gesetzliche Be-
treuung und die Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Nationen
gesprochen. Zuerst waren wir der Mei-
nung, dass alle behinderten Menschen
immer selbst entscheiden können müs-
sen. Dann sind uns aber Beispiele ein-
gefallen, wo das nicht so einfach ist.
Zum Beispiel, wenn jemand gar nicht
erkennbar auf Ansprache reagiert. Dann
ist es sehr schwierig, seine Entscheidung
zu erkennen. Wenn man eine Person
mit schwerer Behinderung darin unter-
stützen will, ihre Entscheidung zu tref-
fen, kann man in der Bewertung (Inter-
pretation) ihrer Verhaltensweisen auch
falsch liegen. Das muss man immer
beachten. Deshalb muss man in der
Entscheidungsfindung für eine andere
Person sehr vorsichtig sein. Wenn stell-
vertretend für eine Person entschieden
werden muss, dann müssen Entschei-
dungen auch gut informiert getroffen
werden. Vorrang hat der Wille des Men-
schen mit Behinderung. Gesetzliche
Betreuer müssen das beachten. Es
braucht eine stärkere Kontrolle der
Arbeit des gesetzlichen Betreuers. Wir
haben eine Vereinbarung zur guten Zu-
sammenarbeit zwischen Betreuer und
Betreutem erarbeitet, damit Selbstbe-
stimmung möglich ist.2

Ein schöner Erfolg unserer Arbeit war,
dass wir eine Initiative der Freunde aus
Bremen so unterstützt haben, dass nun
der Behindertenausweis kleiner ist. Das
hatten wir immer als blöd erlebt. Wenn
man ihn gezeigt hat, war er wegen sei-

ner Größe so auffällig. Es hat einige
Jahre gedauert, wir habe tausende
Unterschriften gesammelt, Briefe und
Gespräche mit Politikern geführt. Und
jetzt haben wir Erfolg. Der Ausweis
wird so groß sein wie ein Personalaus-
weis oder Führerschein.3 Endlich! 

Wir haben den damaligen Kanzler
Schröder im Kanzleramt getroffen. Und
wir waren jetzt gerade wieder im Bun-
destag. Knapp 300 Menschen mit Be-
hinderung haben mit den Abgeordneten
über die Umsetzung der UN-Konven-
tion diskutiert. Dar Rat war dabei (siehe
Abbildung). Ich habe eine Rede beim
Weltkongress von Inclusion Internatio-
nal und der Lebenshilfe im Jahr 2010 in
Berlin gehalten, vor 2.500 Leuten! Als
Vertreter der Lebenshilfe war ich auch
beim Weltkongress davor in Mexiko, in
Acapulco. Es lohnt sich also allemal
mitzumachen und sich einzusetzen. 

Teilhabe ist für mich unheimlich wich-
tig. Und Selbstbestimmung auch. Ich
wohne allein und habe Freunde. Mit
denen treffe ich mich manchmal. Zum
Beispiel gehen wir dann zusammen zum
Fußball. In meiner Werkstattmannschaft
spiele ich auch selbst Fußball. Ich habe
schon an vielen Turnieren teilgenommen.
Eigentlich lebe ich ziemlich selbstbe-
stimmt und mittendrin. 

Was mir sonst noch wichtig ist? 
Dass die UN-Konvention umgesetzt
wird. Und dass die Lebenshilfe ihre
Ziele erreicht. 

Bernd Frauendorf, Saarbrücken 
(Vorsitzender des Rats behinderter

Menschen der Lebenshilfe)

Der Text ist auf der Basis eines 
Gespräches mit Ulrich Niehoff 

(Unterstützer) entstanden

Wenn ein Mensch Hilfe beim Wohnen
braucht, soll er sie dort erhalten, wo er
wohnt, wo er sich wohl fühlt und wo
er leben will.

Es sollen überall Angebote zur Unter-
stützung aufgebaut werden, die jeder
Mensch bei sich zu Hause nutzen kann.
Dabei muss jeder die Möglichkeit der
Wahl haben, zum Beispiel durch das
Persönliche Budget.

Es ist schön, wenn Menschen ohne Be-
hinderung mit behinderten Menschen
zusammen Zeit verbringen wollen. Das
nennt man „Bürgerschaftliches Enga-
gement“. Um Bürger zu treffen, muss
man hingehen, wo sie sind. Und das ist
in der Gemeinde.

Menschen, die gerne in einer Gemein-
schaft leben wollen, sollen das auch
können. Die Größe der Gruppe sollte
klein sein, damit das Zusammenleben
angenehm bleibt. In kleinen Gruppen
kommt man gut zurecht.

Man sollte jetzt schon mit Veränderun-
gen anfangen. Aber auch nichts „über
das Knie brechen“ und zu schnell han-
deln. Gute Veränderungen brauchen
auch Zeit.

Es geht nicht darum, Kosten zu sparen.
Es geht darum, jedem Menschen ein
Leben in Teilhabe und Selbstbestim-
mung zu ermöglichen. Und zwar dort,
wo er selbst gerne leben will. Jeder soll
wählen können, wo er leben will. Das
gilt gerade für die, die sehr viel Unter-
stützung brauchen. Wenn man mit den
Menschen beginnt, die am meisten Un-
terstützung brauchen, dann wird es für
die Personen mit weniger Hilfebedarf
noch einfacher.

Teilhabe an der Gesellschaft muss für
alle Menschen von Anfang an selbst-
verständlich sein: im Kindergarten, in
der Schule, bei der Ausbildung, im
Beruf und in der Freizeit. Menschen
mit Behinderung sind gar nicht so be-
sonders. Wenn man nicht mit der Aus-
sonderung beginnt, muss man später
nicht wieder umständlich einbeziehen
(integrieren).

Alle müssen umdenken, damit dieses
Ziel erreicht wird: der Gesetzgeber, die
Verwaltung, die Träger von Einrichtun-
gen und die Betreuer in den Einrich-
tungen. Es muss viel verändert werden,
vor allem in den Köpfen, damit alle
Menschen in Zukunft dort, wo sie wol-
len, daheim sein können. Das heißt
niemals, dass man allein gelassen wird.
Alle müssen sich auch umeinander
kümmern. Die Betroffenen müssen aber
an allen Veränderungen entscheidend

2 www.lebenshilfe.de/de/leichte-sprache/dabei-
sein/Lebenshilfe-Rat/2_aussagen.php (unten)

3 www.lebenshilfe.de/de/leichte-sprache/
mit-bestimmen/Behinderten-Ausweis.php

Im politischen Fachgespräch im Deutschen Bundestag (von links): 
Mario Kilian, Joachim Busch, Alfredo Rosenbaum, Jan Schult 
(Mitglieder des Rates behinderter Menschen) und Ulrich Niehoff (Unterstützer)

Foto: Antonio Morales Okyaz
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| Teilhabe 1/2013, Jg. 52, S. 4 – 11

| KURZFASSUNG Der Begriff der Partizipation steht in engem Zusammenhang mit
demokratischem Handeln auf der einen und dem Problem der sozialen Ungleichheit beim
Zugang zu Lebenschancen auf der anderen Seite. Er umfasst die soziale Dimension, also
den Zugang zu Handlungsfeldern und Lebensbereichen, und die politische Dimension
der Beteiligung in Form von Mitwirkung und Mitbestimmung. Das macht seine Aktuali-
tät und seine große Bedeutung in Dokumenten wie der UN-Behindertenrechtskonvention
aus. Aber gerade die politische Dimension kommt in den Auseinandersetzungen um die
Verwirklichung gleichberechtigter Lebenschancen im Feld von Behinderung oft zu kurz;
für die Umsetzung bedarf es einer Klärung der Formen und Ebenen von Partizipation.

| ABSTRACT The Concept of Participation and its Implementation in the Context
of Disability. The concept of participation stands in narrow connection with democratic
action on the one hand and the problem of social inequality regarding life opportunities
on the other hand. Participation encloses the social dimension, so the access to spheres
of activity and areas of life, and the political dimension of participation with the meaning
of co-operation and co-determination. This underlines the concept’s actuality and its
great significance in documents like the Convention on the Rights of Persons with Disabi-
lities. Besides, in the discussions about the realisation of equal chances of people with
disabilities the political dimension is often neglected. Thus the implementation of partici-
pation assumes to clarify the forms and levels of participation.

WISSENSCHAFT
UND FORSCHUNG

Partizipation – Aspekte der 
Begründung und Umsetzung 
im Feld von Behinderung

Der Begriff der Teilhabe übernimmt,
teils für sich stehend, teilweise in

einer Reihe mit Inklusion und Selbst-
bestimmung genannt, eine Funktion als
Leitbegriff für Aktivitäten und Leistun-
gen der Politik und Praxis, aber auch
der Forschung für behinderte Menschen
(z. B. im „Diskussionspapier Teilhabe-
forschung“ der DVfR & DGRW 2011
oder auf der Tagung „Teilhabeforschung
jetzt“ der Fachverbände der Behinder-
tenhilfe im November 20111). Jenseits
einer rein programmatischen Verwen-
dung müssen Begriffe ausreichend be-
gründet oder begründbar sein, wenn sie
als Dispositionsfond für die Forschung
oder konzeptionell für die praktische
Umsetzung tragfähig und wirksam 
werden sollen. Der Partizipationsbe-
griff bietet sich für solche Funktionen
insofern an, als er den Teilhabebegriff
fruchtbar und notwendig um die politi-

sche Dimension erweitert, die in den
derzeitigen Auseinandersetzungen um
„Teilhabe“ nur wenig thematisiert wird. 

Absicht des Beitrages ist dabei nicht,
die Linien der breiten und traditionsrei-
chen Auseinandersetzungen um politi-
sche Partizipation im Rahmen demo-
kratietheoretischer Ansätze nachzuzeich-
nen, sondern in erster Linie auf ein
Begründungsdefizit in der aktuellen
Debatte um Teilhabe aufmerksam zu
machen.

Teilhabe – angestammter 
Begriff der Sozialgesetzgebung

Aktuell hat der Teilhabebegriff „Kon-
junktur“; historisch gesehen ist er aber
ebenso „alt“ wie die Sozialgesetzgebung
der Bundesrepublik und aufs engste 
mit einem bestimmten Verständnis von
Sozialpolitik verbunden: Soziale Rech-
te und soziale Leistungen sollen die
Ansprüche der Sozialgesetzgebung, wie
sie im SGB I formuliert sind, sichern.

1 www.diefachverbaende.de/files/
veranstaltungen/2012-08-16-Dokumentation-
Fachtagung-Teilhabeforschung.pdf

Iris Beck
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Für die Feststellung, ab wann Men-
schenwürde und die Entfaltung der Per-
sönlichkeit gefährdet sind, müssen
Schwellenwerte bestimmt werden. In
der Anerkennung sozialer Problemlagen
realisiert sich zugleich der Sozialstaat.
Eine aktive, dynamische Sozialpolitik
als Gesellschaftspolitik (vgl. von FER-
BER 2012) versucht, soziale Ungleich-
heit zu bekämpfen, die sich insbesonde-
re an prekären Lebenslagen wie Armut
zeigt. Die „besonderen Lebenslagen“
im SGB XII stellen entsprechend Risi-
kolagen für Ausgrenzung dar. Im Kern
geht es also nicht um die Herstellung
eines „idealen Einbezogenseins“ in alle
denkbaren Lebensbereiche und Felder
der Lebensführung, sondern um die
Regulierung von Verteilungskonflikten
mit Blick auf den sozial ungleichen,
ungerechten Zugang zu solchen Gütern
(wie Bildung oder Arbeit) und Ressour-
cen, die für die Ermöglichung einer
möglichst selbstständigen und selbstbe-
stimmten Lebensführung eine zentrale
Bedeutung haben. Teilhaberechte ver-
bessern Lebenschancen; Sozialpolitik
bedeutet so betrachtet die „Verteilung
von Lebenschancen“. 

Neben der politisch-programmati-
schen Bedeutung ist der Begriff der Le-
benschancen oder sozialen Chancen der
Kernbegriff des Lebenslagenkonzepts,
wie es der Sozialpolitiktheoretiker Ger-
hard Weisser in den 1950er Jahren for-
mulierte und das dann Eingang in poli-
tische Programme fand. Neben der
Sicherung des bekannten „Existenzmi-
nimums“ geht es um die „Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben“, und die An-
sprüche daran beziehen sich auf ein
materielles, aber auch ein kulturelles,
soziales und politisches Teilhaberecht. 

1954 stellte das Bundesverwaltungs-
gericht fest, dass die Auffassung, Behin-
derung sei ein individuelles Schicksal
und damit ein in der individuellen Ver-
antwortung liegendes Problem, als mit
dem Grundgesetz unvereinbar betrach-
tet werden muss. Damit ist der Durch-
bruch der „Eingliederungshilfe“ markiert.
Der hierdurch anerkannten Pflicht des
Staates und der Gemeinschaft zur soli-
darischen Hilfe entspricht ein Recht auf
Hilfe bei den Betroffenen (vgl. FAHL-
BUSCH 1997, 29 ff.). Behinderung ver-
standen als erschwerte Teilhabe wurde
bereits damals rechtlich zum zentralen
Ansatzpunkt der Hilfen, die Eingliede-
rung in die Gesellschaft zum eigentli-
chen Auftrag der Rehabilitation. 

Die Teilhabe im SGB IX scheint auf
den ersten Blick vorrangig auf die Di-
mension des Einbezogenseins in Lebens-
bereiche – im Duktus des Lebenslagen-
konzptes (vgl. BECK & GREVING

2012) auf die Lebenslagengestaltung im
Sinne der Vergrößerung von Hand-
lungsspielräumen zur Interessensver-
folgung – abzuheben. Zwar findet das
Arbeitsleben noch immer gesonderte
Erwähnung, daneben ist aber im SGB IX
erheblich die Lebenslagenorientierung
gestärkt worden. Das Teilhabeverständ-
nis im SGB IX beinhaltet nach WELTI
(2008) aber auch die politische Dimen-
sion: zum einen im Ziel der Selbstbe-
stimmung und zum anderen in den ein-
geräumten Mitgestaltungsrechten. Teil-
habe ist aber ein „unbestimmter Rechts-
begriff“ (BARTHELHEIMER 2007, 8),
dessen Gehalt und dessen Reichweite
(ab wann spricht man von Teilhabe und
ab wann von Ausgrenzung) historisch
relativ und immer wieder neu zu be-
stimmen ist. 

Teilhabe meint zudem in erster Linie
die Vergabe von Rechten und die
Gewährung von Leistungen. Ob damit
auch eine Teilnahme erfolgt, also der
Adressat der Leistung sein Recht wahr-
nimmt und ob und wie er dann tatsäch-
lich aktiv an Feldern der Lebensfüh-
rung teilnimmt, ist damit nicht gesagt.
Die in Demokratietheorien geläufige
Unterscheidung von Teilhabe und Teil-
nahme verweist somit auf eine wichtige
Differenz: Teilnahme ist aktiv und be-
zieht sich auf das Individuum; zur Rea-
lisierung muss der Einzelne teilnehmen
wollen, er braucht dafür aber auch
zugängliche Kontexte. Damit wird das
Wechselspiel zwischen dem Einzelnen
und seinem Umfeld betont; der recht-
liche Anspruch auf Teilhabe allein reicht
nicht aus. SCHÄPER (2010, 93) ver-
deutlicht die Gefahr, wenn Teilhabe und
Teilnahme nicht unterschieden und
Teilhabe stillschweigend in Teilnahme
umdefiniert wird: aus dem Teilhaberecht
erwächst dann gleichzeitig eine Teil-
nahmepflicht und man muss sich als
‚teilnahmewillig und -fähig‘ erweisen.
Wer dann z. B. einer Erwerbstätigkeit
nicht nachgehen kann, könnte auch
Teilhaberechte verlieren. Dies verdeut-
licht noch einmal die Notwendigkeit,
den Teilhabebegriff nicht mit Teilnahme
gleich zusetzen und insbesondere die
Frage der Beteiligung in den Blick zu
nehmen, die mit dem Begriff selbst
nicht ohne weiteres beschrieben ist.

Wenn aus rechtlicher oder politischer
Sicht der Teilhabebegriff verwandt wird,
so stützt er sich auf die skizzierte Tradi-
tion und hat hierin seine Begründung
und Berechtigung. SCHÜTTE (2011, 2)
skizziert entsprechend aus rechtswis-
senschaftlicher Sicht Anforderungen an
eine Teilhabeforschung, die „die Wirk-
samkeit des Rechts und das Scheitern
normativer Programme“ analysiert, das
Rechtssystem selbst auf Barrieren und

als Gestaltungsinstrument untersucht
und Teilhabe im System des Rechts
reflektiert. Löst man den Begriff jedoch
aus diesen Zusammenhängen heraus,
bedarf er zum einen der Anbindung an
sozialwissenschaftliche Erklärungszu-
sammenhänge, wie sie im Rahmen der
Lebenslagen- und Ungleichheitsfor-
schung verwandt werden. Zum anderen
bedarf der Begriff einer Bestimmung
mit Blick auf die Form der Teilhabe und
dies leisten insbesondere Theorien der
politischen Partizipation. Damit rücken
einerseits demokratietheoretische, an-
dererseits aber auch machttheoretische
Ansätze in den Blick, anhand derer sich
sowohl die Form der Teilhabe als auch
die Frage der Entstehung sozialer
Ungleichheit und von Verteilungs- und
Machtkonflikten thematisieren lässt,
mit denen Teilhabe verknüpft ist. 

Jenseits der rechtlichen Bestimmung
wird Teilhabe jedoch häufig nur als
„Eingebundenheit“ oder „Einbezogen-
sein in eine Lebenssituation“ (ICF der
WHO), oder als „dazu gehören“ defi-
niert (vgl. DVfR & DGRW 2011); dies
veranschaulicht zwar den gemeinten
Gehalt, aber ohne ihn weiter theore-
tisch zu fundieren oder zu hinterfragen.
Nicht nur, aber auch, weil in den zen-
tralen Dokumenten der ICF und der
UN-BRK, die die aktuelle Konjunktur
des Teilhabebegriffes fördern, von „par-
ticipation“ die Rede ist, bietet es sich
an, entsprechende Begründungszusam-
menhänge dort zu beachten, wo der
Begriff außerhalb der Sozialgesetzge-
bung verwandt wird.

Partizipation als Bedingung 
der Lebenslage

Weder Inklusion noch Partizipation
oder Teilhabe sind Zweck an sich, son-
dern letztlich Mittel zur Verbesserung
von Lebenschancen. Damit ist die
rechtliche Situation (Menschenrechts-
bezug, Bürgerrechte) ebenso gemeint
wie die konkrete Entfaltung und Verfol-
gung wichtiger Interessen der Lebens-
führung. WEISSER (2012) konstatiert
für den Partizipationsbegriff – und dies
gilt genauso für Inklusion und auch
Integration –, dass die Begriffe auf ein
soziales Problem (den Zugang zu und
die Art und Form der Beteiligung an
Lebensbereichen) verweisen; zugleich
kommt ihnen „ein Reformwert zu, der
auf konkrete Änderungen von Praxen
zielt“ (ebd., 171). Deshalb sind sie auch
politische Leitbegriffe.

Der Partizipationsbegriff hat neben
dem Inklusionsbegriff aktuell in der
internationalen Lebenslagen- und Un-
gleichheitsforschung und weltweit in
der Politik eine ganz zentrale Bedeu-
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tung, weil er auf die Zugangsfrage als
Bedingung der Lebenslage abhebt (vgl.
zu Traditionen der Verwendung des
Inklusionsbegriffs BECK & DEGEN-
HARDT 2010). Beide Begriffe sind inter-
national sowohl in der politischen als
auch der wissenschaftlichen Diskus-
sion unterschiedlich stark verankert.
So spielt der Integrationsbegriff, der
ebenfalls auf die Herstellung von Zuge-
hörigkeit abhebt, in vielen Ländern
gegenüber dem Inklusions- oder Par-
tizipationsbegriff traditionell eine eher
untergeordnete Rolle im politischen
Zusammenhang, teilweise auch in den
wissenschaftlichen Diskursen. Diese
politischen Traditionen und wissen-
schaftlichen Denkschulen spielen für
die Verwendung, inhaltliche Bestim-
mung und vor allem auch für ihre Über-
setzung eine wichtige Rolle. 

BARTHELHEIMER (2007) beispiels-
weise wendet sich aus der Sicht der
Ungleichheitsforschung gegen den In-
klusionsbegriff aufgrund dessen sys-
temtheoretischer Vorprägung (im Sinne
Luhmanns) und plädiert für den Teilha-
bebegriff, weil er ihn als Kernbegriff in
Amartya SENs (1992) Konzept der Ver-
wirklichungschancen betrachtet. Damit
schließt er an die sozialpolitische Ver-
ankerung und Bedeutung an. Die Tradi-
tion der politischen Partizipationstheo-
rie scheint dagegen bei ihm nicht auf. In
SENs Konzept hingegen wird „partici-
pation“ als soziale Eingebundenheit (er
spricht auch von „taking part“) explizit
in der politischen Dimension verstan-
den. Der Zusammenhang zur Demo-
kratie und politischen Freiheit ist hier
ein unmittelbarer. Die Verwirklichung-
schancen nach SEN sind im Prinzip
eine Weiterführung des Lebenslagen-
konzepts sensu WEISSER (1978) und
NAHNSEN (1975) (vgl. ausführlich
BECK & GREVING 2012) und ent-
stammen derselben Intention, nämlich
mit einem (möglichst) operationablen
Betrachtungsrahmen der Lebensfüh-
rung (als wissenschaftlichem Ansatz)
zugleich Ansatzpunkte zu ihrer Verbes-
serung zu gewinnen (Reformwert) im
Sinne eines Konzepts einer gerechten
Sozialpolitik als Verteilung von Lebens-
lagen. Die Lebenslage stellt demnach den
von außen beeinflussten Handlungs-
spielraum dar, den der Einzelne zur

Entfaltung und Verfolgung seiner Inte-
ressen hat. 

Politisch geht es also um die Verbes-
serung der Möglichkeiten, die je gege-
bene Lebensbedingungen für den Ein-
zelnen zur Verfolgung wichtiger Anlie-
gen bieten. Dafür sind Bedingungen auf
Seiten des Individuums erforderlich,
aber auch soziale, externe Ressourcen.
Der Einzelne muss sich Ressourcen
über Austauschprozesse mit der sozia-
len und ökologischen Umwelt verfüg-
bar machen; zugleich müssen sie dafür
im Umfeld aber auch vorhanden und
zugänglich sein. Lebenslagen sind also
die strukturelle Entsprechung der Um-
weltpartizipation, und genau deshalb
sind Partizipation sowie die Einschluss-
und Ausschlusskriterien, die diese er-
öffnen oder begrenzen, zentrale Bedin-
gung des Handlungsspielraums.

National und international stellt sich
die drängende Frage nach der Siche-
rung einer menschenwürdigen Lebens-
führung als Verteilungskonflikt dar, in
dem ungleiche Zugangschancen auf-
grund von Armut, ethnischer oder so-
zialer Herkunft, Geschlecht oder Be-
hinderung Lebenschancen erschweren
oder verstellen. Die Vergabe von Rech-
ten allein gewährleistet aber nicht, dass
der Einzelne auch tatsächlich Zugang
erhält (Inklusion). Die Veränderung
sozial ungleicher im Sinne ungerechter
Zugangschancen wiederum erfordert,
dass die Möglichkeit der Interessens-
artikulation und die Machtverteilung
beachtet werden. Politische Beteiligung
ist dann aber der Schlüssel, um den
Modus der „Teilhabe“ im Sinne einer
Demokratisierung der Verhältnisse aus-
zurichten. Dokumente wie die UN-
Behindertenrechtskonvention müssen,
wenn man ihren Gehalt ganz nachvoll-
ziehen will, vor diese internationalen
politischen Zusammenhänge und Denk-
traditionen gerückt werden. Das Parti-
zipationsverständnis insbesondere der
UN-Konvention schließt einmal an die
Ungleichheitsdebatte an, aber gleich-
zeitig auch an die Bedeutung des Parti-
zipationsbegriffs als Kernbegriff der
Demokratietheorie und Bedingung de-
mokratischer Praxis. Insofern ist es
berechtigt, die deutsche Übersetzung
nur mit dem Begriff der Teilhabe dann
in Frage zu stellen, wenn damit Gehalt
verloren geht. 

Politische Partizipation

Partizipation bedeutet im Wortsinn
(pars capere): einen Teil ergreifen, neh-
men, fassen (vgl. Dudenredaktion 2001,
591). In Lexika der Sozial- und Politik-
wissenschaft wird er als zentraler Begriff
verzeichnet, er findet sich aber auch in
der Pädagogik und Sozialarbeit bis hin
zur Theologie. Aufgeführt wird er als
ein Sammelbegriff für sehr verschiede-
ne Arten und Formen der Beteiligung,
Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mit-
bestimmung, Einbeziehung, und dies
sowohl in Bezug auf die Politik als 
auch in Bezug auf Lebensbereiche 
(vgl. HOECKER 2006; KAASE 1994;
SCHNURR 2001; WEISSER 2012). 

Partizipation umfasst mindestens zwei
Dimensionen: die soziale und die poli-
tische. Häufig finden sich weitere Unter-
teilungen wie z. B. ökonomische und
kulturelle Partizipation. Die Definition
von Partizipation als Beteiligung an und
Identifikation mit bestimmten Institu-
tionen, Werten und sozial relevanten
Kräften einer Gesellschaft (vgl. HART-
FIEL & HILLMANN 1982) deutet auf
eine aktive, zumindest implizit zustim-
mende Handlung. Damit werden aber
„Einstellungen gegenüber Partizipation
ausgeklammert“ (KAASE 1994, 443),
die aber Aufschluss geben können über
Bedingungen, „unter denen es zu kon-
kreten Akten politischer Partizipation
kommt“ (ebd.). Vorrangig in Politik-
Lexika wird der Gehalt als ein „enga-
giertes und sich in praktisch-politischer
Arbeit manifestierendes Beteiligen an
demokratischen Strukturen und Pro-
zessen“ gefasst bzw. als „alle Handlun-
gen, die Bürger einzeln oder in Grup-
pen mit dem Ziel vornehmen, Entschei-
dungen auf den verschiedenen Ebenen
des politischen Systems (…) zu beein-
flussen und/oder selbst zu treffen“ (ebd.).

Neben Partizipation als Handlungs-
prinzip tritt Partizipation als Struktur-
prinzip. Partizipation bildet das Kern-
stück demokratischer Gesellschaften
insofern, als sie „untrennbar mit dem
Entstehen des demokratischen Rechts-
und Verfassungsstaats verbunden“ ist
(ebd., 443). Sie betrifft aber nicht nur
die Politik, „sondern auch eine Vielzahl
von anderen Lebensbereichen (z. B.
Familie, Schule, Beruf)“ (ebd.). Soziale
und politische Partizipation lassen sich
somit gar nicht getrennt sehen, viel-
mehr durchzieht die politische Parti-
zipation alle sozialen Partizipationsbe-
reiche. Partizipation bildet den Zentral-
begriff der Demokratietheorie und wird
teilweise auch mit Demokratisierung
gleichgesetzt. Insofern mag es gerecht-
fertigt erscheinen, explizit von politi-
scher Partizipation zu sprechen, doch
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Die Vergabe von Rechten allein gewährleistet nicht,
dass der Einzelne auch tatsächlich Zugang zu
Lebensbereichen erhält.
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scheint der demokratische Gehalt im
Partizipationsbegriff selbst schon mit
angelegt zu sein. 

Funktion, Umfang und Begründung
der Partizipation können insgesamt sehr
unterschiedlich sein; die vielen Stränge
der theoretischen Begründungs- und
Diskussionszusammenhänge lassen sich
grob in zwei grundsätzliche Verständ-
nisweisen unterscheiden: zum einen ein
formales, auch instrumentell genann-
tes Verständnis von Partizipation, zum
anderen ein normatives, auch material
genanntes Verständnis (vgl. HOECKER
2006; KAASE 1994). Im engen Sinn
geht es beim formalen Verständnis in-
tegrationstheoretisch um Legitimations-

sicherung durch Wählerstimmen als ein
repräsentatives Top-down-Verfahren zur
Sicherung einer stabilen Demokratie.
Entsprechend begrenzt sind die Partizi-
pationsformen (Wahlen); in erweiterter
Form werden Wahlen nicht nur als
Bestätigung, sondern auch als Prokla-
mation erwünschter Entwicklungsziele
oder als Gegenreaktion auf Verrechtli-
chung und Bürokratisierung gesehen
und es werden vielfältige Formen (Bür-
gerbeteiligung, Anhörung usw.) einbe-
zogen. Zumindest implizit ist das for-
male Verständnis auch normativ, setzt
es doch Demokratie voraus und stellt
auch schon eine Folge von durchaus
konflikthaften Durchsetzungsprozessen
dar; wo es um die Veränderung von
Herrschaftsstrukturen geht, kann Par-
tizipation selbst konflikttheoretisch
und normativ verstanden werden (vgl.
LANGE 1987, 2449). 

In den normativen, auch material
genannten Ansätzen wird die vorgela-
gerte Frage nach den Verhältnissen und
Bedingungen gestellt, unter denen De-
mokratisierungsprozesse und Partizipa-
tion in Gang kommen und unter eman-
zipativen Gesichtspunkten Bottom-up-
Strategien verfolgt. Interessensartiku-
lation und -durchsetzung wird als von
Machtpositionen abhängig betrachtet;
gerade den Gruppen, die in Vertei-
lungskonflikten tendenziell schwache
Positionen einnehmen, muss – auch um
Fatalismus oder Apathie als Folge von
Herrschaftsverhältnissen, die als unver-
änderbar erlebt werden, entgegenzu-
wirken – wirksame Unterstützung zur
Entfaltung und zur Verfolgung ihrer
Interessen gegeben werden. Ausgehend
von den Interessen und Ressourcen der

jeweils Betroffenen soll ihnen Verant-
wortung übergeben werden, mit vielfäl-
tigen Stufen (u. a. beschrieben im viel-
fach rezipierten Modell „A ladder of citi-
zenship participation“ von ARNSTEIN
1969), Formen und Orten der Partizipa-
tion. Die Formen reichen von der Betei-
ligung im Sinne der informierten Zu-
weisung (z. B. wissen, dass es das Per-
sönliche Budget gibt), über die Mit-
wirkung (Einflussrecht auf Abläufe, 
z.B. bei der Hilfeplanung angehört wer-
den oder jemanden an der Seite zu
haben, der hilft, die Interessen zu arti-
kulieren) bis zur Mitbestimmung über
Stimmrecht. Alle Formen sind Gestal-
tungsformen, d. h., dass z. B. die Art der
Mitwirkung beschrieben werden muss. 

Sowohl das formale als auch das
materiale Verständnis sind mit Vor- und
Nachteilen verbunden, die sich aus
dem jeweiligen Grundverständnis ab-
leiten: Systemstabilisierung kann gesell-
schaftliche Zielerreichung befördern,
aber sie stabilisiert eben Herrschafts-
verhältnisse und kann in Scheindemo-
kratie umschlagen. Umgekehrt kann
Förderung der Interessensartikulation
zur Überforderung werden, wenn sie
nicht die Bedingungen und Machtver-
hältnisse in den Blick nimmt, unter
denen sie stattfindet (vgl. ausführlich
HOECKER 2006). Interesse bedeutet
im Wortsinn dazwischen sein, dabei
sein, von Wichtigkeit sein (vgl. BUR-
DEWICK 2012); Interessen sind An-
liegen. Diese zu vertreten heißt, eigene
Belange entweder selbst oder mit ande-
ren bzw. durch andere um- oder durch-
zusetzen. Dies ist überaus vorausset-
zungsvoll: Als erstes ist nach den Be-
dingungen zu fragen, unter denen sich
überhaupt ein Interesse entfaltet oder
entfalten kann. Dann ist nach den
Bedingungen für die Verfolgung des
Interesses zu fragen, denn ein Interesse
wird nur erhalten, wenn zumindest eine
innere Beteiligung insofern erreicht
und erhalten wird, als der Betreffende
die Handlungen in irgendeiner Wiese
als sinnvoll für sich erfahren kann. 

Interessen sind zugleich eine Grund-
voraussetzung für Partizipation und
ihre Folge. Partizipationsförderung muss
also Bedingungen auf der Seite des
Individuums ebenso in den Blick neh-
men wie auf der Seite des Umfeldes.
Damit Partizipation wirksam werden
kann, muss sie erfahren werden, dafür
muss sie in Handlungs- und Entschei-

dungsprozessen fest verankert sein. Das
Recht auf Partizipation muss auch 
von Einzelnen wahrgenommen werden
wollen – und wahrgenommen werden
können. Damit aber geht es insgesamt
um Lernprozesse (denn demokrati-
sches Handeln ist nicht angeboren), um
Zugangschancen, um soziale und indi-
viduelle Ressourcen und um die Frage
der Entstehung und Veränderung von
sozialer Ungleichheit, die sich als Bar-
riere auf Zugangschancen auswirkt.
Partizipation kann dann bestimmt wer-
den als die Teilnahme an und Einfluss-
nahme auf Entscheidungen und Ent-
wicklungen, die das eigene Leben be-
treffen, sowie die Teilhabe an den Ergeb-
nissen dieser Entscheidungen – also an
den Handlungsfeldern und Gütern der
Gesellschaft, die für die Lebensführung
wichtig sind. 

Partizipation hat grundsätzlich ge-
sellschaftliche und individuelle Funk-
tionen, und demokratisches Handeln
verwirklicht sich auf verschiedensten
Ebenen: als Herrschaftsform einer Re-
gierung geht es um Wahlen, Abstim-
mungen, Anhörungen usw.; als Lebens-
form findet sie ihre Verankerung in der
Lebenspraxis des Einzelnen: in Gleich-
berechtigung, Toleranz, Kooperation,
Selbstverantwortung und sozialer Ver-
antwortung, in der eigenen Gestaltung
der Lebenswelt (vgl. HIMMELMANN
2007, 7 f.). Die bekannte Unterschei-
dung von Herrschafts- und Lebensform
(nach DEWEY 1948) braucht aber
noch eine Ergänzung: die Meso-Ebene
der Organisationen sowie der Öffent-
lichkeit und der Gemeinde. Nach HIM-
MELMANN (2007, 7) realisiert sich
hier „die innere gesellschaftliche Quali-
tät der demokratischen Herrschafts-
form“ mit den Grundprinzipien Gewalt-
verzicht, Pluralismus, sozialer Ausgleich,
Mitsprache und Mitbestimmung im
Sinne der demokratischen Willens-
bildung. Diese Ebene vermittelt sich
zugleich mit der Lebenspraxis des Ein-
zelnen, in der Feinstruktur der sozial-
räumlichen Bedingungen des Wohnens,
Arbeitens, der Bildung usw.

Politische Partizipation: 
Hinweise auf ihre Umsetzung 
im Feld von Behinderung

Politische Partizipation scheint im Feld
von Behinderung ein relativ neues 
Thema zu sein (vgl. BURDEWICK 2012).
Andererseits gibt es seit langem gelebte
Formen der politischen Partizipation
wie Interessenvertretungsgruppen, Be-
hindertenbeauftragte, Wohn- und Werk-
stattbeiräte. Dennoch ist die politische
Partizipation weder in der Fachdiskus-
sion noch in den Strukturen der profes-
sionellen Angebote als Handlungs- und
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muss sie erfahren werden.
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Strukturprinzip so verankert wie z. B.
in der Kinder- und Jugendhilfe. Hier
wurde bereits 1990 Partizipation als
eine Strukturmaxime der Kinder- und
Jugendhilfe im Kinder- und Jugendbe-
richt aufgenommen und die Lebens-
weltorientierung als Handlungsprinzip
verankert (vgl. SCHNURR 2001), das
gegen Anbieterdominanz und bürokra-
tische Leistungsorganisation eine Ori-
entierung an den Interessen der Adres-
sat(inn)en und der Stärkung ihrer Be-
wältigungsfähigkeiten setzt. Seither hat
sich im Kinder- und Jugendbereich eine
Vielzahl von Partizipationsformen for-
meller und non-formeller Art im kom-
munal- und landespolitischen Rahmen
etabliert. SCHNURR (2001) bietet hier
einen breiten und systematischen Über-
blick, ebenso BURDEWICK (2012). 

Die Ebene des Einzelnen

Partizipation für den Einzelnen reicht
von der Mitbestimmung bei Wahlen
(unterschiedlichster Form, an unter-
schiedlichsten Orten) und Abstimmun-
gen über die Mitsprache und Aushand-
lung im Sinne der demokratischen Wil-
lensbildung auf der Ebene der Meso-
struktur der Institutionen und Organi-
sationen bis zum aktiven (Mit-)Gestal-
ten der Lebenswelt (nach den Ebenen
von HIMMELMANN 2007). Damit
geht es sowohl um die rechtliche Lage
des Einzelnen und die Umsetzung sei-
ner Rechtsansprüche als auch um die
Seite der Persönlichkeitsentfaltung. 

Die UN-Behindertenrechtskonventi-
on fordert die Umsetzung der Men-
schenrechte für behinderte Menschen
und fasst Partizipation deutlich und
klar im umfassenden Sinn auf, obwohl
die deutsche Übersetzung wiederum
nur von Teilhabe spricht, womit aber
wesentliche Aspekte wie der der Mitbe-
stimmung verloren geht. HIRSCHBERG
(2010, 2) macht hierauf aufmerksam
und weist darauf hin, dass Partizipation
in der vollen Bedeutung Grundsatz und
Strukturmaxime, also „leitend für die
Umsetzung der Konvention und das
Verständnis der darin enthaltenen Rech-
te“ ist. Dies bedeutet u. a., dass behin-
derte Menschen und ihre Organisa-
tionen bei der Gestaltung oder Umge-
staltung gesellschaftlicher Bereiche wie
des Bildungs- oder des Wohnungswe-
sens einbezogen werden müssen. Die

UN-Konvention verlangt darüber hinaus,
„Partizipation im Sinne der Ausübung
spezifischer individueller Rechte zu ge-
währleisten, beispielweise das Recht auf
Zugang zur Justiz (…), die Ausübung
des aktiven und passiven Wahlrechts
(…) oder das Recht auf Teilhabe an 
kulturellen Leistungen und Diensten“
(ebd., 2 f.). Dies muss ihnen „voll und
gleichberechtigt“ (ebd.) möglich sein,
es müssen also angemessene Maßnah-
men unter ihrer Beteiligung ergriffen
werden. Hierin, so die Überzeugung der
UN-Konvention, kommt die Anerken-
nung als „Rechtssubjekte und Träger
der menschlichen Würde“ (ebd., 3) zum
Ausdruck und somit trägt ihre Parti-
zipation wiederum zur Humanisierung
der Gesellschaft bei. Der Nationale
Aktionsplan der Bundesregierung zur

Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention fällt bezüglich der Ausfüh-
rungen zur politischen Partizipation
jedoch mehr als enttäuschend aus und
lässt keinen Anschluss an den in der
Kinder- und Jugendhilfe erreichten Stand
erkennen.

Aber auch die Personenzentrierung
im SGB IX hebt nach WELTI (2008)
zentral auf die politische Dimension
der vollen Bürgerrechte ab. So müssen
die Betroffenen an der Planung und
Koordinierung der Leistungen in einem
Teilhabeplan des Kostenträgers mitwir-
ken können; alle Leistungen zur Teil-
habe bedürfen der Zustimmung des
Leistungsberechtigten. Für die eigen-
verantwortliche Gestaltung der Lebens-
umstände ist viel Raum zu lassen, es
besteht eine Pflicht zur Förderung der
Selbstbestimmung. Diese Rechte und
Mitwirkungsmöglichkeiten sind nicht
nur in den Verträgen zwischen Leis-
tungsträger und Leistungserbringer zu
regeln. Auch die Sach- und Dienstleis-
tungen selbst können nicht ohne Mit-
wirkung der Leistungsberechtigten er-
bracht werden, das betrifft die Mitwir-
kung z. B. der Wohnbeiräte, aber auch
jeder Einzelne hat ein Recht auf Mit-
wirkung bei der direkten Leistungser-
bringung. Die Impulse des SGB IX sind
also erheblich, sie kommen jedoch
noch nicht in der Praxis an. So hat eine
Untersuchung im Bereich der medizini-
schen Rehabilitation (vgl. POHONTSCH
u. a. 2011) ergeben, dass die Patient(in-
n)en nicht über Mitspracherechte infor-

miert waren, z. B. bei der Auswahl der
Klinik. Auf der anderen Seite steht,
dass die Patient(inn)en sich als abhän-
gig erleben und keine Wünsche äußern,
weil bereits der Erhalt der Leistung als
nicht oder wenig beeinflussbar erlebt
wird. Es fehlt einerseits an Informatio-
nen über solche Rechte und ihre Durch-
setzung. Auf der anderen Seite erfordert
die Möglichkeit der Auswahl einer Kli-
nik oder eines Wohnangebots auch,
dass die Entscheidung vorbereitet wer-
den kann. Dafür ist bereits im Vorfeld
von großer Bedeutung, ob und welche
Informationen von den Leistungsträ-
gern und von den Leistungserbringern
zur Verfügung gestellt werden. Des Wei-
teren bedarf es transparenter Verfahren,
um zu klären, welche Wünsche als
berechtigt angesehen werden, wer dies
bewertet und wie die Vorstellungen und
Einstellungen der Klient(inn)en in Ent-
scheidungsprozesse integriert werden
(vgl. ebd.).

Im Rahmen demokratiepädagogi-
scher Ansätze sind zahlreiche Verfah-
ren und Methoden zur Verankerung
demokratischen Handelns im Alltag
entwickelt worden. Es liegen auch zur
Frage des Erlernens und der Förderung
von Haltungen und Kompetenzen für
politische Partizipation viele Erkennt-
nisse hierzu vor (vgl. u. a. ABS u. a. 2007;
HANSEN u. a. 2011; KNAUER u. a.
2004; STURZENHECKER u. a. 2010).
Kompetenzen, die als relevant für poli-
tische Partizipation genannt werden,
sind z. B. die Fähigkeit zur Meinungs-
äußerung, zur Entscheidung, zur Kon-
fliktfähigkeit, zur Kompromissbildung
und zur Praktizierung des demokrati-
schen Prozedere (z. B. abzustimmen)
sowie Frustrationstoleranz. 

Die Untersuchung der Einführung
einer Verfassung mit Kinderparlament
in einer Kindertagesstätte (vgl. STUR-
ZENHECKER u. a. 2010, 24) konnte
bezüglich der Lernprozesse der Kinder
dabei folgendes feststellen: „Zum einen
haben die Kinder sich Wissen und
Kompetenzen für die demokratische
Interaktion und Gremienarbeit in der
Kita angeeignet (Ebene demokratischer
Bildung …). Zum anderen können auch
ganzheitliche Bildungsprozesse und ein
gleichzeitiger Zuwachs an personalen
und sozialen Alltagskompetenzen (Ebe-
ne ganzheitlicher Bildung …) nachge-
wiesen werden“. Die Kinder haben der
Studie zufolge gelernt, an der Gremien-
arbeit zu partizipieren (Kinderkonfe-
renz, Kitaparlament) und Entscheidun-
gen eigenständig zu treffen. Sie wissen
auch um die Einschränkungen des
Rechts auf Mitbestimmung bzw. Selbst-
bestimmung. Die Kinder leisten also
einen „kognitiven Nachvollzug der demo-
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kratischen Vorgehensweisen“ (ebd., 28)
und sie haben eine emotional positive
Haltung gegenüber den Strukturen der
Mitbestimmung (siehe dazu auch den
Beitrag von VOIGTS in diesem Heft).
Dafür mussten Methodik und Vorge-
hensweisen ebenso wirksam auf die
Entwicklungsstufen der Kinder abge-
stimmt sein wie die Strukturen und
Handlungsprozesse auf die Ziele. Ein
Schlüsselelement dürfte dabei das Ver-
mitteln und Erleben von Selbstwirk-
samkeit sein, die wiederum die Entfal-
tung von Interessen und Selbstvertrau-
en fördert. Als ebenfalls einflussreich
und eng mit Selbstwirksamkeit verbun-
den kann die Entwicklung einer Kon-
trollüberzeugung angenommen wer-
den. Die Erfahrung, dass man den Din-
gen, die um einen herum geschehen,
nicht nur schicksalhaft ausgeliefert ist,
lässt einen positiven Kreislauf entste-
hen. Die Lebenserfahrung von beein-
trächtigten Menschen kann aber teil-
weise von hochgradiger Abhängigkeit,
fehlenden Erfahrungen der Selbstwirk-
samkeit, mangelnden Kontrollmöglich-
keiten und Anerkennung geprägt sein.
Auf der individuellen Ebene der Per-
sönlichkeitsentfaltung lässt sich die
Relevanz der Partizipationsförderung
somit salutogenetisch gestützt begrün-
den, weil sie aufzeigt, wie Menschen
aktiv Einfluss auf Situationen und Kon-
trolle über ihr Leben gewinnen können.

Öffentlichkeit, Gemeinde 
und soziale Dienste

Der soziale Raum kann positiv als Le-
benswelt, Heimat usw. begriffen werden,
aber soziale Räume sind ebenso Orte
von Ausgrenzung und Felder sozialer
Kämpfe. Die Verteilung von Ressour-
cen und Zugangschancen im sozialen
Raum ist generell mit Konflikten ver-
bunden. Die Position des behinderten
Menschen, der auf spezielle Hilfen
angewiesen ist, ist dabei nur eine von
vielen. Deshalb braucht man Verfahren
der öffentlichen Willensbildung, in denen
unterschiedliche Interessen sichtbar
und gerechtfertigt werden (vgl. RICH-
TER 2011). Ihr Ort ist die Kommune.
Auch die Interessen behinderter Men-
schen müssen auf dieser Ebene öffent-
lich sichtbar sein und Berücksichtigung
erfahren. Um Interessen im öffentlichen
Raum zu rechtfertigen und mit Konflik-
ten umzugehen, sind Kompetenzen,
vor allem aber eine unabhängige politi-
sche Interessenvertretung auf örtlicher

Ebene durch die behinderten Men-
schen und ihre Organisationen erfor-
derlich. Sie fängt bei der Stützung und
Förderung der Selbsthilfe- und Interes-
sensvertretung des Einzelnen an und
erstreckt sich über die Kooperation mit
den Selbsthilfegruppen, Behinderten-
beiräten und -beauftragten vor Ort bis
zur Interessensvertretung in den kom-
munalpolitischen Gremien, in denen
die Überwindung der Trennung von
Trägerschaften und Zuständigkeiten,
die für eine teilhabeorientierte Planung
hinderlich ist, angestrebt werden muss.
Derzeit überwiegen hier professionelle
und administrative Interessen. 

Zudem mangelt es noch an wirksa-
men kommunalen Infrastrukturen: So
können Runde Tische oder Anhörun-
gen nur dann ein Mittel zur Interessens-
artikulation darstellen, wenn sie auch
eine Anbindung an kommunale Ent-
scheidungsstrukturen haben, die Ergeb-
nisse dort verbindlich einfließen und
wenn andere, ebenfalls von einer The-
matik Betroffene oder dafür wichtige
Bündnispartner einbezogen sind. Hin-
zu treten muss eine verbindliche kom-
munale Bedarfsplanung und -sicherung.
Die Kommunen sind gehalten, die Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse zu
wahren. Deshalb gehört insbesondere
die Planung und Steuerung der Sozial-,
Kinder- und Jugendpolitik zu ihren

Aufgaben (vgl. RICHTER 2011, 84 ff.).
Derzeit etablieren sich bundesweit An-
sätze einer kommunalen Teilhabepla-
nung für behinderte Menschen; sie sind
eine große Chance zur Umsetzung der
Partizipation. Das gelingt allerdings nur,
wenn sie von vornherein 

a) alle relevanten Lebensbereiche be-
trachtet,

b) koordiniert mit Schulentwicklung,
Altenhilfe, Gesundheits-, Wohnungs-
politik, Kinder- und Jugendhilfe er-
folgt,

c) differenziert auf die äußerst hetero-
genen Bedarfslagen behinderter Men-
schen, auch bezogen auf unterschied-
liche Lebensalter eingeht und 

d) eine Gewährleistungsplanung mit fes-
ten Zuständigkeiten und verpflich-
tenden Kooperationen ist. 

Allerdings stellt sich häufig bereits
im Vorfeld das Problem, dass behinder-
te Menschen in den kommunalen oder
regionalen Sozialstatistiken nicht auf-

tauchen, es an Basisinformationen fehlt,
und zwar auch über Angebotsstruk-
turen. So entstehen bereits auf der Ebe-
ne der Information Barrieren für die
Etablierung partizipativer Verfahren
und für ihre Zugänglichkeit.

In den personenbezogenen Dienst-
leistungen schließlich geht es um die
Befriedigung immaterieller Bedürfnisse
nach Beratung, Bildung, Persönlichkeits-
entwicklung. „Effizienz der Leistungs-
erbringung und Effektivität des Diens-
tes (...) sind unbestimmbar ohne Einbe-
zug des Klienten, die effiziente und
effektive Produktion undenkbar ohne
seine mehr oder weniger aktive Teil-
nahme. Teilnahme aber ist gleichbedeu-
tend mit Zusammenwirken, Kooperati-
on, Interaktion und Kommunikation“
(GROSS & BADURA 1977, 366). Die
im Anschluss an GROSS & BADURA
für pädagogische Dienstleistungen im
Feld von Behinderung geleistete Be-
gründung der Entstehung und Entwick-
lung einer entsprechenden Qualität
(vgl. BECK 1994) zieht Folgerungen für
die Leistungserbringung mit Blick auf
eine Entsprechung von Programm, Per-
sonal und Organisationsstrukturen nach
sich. Das für soziale Dienstleistungen
konstitutive Spannungsfeld von Hilfe
und Kontrolle lässt sich nicht auflösen.
Beteiligung auf der Ebene der Planung
und auf der Ebene der Leistungsorga-
nisation ist organisationssoziologisch
und mit Blick auf die Qualitätsentwick-
lung aber ebenso unverzichtbar wie auf
der Ebene der direkten Interaktion und
bei der Beurteilung der Wirkung, ganz
abgesehen von der rechtlich ohnehin
erforderlichen Umsetzung. 

Strukturelle Hindernisse verweisen
vielmehr auf das Erfordernis von Ver-
änderungen und der Notwendigkeit,
Partizipation als Verfahren zu veran-
kern und unabhängige anwaltschaftlich
wirkende Vertretungen der Adressat(in-
n)en dort, wo ihre Selbst- und Mit-
bestimmungsmöglichkeit noch einge-
schränkt ist, zu etablieren. SCHNURR
(2001) hat den Zusammenhang organi-
sationaler und rechtlicher Aspekte von
Partizipation in sozialen Dienstleistun-
gen explizit thematisiert und weist u. a.
auf die Problematik der Hilfeplanung
hin: So ist eine Mitwirkung des Klienten
an der Hilfeplanung ohne seine Beteili-
gung schwer denkbar; das bedeutet
aber nicht zwangsläufig, dass ein Klient
auch tatsächlich beteiligt wird. Auf der
Ebene des Einzelfalls wird aber die Ent-
scheidung über Problemdefinition ge-
troffen und hier dürfte wohl das Miss-
verhältnis zwischen den Folgen für den
Nutzer und seinen Mitbestimmungs-
möglichkeiten am größten sein, wäh-
rend zugleich die Fachkräfte in vielen
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Zwängen und Regeln stecken, die
beachtet werden müssen. So stellt sich
die Frage, ob ein Nutzer überhaupt
weiß, für welche Entscheidungen er
Daten liefert, wenn er an der Hilfepla-
nung mitwirkt? Werden Hilfeplange-
spräche so gestaltet, vom Mitarbeiten-
den – aber auch strukturell betrachtet
für den Mitarbeitenden –, dass die Nut-
zer(innen) tatsächlich beteiligt sind und
ihre Rechte gewahrt werden?

Das SGB IX untermauert die Umset-
zung dieser organisationssoziologischen
Forderungen in Gänze, nämlich in Be-
zug auf die Bedarfsplanung, die Leis-
tungsorganisation durch Kosten- und
Leistungsträger und die direkte Leis-
tungserbringung. Die Teilhabe im SGB
IX betont die politische Dimension in
der Selbstbestimmung und in den ein-
geräumten Gestaltungs-, Wunsch- und
Wahlrechten. Bei der Mitbestimmung
auf institutioneller Ebene müssen die
Träger zusammen mit den Verbänden
der Betroffenen eine gemeinsame und
bedarfsgerechte Planung und Beratung
entwickeln. Bei der Ausgestaltung der
Leistungen im Verwaltungsverfahren
müssen die persönlichen Verhältnisse
und Interessen der Berechtigten beach-
tet werden, Wünsche zur Gestaltung
der Leistungen und zur Wahl eines
Dienstes dürfen nicht einfach abge-
lehnt werden (vgl. WELTI 2008). Zwei-
fellos ist die Frage, ob durch mehr
Beteiligung die Kompetenzen von Men-
schen steigen oder ihre Lage verbessert,
ob bezogen auf die gesellschaftliche
Funktion von Partizipation das Ge-
meinwohl mehr beachtet und erhöht
wird, immer auch eine normative und
nicht ausschließlich empirische. Zudem
darf der Bezug auf Partizipation nicht
real bestehende Abhängigkeiten der
Adressat(inn)en von den Trägern sozia-
ler Leistungen unterschlagen. Insofern
sollten Partizipation oder Inklusion
nicht als Selbstzweck betrachtet wer-
den; sie müssen einerseits auf die Span-
nungsfelder bezogen werden, die sich
in sozialen Diensten stellen wie dem
zwischen Hilfe und Kontrolle, zwi-
schen der Orientierung am Einzelfall
und an allgemeinen Normen (vgl.
SCHNURR 2001, 1333) und zwischen
Wahlmöglichkeiten und Abhängigkei-
ten. Andererseits bilden sie letztlich
Mittel für die Verwirklichung von
Lebenschancen, deren Bezugsnormen
einer Begründung und Auseinanderset-
zung bedürfen.
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Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion hat klargestellt, dass Teilhabe

das Recht aller behinderten Menschen
ist, ungeachtet der Art, der Schwere
und der Ursache ihrer Behinderung.
Auf dieser normativen Grundlage ha-
ben wir im Auftrag des Deutschen Cari-
tasverbandes ein umsetzungsorientier-
tes Teilhabekonzept für Menschen mit
geistiger Behinderung entwickelt (vgl.
ERHARDT & GRÜBER 2011). Die
daraus abgeleiteten Bewertungskrite-
rien gingen in ein Beurteilungsschema
ein, das es ermöglicht, das „Teilhabepo-
tenzial“ von Projekten und Projektvor-
haben im Bereich „Teilhabe an den kul-
turellen und bürgerschaftlichen Aktivi-
täten in der Gemeinde“ einzuschätzen.
Eine Verzahnung solcher Projekte mit
dem jeweiligen Gemeinwesen ist unab-

dingbar. Was muss in einem Gemeinwe-
sen geschehen, damit sich die Bedin-
gungen für selbstbestimmte Teilhabe für
die dort lebenden Bürgerinnen und
Bürger mit geistiger Behinderung ver-
bessern?

Wir fokussieren auf Menschen mit
geistiger Behinderung, insbesondere
erwachsene Menschen mit geistiger
Behinderung, weil die besonders pre-
käre Teilhabesituation dieser Gruppe
untergeht, wenn in einem allgemeinen
Sinn von Menschen mit Behinderung
die Rede ist. So betrachten es sehr viele
Menschen immer noch als selbstver-
ständlich, dass Menschen mit geistiger
Behinderung ihr Leben abgeschottet,
beschützt und bevormundet in eigens
für sie geschaffenen Einrichtungen ver-

bringen – was in Bezug auf beispiels-
weise blinde oder auf den Rollstuhl
angewiesene Menschen längst nicht
mehr als legitim angesehen wird. 

Annäherungen an den 
Begriff der Teilhabe

Inklusion und Exklusion

Sehr oft wird die Vorstellung von Teil-
habe für Menschen mit Behinderung
mit folgendem Bild illustriert: „Alle“
befinden sich innerhalb eines Kreises,
exkludierte Menschen mit Behinderung
befinden sich außerhalb. Sie müssen in
den Kreis geholt werden, so dass sie
„mittendrin“ sind und teilhaben wie alle
anderen. Sozialwissenschaftliche Gesell-
schaftsbilder sind komplexer. Zur Frage
der Teilhabe trägt der systemtheore-
tische Ansatz den wichtigen Gedanken
bei, dass die Gesellschaft aus zahlrei-
chen Subsystemen besteht. Jeder Mensch
ist in einige davon inkludiert, aus ande-
ren dagegen exkludiert. Inklusion ist
ohne Exklusion nicht denkbar (vgl.
WANSING 2005). 

Inklusion/Exklusion bezieht sich in
der Systemtheorie stets auf (Sub-)Syste-
me. Demnach haben Menschen mit
Behinderung am Subsystem „Behinder-
tenhilfe“ teil, während Menschen ohne
Behinderung, wenn sie nicht professio-
nell beteiligt sind, nicht daran teilhaben
(vgl. EXNER 2007). Genau betrachtet,
nehmen Menschen mit geistiger Behin-
derung an allen Lebensbereichen teil,
die in der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit (ICF) genannt
werden: zwischenmenschliche Interak-
tionen und Beziehungen, Erziehung/
Bildung, Arbeit und Beschäftigung,
wirtschaftliches Leben, Gemeinschafts-,
soziales und staatsbürgerliches Leben
(vgl. WHO 2005). 

„Underachievement“ als Folge 
von Segregation

Sie tun das allerdings im Rahmen ihres
Subsystems, in einer Art Parallelwelt,
denn es gibt nur wenige Überschnei-
dungen zwischen der „Welt der Behin-
dertenhilfe“ und der Welt von Men-
schen ohne Behinderungen. Diese Se-
gregation wird nur allmählich im Rah-
men der Ambulantisierungsbemühungen
überwunden. Es gibt bislang nur weni-
ge Regionen (wie Berlin), wo der Wan-
del bereits spürbar ist (vgl. SEIFERT
2010).

Die spezialisierten Sondereinrich-
tungen der Behindertenhilfe bieten
durchaus qualifizierte Förderung und
Unterstützung (vgl. Bundesvereinigung
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Lebenshilfe e. V. 2001, 13 f.). Auch wenn
Träger und Einrichtungen in den letz-
ten Jahren vieles unternommen haben,
um mehr Selbstbestimmung für die
Nutzer(innen) zu gewährleisten, hat die
Absonderung negative Auswirkungen.
Die eingeschränkten Handlungs-, Ver-
haltens-, Erfahrungs- und Lernmöglich-
keiten von Menschen mit geistiger
Behinderung als Folge der Vollversor-
gung in den abgeschotteten Schonräu-
men der Behindertenhilfe führen zu sys-
tematischem „Underachievement“. Das
bedeutet, dass die so Betreuten hinter
ihren potenziellen Fähigkeiten zurück-
bleiben, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Zur Überraschung der nicht be-
hinderten Beteiligten an der Initiative
„Netzwerk Leichte Sprache“ mussten
die Testpersonen, welche Texte auf Ver-
ständlichkeit für Menschen mit kogniti-
ven Einschränkungen prüften, regelmä-
ßig ausgewechselt werden: Ihr Sprach-
verständnis verbesserte sich im Lauf
dieser Tätigkeit so sehr, dass sie sich
nicht mehr als Testperson eigneten, und
zwar sowohl, wenn sie selbst lesen
konnten, als auch, wenn sie die Texte
vorgelesen bekommen mussten.1 Die-
ser Zuwachs entstand, wie bei allen
Menschen, durch die Konfrontation
mit Aufgaben, die den augenblicklichen
Stand der Fähigkeiten um ein gewisses
Maß überschreiten. Das Frappierende
daran ist nicht, dass Menschen mit geis-
tiger Behinderung lernfähig sind –
warum sollten sie es nicht sein? –, son-
dern dass die betreffenden (erwachse-
nen) Testpersonen bis zu diesem Zeit-
punkt offenbar nie einen Grund hatten,
Texte, die eigentlich zu schwer für sie
sind, verstehen zu wollen/zu müssen.
Sie wurden so sehr geschont, dass sie
unter ihren Möglichkeiten blieben.

Empowerment

Die Abschaffung von Segregation, die
Konfrontation mit der Lebenswelt der
Menschen ohne geistige Behinderung
und die Eröffnung neuer Teilhabemög-
lichkeiten setzt Lern- und Entwick-
lungsprozesse in Gang, auf die Men-
schen mit geistiger Behinderung – wie
alle Menschen – einen Anspruch haben.
Zwischen Teilhabe und Empowerment
besteht ein enger Bezug (vgl. GARMS-
HOMOLOVÁ & THEISS 2009).

Um nicht der „Helfer“-Schlagseite des
Empowerment-Konzepts aufzusitzen, ist
es hilfreich, Empowerment als eine

Aktivierung innerer Ressourcen auf-
grund unterstützender äußerer Bedin-
gungen zu verstehen, von denen die
heilpädagogische Betreuung nur eine
unter vielen ist. Die „Kundenstudie“
(SEIFERT 2010), die sich mit Fragen
der Weiterentwicklung der Strukturen
und Prozesse der Behindertenhilfe im
Bereich des Wohnens in Berlin mit dem
Ziel befasst, die Teilhabe von Menschen
mit geistiger und mehrfacher Behinde-
rung am Leben in der Gesellschaft zu
stärken und ein inklusives Gemeinwe-
sen zu entwickeln, bringt den Hand-
lungsbedarf auf der Ebene der Individu-
en auf die „Teilhabe-Formel: Indivi-
duelle Ressourcen stärken – Soziale
Netzwerke entwickeln – Ressourcen im
Stadtteil erschließen – Partizipation
erschließen“ (SEIFERT 2010, 384).

Wenn man sich diese Abfolge nicht
als „Einbahnstraße“, sondern als in bei-
de Richtungen „befahrbar“ denkt, kann
man sie auch als „Empowerment-For-
mel“ bezeichnen (vgl. Abb. 1).

Einstellungen von Menschen 
ohne gegenüber Menschen mit 
geistiger Behinderung

Die Segregation hat außerdem negative
Auswirkungen auf das Verhältnis von
Menschen mit und ohne geistige Behin-
derung. Ein Durchschnittsbürger, der
nicht in der Behindertenhilfe arbeitet,
kommt praktisch nie in Berührung mit
geistig behinderten Menschen. Nach
CLOERKES (2007) ist das Verhältnis
von behinderten und nicht behinderten
Menschen generell schwierig: Unab-
hängig von Bildung und anderen Merk-
malen sowie dem Wissensstand löst die
Konfrontation mit Behinderung starke
affektive Reaktionen aus, die für ratio-
nale Aufklärung unzugänglich sind.
Auffällige Behinderungen, ästhetische

Beeinträchtigungen und Abweichungen
im geistigen oder psychischen Bereich
haben besonders starke Auswirkungen
(vgl. auch BIEWER 2004, 291). Auch
Einschränkungen der Kommunikations-
fähigkeit werden als besonders belas-
tend erlebt. 

Diese Reaktionen stehen in Konflikt
mit sozialen Normen und werden des-
halb unterdrückt. Als Resultat kommt
es zu „überformten Reaktionen“, Ver-
haltensunsicherheit und Schuldgefüh-
len – die soziale Interaktion wird als
höchst unangenehm erlebt. Eine ver-
breitete Ansicht besagt, dass Verände-
rungsmöglichkeiten in der Herstellung
von Kontakt- und Begegnungsmöglich-
keiten liegen. Die vorliegenden empiri-
schen Studien zu diesem Thema zeigen
aber, dass dies nur unter bestimmten
Bedingungen gilt. Häufige, zufällige,
oberflächliche Kontakte ändern nichts
an den Vorurteilen. Veränderungspro-
zesse werden vielmehr durch intensive
Kontakte ausgelöst, aber nur in Verbin-
dung mit weiteren Qualitäten. CLOER-
KES (2007, 147) schreibt: 

„Halten wir fest: Nicht die Häufig-
keit des Kontakts mit behinderten Per-
sonen ist entscheidend, sondern seine
Intensität. Nicht jeder intensive und
enge Kontakt ist aber der Entwicklung
positiver Einstellungen förderlich:
Wichtige Nebenbedingungen sind seine
emotionale Fundierung und seine
Freiwilligkeit.

Weitere günstige Bedingungen sind

> relative Statusgleichheit
> die Erwartung einer gewissen ‚Be-

lohnung‘ aus der sozialen Bezie-
hung und

> die Verfolgung gemeinsamer wich-
tiger Aufgaben und Ziele.“
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1 Aussage von Frau Holtz vom „Netzwerk
Leichte Sprache“ in einem Telefongespräch 
am 14.07.10 (K. E.) zur Frage, auf welchem
Weg die auf der Webseite des Netzwerks 
aufgelisteten Regeln aufgestellt wurden.

Abb. 1: Teilhabe- und Empowermentformel

Teilhabeformel Empowerment-
formel

Individuelle Ressourcen stärken

Soziale Netzwerke entwickeln

Ressourcen im Stadtteil erschließen

Partizipation erschließen
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Erfolgreiche Interaktion läuft letzt-
lich auf eine „Normalisierung“ der
sozialen Beziehungen zwischen Men-
schen mit und ohne (geistige) Behinde-
rung hinaus. 

Normalisierung

Die Worte von Theo FRÜHAUF (2010,
101), mit denen er seine Vision eines
inklusiven Gemeinwesens beschreibt,
drücken aus, was in den vorhergehen-
den Abschnitten entwickelt wurde:

„Menschen mit Behinderung ein
‚normales’ Leben ermöglichen (Norma-
lisierungsprinzip), sie in die Welt der
Nichtbehinderten ‚hineinnehmen’ (Inte-
gration), sie möglichst weitgehend selbst
entscheiden lassen (Selbstbestimmung),
ihre Teilhabe an den regulären Ange-
boten und Strukturen ihres Umfel-
des sicherstellen (Inklusion): Diese
programmatischen Meilensteine wider-
sprechen sich nicht, sondern sind sich
ergänzende, nur vor ihrem jeweiligen
historischen Hintergrund zu verstehen-
de Schritte hin zur Vision einer gesell-
schaftlichen Rolle von Menschen mit
geistiger Behinderung als gleichberech-
tigte Bürger(innen).“

Inklusion bedeutet, dass Menschen
mit geistiger Behinderung Mitbürge-
r(innen) der Gemeinde werden, dass
sich ihre Lebenswelten und die der
anderen Bürger(innen) mischen und
letztlich ineinander aufgehen, dass sie
nach Maßgabe ihrer Interessen und
Fähigkeiten zum kulturellen und sozia-
len Leben beitragen und daran teilneh-
men. Es geht darum, dass Menschen
mit geistiger Behinderung ihre Hobbys
und Freizeitaktivitäten je nach Vorliebe
in gemischten oder in homogenen Grup-
pen ausüben, dass aber auch letztere an
sozialen Treffpunkten stattfinden, die
für alle da sind. Es könnte also z. B.
eine Hobbyfotografengruppe geben, die
sich aus Menschen mit geistiger Be-
hinderung zusammensetzt, aber ihr
wöchentliches Treffen fände im Bürger-
haus statt, ihre Fotoausstellung im Rat-
haus würde nach den gleichen Maßstä-
ben wie andere Ausstellungen in der
Lokalzeitung besprochen, und die Mit-
bürger(innen), die sich für Kunst und
Fotografie interessieren, würden sich
die Ausstellung ansehen, ohne die Fotos
in erster Linie daran zu messen, dass sie
von Menschen mit geistiger Behinde-
rung gemacht wurden.

Teilhabe heißt also: Aufhebung der
Segregation und ein so normales Leben
wie möglich für Menschen mit geistiger
Behinderung. Der Teilhabebegriff, so
wie ihn auch FRÜHAUF (ebd.) formu-
liert, führt somit zu einer Rehabilitation

des aus Dänemark und Schweden
stammenden Normalisierungsprinzips.
Es kommt darauf an, dass Menschen
mit geistiger Behinderung Teil des
Geflechts von Aktivitäten und Bezie-
hungen innerhalb der Kommune wer-
den. Dazu muss man nicht über „nor-
male“ Fähigkeiten und Verhaltenswei-
sen verfügen. Normalisierung meint,
ein so normales Leben wie möglich zu
führen und das zu tun, was andere Bür-
gerinnen und Bürger auch tun. In
Bezug auf das Gemeinschafts-, soziale
und staatsbürgerliche Leben heißt dies:
Angebote machen und Angebote wahr-
nehmen. Sich selbstverständlich und
sichtbar als Helferin beim Stadtfest, als
Musiker im Verein und als Kundin
beim Bäcker zu bewegen, ist Teilhabe
und produziert Teilhabe, da auf diese
Weise Menschen mit geistiger Behinde-
rung als „eine/einer von uns“, als (Mit-)
Bürger unter (Mit-)Bürgern verortbar

werden. Ein „normales“ Leben bedeu-
tet also nicht, so sein zu müssen wie
andere, es heißt, so leben zu können
wie andere – an den gleichen Orten. 

Das Normalisierungsprinzip bildete
in skandinavischen Ländern die Grund-
lage für eine konsequente Reform des
Systems der Behindertenhilfe, verbun-
den mit einer Öffnung in die Gemeinde.
In Deutschland wurde es jedoch teil-
weise missverstanden, nämlich als For-
derung, sich normal zu verhalten, und
auf dieser Basis kritisiert. Darüber hi-
naus wurde es allenfalls innerhalb des
Systems der Behindertenhilfe umge-
setzt, womit seine wesentliche Zielrich-
tung verfehlt wurde. 

Teilhabe im Sinne von Zugehörigkeit

In den USA erweiterte Wolf Wolfens-
berger das Konzept der Normalisierung
um die gesellschaftliche Dimension der
Anerkennung durch Übernahme sozial
geachteter Rollen. Dabei steht für Wol-
fensberger das Image von Menschen
mit geistiger Behinderung im Vorder-
grund (vgl. WANSING 2005, 130). Ihm
kommt es auf die Achtung an, die Men-
schen mit geistiger Behinderung durch
ihre Mitmenschen entgegengebracht
wird, also auf den Blick von außen.
Soziale Rollen haben jedoch nicht nur
Einfluss auf das Bild, das Menschen
gegenseitig voneinander haben, sondern

erst in der Ausübung kulturell üblicher
sozialer Rollen vollzieht sich Teilhabe
im Sinne von Zugehörigkeit innerhalb
des sozialen Gefüges. Soziale Wert-
schätzung geht der Teilhabe nicht vo-
raus, sondern entsteht aus ihr:

„Das Rollenkonzept wird oft benutzt,
um die soziale Verortung einer Person
zu beschreiben. Aber soziale Verortung
bedeutet nicht nur, eine Rolle zu spie-
len. Es geht ebenso darum, als inte-
graler Bestandteil einer Gruppe oder
sozialen Einheit definiert zu werden.
Rollen werden für jede soziale Einheit
spezifiziert und von jedem Rolleninha-
ber individuell angepasst, sie haben
eine soziale Dimension. Indem gesell-
schaftliche Akteure ihre jeweiligen so-
zialen Rollen ausüben, werden sie Teil
der menschlichen Gemeinschaft, zu
‚einem von uns’.“ (BOGDAN & TAY-
LOR 1989, 145, eig. Übersetzung)

BOGDAN & TAYLOR (1989) kommt
es an dieser Stelle darauf an, die positi-
ve gruppenintegrierende Funktion von
Rollen zu betonen. Es gibt aber durch-
aus auch kulturell übliche Rollen, die
negativ besetzt sind (z. B. „Sünden-
bock“). Die Ausübung einer Rolle ist
also keine hinreichende Beschreibung
für das, was wir mit dem Begriff der
gesellschaftlichen Teilhabe fassen. Auch
„Helfer“ und „Hilfeempfänger“ sind
schließlich klar definierte und übliche
soziale Rollen. Der Aspekt, durch die
Rollenübernahme „einer von uns“ zu
werden, ein Bürger unter Mitbürgern,
ist daher ganz wesentlich für Teilhabe. 

Der virtuelle Sozialraum

Indem wir den soziologischen Ansatz
des Symbolischen Interaktionismus in
der Weiterentwicklung von BERGER &
LUCKMANN (1977) aufgreifen, dient
uns das Konzept der sozialen Rolle
dazu aufzuzeigen, dass Teilhabe auch –
und vielleicht sogar wesentlich – als
Prozess der wechselseitigen Verortung
der Gesellschaftsmitglieder gedacht wer-
den muss. In Ausübung der Rollen und
im Vollzug der Tätigkeiten, die zu den
Rollenerwartungen gehören, bildet sich
ein Abbild oder eine Landkarte der
Gesellschaft, in der man selbst in Bezug
auf die anderen und die anderen in
Bezug auf einen selbst verzeichnet sind.
Das so entstehende Gesellschaftsbild
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Sich selbstverständlich und sichtbar als Helferin
beim Stadtfest, als Musiker im Verein und als Kundin
beim Bäcker bewegen
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ist nicht nur „in den einzelnen Köpfen“
vorhanden. Die Schnittmenge der ein-
zelnen Gesellschaftsbilder wird zum
überindividuellen Wissensbestand, zum
Teil einer bestimmten Kultur. Wir führ-
ten in der Studie den Begriff „virtueller
Sozialraum“ ein, um deutlich zu machen,
dass nicht ein physisch vorhandener
Raum, wie etwa das „Stadtviertel“, ge-
meint ist – auch wenn die Produktion
und wechselseitige Übernahme von
Gesellschaftsbildern letztlich immer ein
Resultat von Handlungen innerhalb
eines physisch vorhandenen Raums ist.

Teilhabe von Menschen mit schweren
kognitiven Beeinträchtigungen

Der Teilhabegedanke führt in ein Pro-
blem, wenn er sich mit dem Anspruch
„alle sollen an allen Möglichkeiten und
Prozessen teilhaben“ auf einzelne Men-
schen bezieht. Man muss dann nämlich
ignorieren, dass manche Menschen
dazu nur sehr eingeschränkt in der
Lage sind. Teilhabe ist sowohl von indi-
viduellen Faktoren (das Ensemble der
inneren Möglichkeiten und Barrieren,
z. B. Motivation, Talente und Fähigkei-
ten, Interesse) als auch von der jeweili-
gen „Gelegenheitsstruktur“ (das En-
semble von äußeren Möglichkeiten und
Barrieren) abhängig. 

Wenn Teilhabe von Menschen mit
geistiger Behinderung nicht nur eine
Leerformel sein soll und wenn Men-
schen mit schweren und schwersten
Behinderungen einbezogen sein sollen,
muss man der Tatsache ins Gesicht
sehen, dass umfassende Teilhabe nicht
für jeden Menschen möglich ist. Trotz-
dem können auch Menschen mit schwe-
ren Behinderungen Teil des sozialen
Geflechts sein, z. B. indem sie an kol-
lektiven Aktivitäten teilnehmen. Falls
sie so schwere Einschränkungen ha-
ben, dass sie nichts oder kaum etwas
beitragen, können sie wenigstens anwe-
send sein, statt verschämt zu Hause
oder in Einrichtungen verborgen gehal-
ten zu werden. Es gibt Beispiele dafür,
wie Teilhabe von Menschen mit schwe-
rer geistiger Behinderung und Verhal-
tensstörungen aussehen kann. Diese
Beispiele geben die Richtung für weite-
re Projekte an, in denen mit Kreativi-
tät und konsequenter Ausrichtung an
den Bedürfnissen der Betroffenen die
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention für alle Menschen, unge-
achtet der Art und Schwere ihrer Behin-
derung, vorangetrieben werden kann.

Kriterien für die Bewertung 
von Teilhabeprojekten

Teilhabeprojekte werden auf den Weg
gebracht, um zu erproben, wie be-

stimmte Maßnahmen zur Teilhabeför-
derung in der Praxis wirken. Schon von
daher können sie nur begrenzte Aus-
schnitte aus dem gesamten Teilhabefeld
in den Blick nehmen. Die Projekte, die
wir stellvertretend für viele andere
näher betrachtet haben, um sie anhand
des Konzepts von Teilhabe zu bewer-
ten, zielen vorwiegend auf den Bereich
Kultur/Freizeit/Gemeinschaftsleben. 

Aus dem dargelegten Konzept für
„richtig verstandene Teilhabe“ für Men-
schen mit geistiger Behinderung, ein-
schließlich derer mit Schwer- und Mehr-
fachbehinderung, leiten sich die Beur-
teilungskriterien für Teilhabeprojekte
ab, die den Weg zu einem inklusiven
Gemeinwesen erproben. Die untersuch-
ten Projekte sind in Tab. 1 aufgelistet.

Aufhebung von Segregation

Aus menschenrechtlichen Gründen
darf Teilhabe von Menschen mit geisti-
ger Behinderung nur als Abschaffung
der „Parallelgesellschaft“, in der sie bis-
lang meist noch leben, verwirklicht
werden. Die Aufhebung von Segregati-
on ist daher das Leitmotiv für alle Maß-
nahmen zur Verbesserung der Teilhabe-
situation von Menschen mit geistiger
Behinderung. Es geht nicht um Aus-

flüge in die „normale“ Lebenswelt, son-
dern um eine Vermischung der Lebens-
welten von Menschen mit und ohne
geistige Behinderung. Das bedeutet
nicht, dass alle Aktivitäten immer ge-
meinsam stattzufinden haben oder dass
es keine speziellen Angebote von und
für Menschen mit geistiger Behinde-
rung mehr geben darf. Es bedeutet aber,
dass sich die Aktivitäten dort abspielen,
wo die der anderen Bürger(innen) statt-
finden, dass also, mit anderen Worten,
die Art und Weise, in der Menschen mit
und ohne geistige Behinderung ihr
Leben vollziehen, die Entstehung eines
gemeinsamen Sozialraums ermöglicht.
Daher stellte sich ein Faktor, der in der
Fachdiskussion eher eine untergeord-
nete Rolle spielt, als außerordentlich
wichtig heraus, nämlich Zentralität und
Erreichbarkeit der Orte, an denen Bil-
dung, Arbeit oder kulturelle und sport-
liche Aktivitäten stattfinden.

Prüfsteine dazu sind:

> Zielt das Projekt auf eine Verschrän-
kung der Lebenswelten von Men-
schen mit und ohne Behinderung?

> Wo finden die Projektaktivitäten
statt – in der Einrichtung oder an
öffentlichen Orten, die auch für an-
dere Bürger(innen) zugänglich sind?
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Tab. 1: Untersuchte Teilhabeprojekte

Gemeinsam Teilhabe leben – 
Einbeziehung freiwillig und 
ehrenamtlich Tätiger in die 
Hilfen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft 

bundesweit
Fachverband Caritas Behin-
dertenhilfe und Psychiatrie; 
Deutscher Caritasverband

Orte zum Leben – für ein 
Leben in der Gemeinde 

Schwarzwald-Baar-Kreis
Deutscher Caritasverband; 
Caritasverband für den 
Schwarzwald-Baar-Kreis

Lokale Teilhabekreise bundesweit
Fachverband Caritas 
Behindertenhilfe und Psychiatrie

Selbsthilfegruppen von 
Menschen mit einer 
geistigen Behinderung 

Augsburg
Caritasverband für die Diözese 
Augsburg

Gemeinsam forschen in 
Leipzig/Kulturführer in 
Leichter Sprache 

Leipzig
Universität Leipzig; Lebenshilfe 
Leipzig

Netphener Tisch Netphen
Lebenshilfe Landesverband 
Nordrhein-Westfalen

Ehrenamt rückwärts Willich bei Düsseldorf
Lebenshilfe Landesverband 
Nordrhein-Westfalen

Fotokurs der Volkshoch-
schule Duisburg: „Ich sehe 
was, was du nicht siehst“

Duisburg

Volkshochschule; KoKoBe – 
Koordinierungs-, Kontakt- und 
Beratungsstelle für Menschen 
mit geistiger Behinderung

Runder Tisch Tempel-
hof-Schöneberg

Berlin
Die Beauftragte für Menschen 
mit Behinderung im Bezirksamt 
Tempelhof-Schöneberg
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Normalisierung: Bürger unter 
Mitbürgern und anerkannter Teil 
der Gemeinde sein

Wir greifen auf das Konzept der „Nor-
malisierung“ zurück, um zu verdeutli-
chen, dass es darauf ankommt, dass
Menschen mit geistiger Behinderung
Teil des Geflechts von Aktivitäten und
Beziehungen innerhalb der Kommune
werden. Die Ausübung von anerkann-
ten und sozial geachteten Rollen ist ein
wichtiger Bestandteil gelungener Teil-
habe. Wenn Menschen mit geistiger Be-
hinderung anerkannte Rollen ausüben,
gewinnen sie Selbstachtung und haben
die Chance, nicht behinderten Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern Respekt statt
Pseudo-Anerkennung einzuflößen. Teil-
habe wirkt auf diese Weise positiv auf
den „virtuellen Sozialraum“ und damit
auf die Einstellungen der Mitmenschen.

Prüfsteine dazu sind:

> Fördert das Projekt Aktivitäten, die
in das kulturelle und soziale Leben
in der Gemeinde als Angebote an die
Mitbürgerinnen und Mitbürger ein-
fließen?

> Trägt das Projekt dazu bei, Respekt
und Anerkennung gegenüber Men-
schen mit geistiger Behinderung zu
befördern, indem es sie in allge-
mein üblichen und geachteten Rollen
zeigt (Beitrag zum „virtuellen Sozial-
raum“)?

> Trägt das Projekt dazu bei, die
Belange von Menschen mit geistiger
Behinderung in den kommunalen
Strukturen zu verankern?

> Fördert das Projekt die Mitbestim-
mung von Menschen mit geistiger
Behinderung?

> Stellen die Projektaktivitäten bürger-
schaftliches Engagement von Men-
schen mit geistiger Behinderung dar?

> Ebnet das Projekt den Weg zu bür-
gerschaftlichem Engagement mit –
oder auch: für – Menschen mit geis-
tiger Behinderung? (Damit sind nicht
Appelle gemeint, sondern konkrete
Angebote, Handreichungen, Unter-
stützung für bürgerschaftliches En-
gagement.)

Untersuchungsergebnisse: Fast alle
der von uns untersuchten Projekte (vgl.
Tab. 1) zielen zumindest zum Teil da-
rauf ab, neue Angebote in die Gemein-
de hineinzubringen. Damit verbunden
ist die Übernahme von üblichen und
geachteten Rollen und z. T. die Mög-
lichkeit ehrenamtlichen Engagements
von Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Partizipation von Menschen mit
geistiger Behinderung und die Verände-
rung der kommunalen Strukturen in
Richtung einer besseren Berücksichti-

gung von Menschen mit Behinderung
kann indirektes Resultat sein, wird aber
von einigen Projekten auch explizit an-
gestrebt.

Empowerment

Zwischen Teilhabe und Empowerment
besteht ein enger wechselseitiger Bezug.
Bildung und Ausbildung sind nicht nur
notwendige Voraussetzungen dafür,
dass sich Menschen mit geistiger Be-
hinderung erfolgreich in das soziale
Geflecht einbringen können. Teilhabe
setzt auch umgekehrt Entwicklungen in
Gang. Lernprozesse, welche die Fähig-
keit zu Eigenständigkeit, Selbstbestim-
mung und Teilhabe verbessern, sind bei
allen Menschen mit solchen Aktivitä-
ten verbunden, die als positive Heraus-
forderung den bisherigen Erfahrungs-
horizont und die vorhandenen Fähig-
keiten um ein gewisses Maß übersteigen. 

Empowerment der Menschen mit
geistiger Behinderung ist daher nicht
nur eine Voraussetzung, sondern fast
mehr noch ein Ergebnis „richtig ange-
legter Teilhabe“. Darüber hinaus haben
auch Menschen mit geistiger Behinde-
rung einen Anspruch auf lebenslanges
Lernen, der jedoch bislang weitgehend
missachtet wird. Erwachsenenbildung
für Menschen mit geistiger Behinde-
rung muss als gesellschaftliche Aufgabe
ernster genommen werden als bisher.

Empowerment kann außerdem auch
als Lernprozesse der Helfer(innen), der
Einrichtungen und des Gemeinwesens
aufgefasst werden.

Prüfsteine dazu sind:

> Ermöglichen die Projektaktivitäten
eine Weiterentwicklung der Persön-
lichkeit (Entdeckung von Interessen,
Entwicklung von Selbstvertrauen,
Erweiterung des Horizonts)?

> Ermöglichen die Projektaktivitäten
den Erwerb alltagspraktischer Kom-
petenzen, die zu mehr Selbstständig-
keit führen?

> Beinhaltet das Projekt die Übernah-
me von Kompetenzrollen durch Men-
schen mit geistiger Behinderung?

> Wie eindrücklich sind die neuen Er-
fahrungen, die den Menschen mit geis-
tiger Behinderung im Rahmen des
Projekts zugänglich gemacht werden?

Untersuchungsergebnisse: Es gibt
zwei Projekte unter den von uns unter-
suchten, die vom Konzept her explizit
Lernprozesse für Menschen mit geisti-
ger Behinderung als Maßnahme der
Teilhabeförderung vorsehen: „Gemein-
sam forschen“ in Leipzig und „Selbst-
hilfegruppen für Menschen mit geisti-
ger Behinderung“ in Augsburg (vgl.
Tab. 1). Beide Projekte initiierten Lern-
prozesse in Gruppen über den Aus-
tausch von Erfahrungen und Gedanken
als Grundlage für die Fähigkeit, eigene
Interessen zu erkennen und durchzu-
setzen (Selbstvertretungsfähigkeiten).

Normalisierung der Beziehungen 
zwischen Menschen mit und ohne 
geistige Behinderung

Die Bereitschaft der Bürger(innen), ihre
geistig behinderten Mitbürger(innen)
mit offenen Armen aufzunehmen, kann
nicht zur Voraussetzung für ihre Teilha-
be gemacht werden. Die Inklusionsbe-
reitschaft gegenüber Menschen mit
geistiger Behinderung ist nämlich durch
starke Ängste, Unsicherheiten, Vorur-
teile, Ablehnung und den daraus fol-
genden Schuldgefühlen beeinträchtigt,
wie die vorliegenden Forschungsergeb-
nisse über das Verhältnis von behinder-
ten und nicht behinderten Menschen
zeigen. 

Vielmehr ist es umgekehrt: Die all-
tägliche Begegnung mit Menschen mit
geistiger Behinderung, die nicht in ers-
ter Linie als unselbstständige und hilfe-
bedürftige Menschen auftreten, son-
dern üblichen Tätigkeiten nachgehen

und in üblichen Funktionen in Erschei-
nung treten, ebnet den Weg zu einer
Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen Menschen mit und ohne geistige
Behinderung im Sinne eines Umgangs
auf gleicher Augenhöhe. Sie können
nicht soziotechnisch angeordnet, aber
durch bestimmte Rahmenbedingungen
gefördert werden, sind also das Ergeb-
nis von Teilhabe. Inwieweit Teilhabe-
projekte zu einer Normalisierung der
persönlichen Beziehungen zwischen
Menschen mit und ohne geistige Behin-
derung beitragen, ist daher eine weitere
Dimension der Bewertung.
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Es geht nicht um Ausflüge in die „normale“ Lebens-
welt, sondern um eine Vermischung der Lebenswelten
von Menschen mit und ohne geistige Behinderung. 
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Prüfsteine dazu sind:

> Fördert das Projekt Begegnungen
„auf gleicher Augenhöhe“?

> Setzt das Projekt auf Freiwilligkeit
des Kontakts zwischen Menschen
mit und ohne geistige Behinderung?

> Beinhaltet das Projekt ein „gemein-
sames Drittes“ – ein Ziel oder Anlie-
gen –, so dass sich die persönliche
Beziehung als Ergebnis eines ge-
meinsamen Einsetzens für dieses
Ziel gestaltet?

> Setzt das Projekt auf Aktivitäten, die
allen Beteiligten Spaß machen, statt
auf moralische Verpflichtung und
Schuldgefühle auf Seiten der nicht
behinderten Mitbürgerinnen und
Mitbürger?

Diese vier genannten Aspekte sind
nach CLOERKES (2007) wichtige Be-
dingungen dafür, dass Kontakte einen
positiven Einfluss auf die Interaktions-
probleme zwischen Menschen mit und
ohne (geistige) Behinderung haben,
welche sonst zu Vermeidungsverhalten
führen.

Untersuchungsergebnisse: Generell
haben die meisten der untersuchten
Projekte die Erfahrung gemacht, dass es
nicht leicht ist, „inklusive“ Angebote in
Gang zu setzen und aufrechtzuerhal-
ten – also solche, die gemeinsame Akti-
vitäten von Menschen mit und ohne
geistige Behinderung in der gleichen
Rolle (also nicht in der Arbeitsteilung
„Kursleitung/Kursteilnehmende“ oder
„Helfende/Hilfeempfänger“) vorsehen.

Nachhaltigkeit und Reichweite

Schließlich fragen wir noch nach der
längerfristigen gesellschaftlichen Wir-
kung der Projekte anhand ihrer Nach-
haltigkeit und Reichweite. Wie alle Pro-
jekte sind auch Teilhabeprojekte nur
vorübergehend finanziert. Die unter-
suchten Projekte zeigen zwar Wege auf,
wie Nachhaltigkeit grundsätzlich er-
zielt werden kann. Eine von zusätzli-
chen Projektmitteln unabhängige Ver-
stetigung gelingt jedoch selten, so dass
das Projektende häufig das Ende der
jeweiligen Aktivitäten bedeutet. Hier
sind alle beteiligten Akteure gefordert,
an der dauerhaften Etablierung von
Teilhabemöglichkeiten für Menschen
mit geistiger Behinderung zu arbeiten.

Prüfsteine dazu sind:

> Ist es Teil des Projekts, Wege für eine
Verstetigung der Projektaktivitäten
zu finden?

> Zielt das Projekt darauf, Strukturen
dauerhaft zu verändern?

> Wie groß ist der Kreis der Personen,
die von den Projektaktivitäten be-
einflusst werden?

> Kann das Projekt als Multiplikator
wirken?

Dafür darf es z. B. nicht auf ganz spe-
ziellen Rahmenbedingungen beruhen,
die im Allgemeinen nicht anzutreffen
sind. Es muss auf andere Gemeinden
übertragbar sein.

Untersuchungsergebnisse: Ein Teil
der von uns untersuchten Projekte ist
zur Dauereinrichtung geworden (z. B.
das Café MIT in Augsburg oder die
Trommlergruppe aus Villingen-Schwen-
ningen). In anderen Fällen hat es Folge-
projekte gegeben. Der integrative Foto-
kurs in Duisburg konnte nicht in das
Regelangebot übernommen werden, 
die Kursteilnehmer(innen) treffen sich
allerdings weiter. Über die Nachhaltig-
keit der „Lokalen Teilhabekreise“ lässt
sich nur wenig sagen, da die 40 ver-
schiedenen Kreise unterschiedlich weit
fortgeschritten sind und mit unter-
schiedlichem Erfolg arbeiten.

Nachbemerkung 

Die Kriterien, die aus unserer Sicht zur
Bewertung für Projekte geeignet sind,
sollen zeigen, welche Aspekte Teilhabe
im oben entwickelten Sinn fördern und
welche sie nicht fördern oder sie gar
eher behindern. Sie sind kein quantita-
tives Assessmentinstrument, etwa mit
dem Ziel, eine Rangordnung der Pro-
jekte nach ihrer Teilhabequalität zu
erstellen. Die Kriterien sind in ihrer
Bedeutung und Wichtigkeit quantitativ
nicht vergleichbar, man kann also nicht
sagen, dass das Kriterium A z. B. dop-
pelt so wichtig ist wie das Kriterium B.
Es liegt uns fern, Projekte, die sich in
einem schwierigen und komplexen
Bereich auf Neuland wagen, vom
„Katheder aus“ als gut oder schlecht zu
beurteilen. Wir würden uns dagegen
über Rückmeldungen freuen, ob und
inwieweit unser Beurteilungsschema in
der Praxis hilfreich ist auf dem Weg in
die „richtige“ Teilhabe.

LITERATUR

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas
(1977): Die gesellschaftliche Konstruktion
der Wirklichkeit. 5. Aufl. Frankfurt:
Fischer.
BIEWER, Gottfried (2004): Leben mit
dem Stigma „geistig behindert“. In: Wül-
lenweber, Ernst (Hg.): Soziale Probleme
von Menschen mit geistiger Behinderung.
Stuttgart: Kohlhammer, 288–299.

BOGDAN, Robert; TAYLOR, Steven J.
(1989): Relationships with Severely Dis-
abled People: The Social Construction 
of Humanness. In: Social Problems 36 (2),
135–148. 
Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
(Hg.) (2001): Ein Platz in der Gesellschaft.
Enthospitalisierung von Menschen mit
geistiger Behinderung. 2. Aufl. Marburg:
Lebenshilfe.
CLOERKES, Günther (2007): Soziologie
der Behinderten. 3. Aufl. Heidelberg: 
Universitätsverlag Winter.
ERHARDT, Klaudia; GRÜBER, Katrin
(2011): Teilhabe von Menschen mit 
geistiger Behinderung am Leben in der
Kommune. Freiburg: Lambertus.
EXNER, Karsten (2007): Kritik am 
Integrationsparadigma im „Behinderten-
bereich“: Von der Notwendigkeit sozio-
logischer Theoriebildung. Bad Heilbrunn:
Klinkhardt.
FRÜHAUF, Theo (2010): Das Ende der
lebenslänglichen sonderpädagogischen
„Umklammerung“ in Reichweite. In: Teil-
habe 49 (3), 100–101.
GARMS-HOMOLOVÁ, Vjenka; THEISS,
Katrin (2009): Selbstbestimmung und
Teilhabe von Menschen mit Pflegebedarf –
Theoretische Konzepte und Vorausset-
zungen der Realisierung. In: Garms-Homo-
lová, Vjenka et al. (Hg.): Teilhabe und
Selbstbestimmung von Menschen mit
Pflegebedarf. Konzepte und Methoden.
Frankfurt: Mabuse, 105–188.
WHO – Weltgesundheitsorganisation
(2005): Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit, Stand Oktober 2005. Hg.
vom Deutschen Institut für Medizinische
Dokumentation und Information (DIMDI).
http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/
downloadcenter/icf/endfassung/icf_
endfassung-2005-10-1.pdf (abgerufen
am 01.03.10).
SEIFERT, Monika (2010): Kundenstudie.
Bedarf an Dienstleistungen zur Unterstüt-
zung des Wohnens von Menschen mit
Behinderung, Abschlussbericht. Berlin:
Rhombos.
WANSING, Gudrun (2005): Teilhabe an
der Gesellschaft. Menschen mit Behinde-
rung zwischen   Inklusion und Exklusion.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften.

Die Autorinnen:

Klaudia Erhardt

Diplomsoziologin und wissenschaftliche
Dokumentarin

Dr. Katrin Grüber

Leiterin des Instituts Mensch, Ethik 
und Wissenschaft (IMEW)
Warschauer Str. 58a, 10243 Berlin

grueber@imew.de

i

@

17



WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Teilhabe 1/2013, Jg. 52

18

„Partizipation ist Gestaltungsmacht.
Partizipation bedeutet, Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeiten zu
bieten, ihr Recht wahrzunehmen, die
Gesellschaft in der sie leben und auf-
wachsen, aktiv mitzugestalten (…). Der
Grad der Partizipation von Kindern
und Jugendlichen gibt Auskunft über
die Zukunftsfähigkeit einer Gesell-
schaft“ (DBJR 2002, 1).

Das Recht von Menschen mit Behin-
derungen auf die volle, gleichberech-
tigte und wirksame Teilhabe an der Ge-
sellschaft wurde mit Ratifizierung der
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK) im Jahre 2009 in Deutschland
gestärkt (vgl. Art. 3 BRK). Die Inkraft-
setzung der Konvention dürfte zum
Meilenstein des Kampfes für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen in
Deutschland werden, wenngleich ge-

nau dieser Teilhabeanspruch bereits
Kern der allgemeinen Menschenrechte
und mit speziellem Blick auf Kinder
und Jugendliche der UN-Kinderrechts-
konvention ist. 

In Deutschland konzentrieren sich
die politischen wie fachlichen Debatten
vor allem auf eine Forderung der UN-
BRK: den Anspruch auf ein inklusives
Bildungssystem (vgl. Art. 24 BRK). Bis-
her baut das deutsche Schulsystem auf
einer Separierung von Kindern mit und
ohne diagnostiziertem besonderen För-
derbedarf sowie einer Aufteilung nach
vermeintlichen Leistungspotenzialen auf.
Nicht nur das früh ansetzende drei-
gliedrige Schulsystem der weiterführen-
den Schulen, sondern an erster Stelle
die Trennung von Kindern in Regel-
und Förderschulen kann als „typisch
deutsch“ bezeichnet werden. Das Ziel,

welches mit der Ratifizierung der UN-
BRK vorgegeben ist, könnte dagegen
deutlicher nicht sein: „Eine Schule für
alle!“. Auch wenn die amtliche Über-
setzung noch versucht, die Forderung
des „inclusive education systems“ durch
eine Übertragung mit den Worten „inte-
gratives“ Bildungssystem abzuschwä-
chen, haben die aktuellen politischen
Diskussionen die Auseinandersetzung
um die Bedeutung von Begrifflichkei-
ten überdauert. Der Kurs scheint klar:
„Deutschland will inklusiv werden“
(BMAS 2011, 8) – so gibt es der Natio-
nale Aktionsplan der Bundesregierung
zur Umsetzung der UN-BRK (NAP
UN-BRK) vor. Einige Bundesländer
haben bereits ihre Schulgesetze geän-
dert, nicht zuletzt auf Druck von Gut-
achten und Rechtsprechungen in Indi-
vidualfällen, die das Recht von Kindern
mit Behinderungen auf einen Platz an
einer Regelschule im Sozialraum fest-
klopften (vgl. RIEDEL 2010). Wie wei-
ter zu zeigen sein wird, sind die Diskus-
sionen um eine inklusive Gesellschaft
auch in der Kinder- und Jugendhilfe
angekommen und fordern dort u.a. die
Akteure der Kinder- und Jugendarbeit
heraus. Die Frage nach den Partizipa-
tionsmöglichkeiten von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen wer-
den in der Kinder- und Jugendarbeit zu
einem wichtigen Schritt auf dem Weg
zu einem inklusiven Gestaltungsprinzip.

Die Debatte um Inklusion 
in der Kinder- und Jugendhilfe

Nur wenige Wochen nach Ratifizierung
der UN-BRK erschien in Deutschland
der 13. Kinder- und Jugendbericht mit
dem Schwerpunkt Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen (vgl. BMFSFJ
2009). Es ist von wegweisender Bedeu-
tung, dass dieses zentrale Berichtswe-
sen über die Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe die Anliegen von Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen durchgängig querschnittsorien-
tiert einbezogen hat. Der Bericht folgt
damit erstmalig einem inklusiven Sche-
ma. Die Inklusionsdebatte rückte im
Zusammenspiel der Aussagen dieses
Berichts und der UN-BRK wieder ins
Blickfeld der Kinder- und Jugendhilfe. 

An erster Stelle prägen die Diskus-
sionen um die „Große Lösung“ derzeit
das Arbeitsfeld. Damit wird die Forde-
rung bezeichnet, Ansprüche für Kinder
und Jugendliche mit und ohne Behin-
derungen in ein Gesetzeswerk zusam-
menzuführen (und zwar dem SGB VIII =
„Große Lösung SGB VIII“). Die Kin-
der- und Jugendhilfe ist wie die Schule
bisher weit von einem inklusiven Ge-
staltungsprinzip entfernt. Das liegt maß-
geblich in den nach Behinderungen
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| KURZFASSUNG Kinder und Jugendliche, ob mit oder ohne zugeschriebene Behinde-
rungen, haben ein Recht, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Die durch die Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten Nationen und den 13. Kinder- und Jugendbericht
erneut angefachte Debatte um eine inklusive Gesellschaft muss auf diesem grundsätzli-
chen partizipativen Zugang aufbauen. Auch Kinder- und Jugendarbeit als wichtiger Teil
der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland ist damit konfrontiert, die eigenen Gestal-
tungsprinzipien zu überdenken. Der Beitrag stellt die aktuellen Bewegungen der Kinder-
und Jugendarbeit auf dem Weg zu einer inklusiven Angebotsstruktur dar. Dabei wird
Jugendverbänden als Interessenvertretung sowie Ermöglichungs- und Bildungsraum für
junge Menschen eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

| ABSTRACT Participation of Children and Young People with Disabilities in
Youth Work. On the Way to an Inclusive Design. Children and young people whet-
her with or without disabilities have a right to actively participate in society. The United
Nation’s Convention on the Right of People with Disabilities and the German 13th Child
and Youth Report strengthen the idea of an inclusive society so that the principle of par-
ticipation becomes more and more significant. In the light of the above child and youth
work in Germany has to re-think own approaches and working principles. The article
shows current trends in the field of youth work on the way to inclusive designs. Besides,
special attention is given to youth associations as organisations for young peoples’ repre-
sentation of interests as well as places of education.
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und Nicht-Behinderungen trennenden
Sozialgesetzbüchern begründet. Wer-
den Leistungen für Kinder- und Jugend-
liche zunächst generell im SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfe) geregelt, sind
Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen an vielen Stellen davon ausge-
nommen. Ihre Leistungsansprüche fin-
den sich überwiegend im SGB XII
(Sozialhilfe). Eine Ausnahme bilden
Kinder mit seelischen Behinderungen,
für welche die Kinder- und Jugendhilfe
ausdrücklich zuständig ist. Die Forde-
rung, die oft auftretende Schnittstellen-
problematik zu überwinden und Leis-
tungen für alle Kinder und Jugendli-
chen im SGB VIII zusammenzufassen,
scheint auf einem Erfolg versprechen-
den Weg zu sein. 

Die Frage der Zuordnung von Leis-
tungen für Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen spielten in der Kinder-
und Jugendhilfe in der Vergangenheit
immer wieder eine Rolle, die konkreten
sozialpädagogischen Aufgaben wie de-
ren Partizipationsansprüche hingegen
waren selten im Fokus. Das betrifft
sowohl die Kinder und Jugendlichen
mit Behinderungen selbst wie deren
Eltern. Die Ausgliederung in Spezialan-
gebote forciert diese Entwicklung über
Jahre. Wie das Bildungssystem mit der
inklusiven Schule, dürfte auch die Kin-
der- und Jugendhilfe in Deutschland
mit der „Großen Lösung SGB VIII“ vor
einer Trendwende stehen. In diesem
Kontext haben auch Akteure der Kin-
der- und Jugendarbeit als Teilbereich
der Kinder- und Jugendhilfe begonnen,
sich von neuem mit dem Einbezug von
Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derungen in ihre Angebote zu beschäf-
tigen. Verbunden mit dem durch die
UN-BRK eingeläuteten Perspektiven-
wechsel, dass Behinderung nicht den
Ausgang beim Individuum selbst, son-
dern in den gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen hat und damit nichts
anderes als eine gesellschaftliche bzw.
soziale Konstruktion ist, gilt es auch in
der Kinder- und Jugendarbeit, Zugangs-
barrieren ausfindig zu machen und zu
überwinden. 

Die Beschäftigung mit 
inklusiven Arbeitsansätzen in 
der Kinder- und Jugendarbeit

Um den Status quo der Debatten um
Inklusion in der Kinder- und Jugendar-
beit zu erfassen, ergibt es Sinn, den
Zugang zunächst weiter zu fassen. Dis-
kussionen um Ausgrenzung und Betei-
ligung, Desintegration und Integration,
Exklusion und Inklusion werden in der
Kinder- und Jugendarbeit seit langem
intensiv geführt. Analog zur gesamtge-
sellschaftlichen Debatte haben sie sich

allerdings in sehr unterschiedlichen Kon-
texten vollzogen.

Da ist zunächst der Diskurs um Kin-
der und Jugendliche in Armutslagen,
oft gekoppelt mit der Frage nach Bil-
dungschancen und Gesundheit. Weiter-
hin im Fokus ist das Ziel einer stärke-
ren Öffnung der Angebote für junge
Menschen mit Migrationshintergrund,
welches sich durch eine Vielzahl inno-
vativer Projekte, Kooperationen mit
Migrantinnen- und Migrantenjugend-
selbstorganisationen (MJSO) oder in
facettenreichen Arbeitshilfen zeigt. Zu-
mindest punktuell findet sich hier auch
die Auseinandersetzung mit der beson-
deren Situation von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderungen. MOG-
GE-GROTJAHN (2011) bezeichnet die
Verbindung dieser Diskurse als die zen-
trale Herausforderung auf dem Weg zu
einer inklusiven Gesellschaft. Diese gilt
auch für zukünftige inklusive Konzepte
der Kinder- und Jugendarbeit. 

Als theoretischer Hintergrund ist da-
bei entscheidend, dass Inklusion nicht
einfach nur eine neue, umfassendere
Form der Integration meint. Geht Inte-
gration von einer vermeintlich homoge-
nen Mehrheitsgruppe aus, in die sich
von dieser abweichende, vermeintlich
kleinere Gruppen anpassen sollen, meint
Inklusion etwas anderes (vgl. SCHULTZ 
& MÜLLER 2010): Sie verlangt nach
Offenheit für alle, fordert keine Anpas-
sung, sondern geht davon aus, dass die
gesellschaftliche Struktur und das sie
prägende Denken für alle umfängliche
Teilhabe ermöglichen. Gleichberechtig-
tes Zusammenleben aller wird so selbst-
verständlich. Damit findet zugleich eine
Bewegung heraus aus dem alleinigen
Kontext der Behindertenhilfe statt, ins-
besondere dann, wenn es um die Rech-
te von Kinder und Jugendlichen mit
Behinderungen geht. Wie PRENGEL
(2010) in ihrer Expertise zur Frühpäda-
gogik definiert, meint Inklusion aus-
drücklich nicht nur die Lebenschancen
von Menschen mit Behinderungen: 

„Das Inklusionskonzept (…) über-
schreitet die Unterscheidung behin-
dert/nichtbehindert, indem es weitere
Differenzierungen mit einbezieht, wie:
Schicht/Milieu, Kultur/Ethnie, Gender,
sexuelle Orientierungen, Religion und
andere. Inklusion geht aus von der Auf-
merksamkeit für die Einzigartigkeit je-
des Kindes sowie vom Ideal des ge-

meinsamen Lebens und Lernens aller
Kinder mit der ganzen Bandbreite mög-
licher körperlicher, psychischer, sozia-
ler und kognitiver Beschaffenheiten,
einschließlich aller vorkommenden
Stärken und Schwächen.“ (ebd., 6 f.) 

Diese pädagogischen Grundsätze
entsprechen weitgehend den Prinzipien
der Kinder- und Jugendarbeit (was lei-
der nicht heißt, dass sie in der Praxis
vor Ort immer ihre Umsetzung finden).
Das im Zitat vorgestellte Inklusions-
konzept macht die Konfrontation mit
dem allgemeinen Dilemma von inklusi-
ver Pädagogik deutlich. Einerseits for-
dert es die „Abkehr von Fokussierung
auf einzelne Merkmale von Personen
oder (‚Rand‘-)Gruppen und auf vonei-
nander fein säuberlich getrennte Pro-
blemlagen – anderseits (…) die Über-
windung der Problemlagen in Bezug
auf eben diese einzelnen Merkmale“
(MOGGE-GROTJAHN 2011, 1). Für
die Kinder- und Jugendarbeit bedeutet

das zum einen die Notwendigkeit, sich
der Gruppe der Kinder und Jugendli-
chen mit Behinderungen zuzuwenden
und nach ihren besonderen Bedürfnis-
sen innerhalb von Angeboten zu fra-
gen. Zum anderen ist zu beantworten,
wie die Akteure der Kinder- und
Jugendarbeit ihre Angebote grundsätz-
lich so gestalten können, dass für kein
Kind bzw. keinen Jugendlichen Zugangs-
barrieren entstehen. Konzentriert auf
die Fragestellung dieses Aufsatzes – die
Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen in der Kin-
der- und Jugendarbeit – ist es sinnvoll,
ihren bisherigen Einbezug zu reflektie-
ren und nach gelingenden inklusiven
Arbeitsansätzen Ausschau zu halten.
Von Interesse ist ebenfalls, inwiefern
sich der Nationale Aktionsplan zur
UN-BRK mit dem Recht auf Teilhabe
von jungen Menschen mit Behinderun-
gen an Angeboten der Kinder- und Ju-
gendarbeit beschäftigt und welche zu-
künftigen Handlungslinien er aufzeigt.

Partizipation von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen 
im Nationalen Aktionsplan

Der Nationale Aktionsplan der Bun-
desregierung zur Umsetzung der Behin-
dertenrechtskonvention „Unser Weg in
eine inklusive Gesellschaft“ (BMAS
2011) hat sich dem Blick auf die Bedeu-
tung der Kinder- und Jugendarbeit für

19

Wie können Angebote gestaltet werden, dass für kein
Kind Zugangsbarrieren entstehen? 
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Kinder und Jugendliche mit und ohne
Behinderungen nahezu komplett ver-
schlossen. Im Kapitel „Bildung“ be-
schäftigt er sich sehr verkürzt nur mit
Schule, Hochschule und Bildungsfor-
schung (vgl. ebd., 45 ff.). Im Kapitel
„Kinder und Jugendliche“ ist – voll-
kommen unverständlich – keinerlei Be-
zug zur Kinder- und Jugendarbeit und
ihren Möglichkeiten, jungen Menschen
mit Behinderungen einen Raum für
Mitbestimmung zu bieten, zu finden
(vgl. ebd., 57 ff.). Lediglich im Kapitel
„Information und Präsentation“, wel-
ches sich im Sinne des Art. 8 BRK mit
der „Bewusstseinsbildung“ innerhalb
der Bevölkerung auseinandersetzt, wer-
den in einem Satz unter dem Stichwort
Bildungsarbeit „Vereine“ erwähnt, „in
denen behinderte und nichtbehinderte
Kinder und Jugendliche gemeinsam
ihren Interessen nachgehen können“
(ebd., 100). 

Der NAP UN-BRK lässt also ein
wichtiges Ermöglichungsfeld jugend-
und kindgerechter Partizipation voll-
kommen unberücksichtigt und bezieht
es entsprechend nicht in den „Weg in
eine inklusive Gesellschaft“ ein (man
könnte hier förmlich von der Exklusion
des Arbeitsfeldes sprechen). Dies ist
gerade aufgrund der Tatsache, dass 
z. B. Jugendverbände nach wie vor als
die größte Ehrenamtlichen-Bewegung
in Deutschland gelten oder Kommunen
über eine Vielzahl an offenen Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche 
verfügen, absolut unverständlich. Hin-
gegen wird ohne einen nachvollziehba-
ren Zusammenhang im NAP UN-BRK
formuliert: 

„Kinder und Jugendliche sollen par-
tizipieren können und nicht für politi-
sche Ziele instrumentalisiert werden.
Daher wird die Bundesregierung ge-
meinsam mit den Verbänden ab 2013
ein Konzept zur direkten Beteiligung
behinderter Kinder und Jugendlicher
(z. B. ein regelmäßiges Kinder- und
Jugendparlament) entwickeln.“ (BMAS
2011, 59)

Woran die jungen Menschen partizi-
pieren sollen, ist unklar. Ob damit poli-
tische Prozesse oder eine allgemeine
Teilhabe an gesellschaftlichen Angebo-
ten gemeint sind bzw. ob die Forderung
in Bezug zur vorher formulierten „Gro-
ßen Lösung SGB VIII“ steht, bleibt
offen. Im Maßnahmenkatalog der Bun-
desregierung am Ende des NAP UN-
BRK findet sich das oben zitierte als
„Jugendparlament“ wieder. Als für die
Umsetzung verantwortliche Stelle wird
das BMAS angegeben und nicht, wie
man hätte logisch erwarten können,
das Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ),
welches für die Belange von Kindern
und Jugendlichen zuständig ist und
durch die enge Zusammenarbeit mit
Trägern der Kinder- und Jugendarbeit
über Erfahrungen mit sinnvollen Parti-
zipationsinstrumenten für junge Men-
schen verfügt. 

Auch warum als einziger Weg direk-
ter Beteiligung ausgerechnet ein Kin-
der- und Jugendparlament genannt wird,
welches als Methode wegen seiner
Sprachlastigkeit und seiner in der Regel
eher scheindemokratischen Umsetzungs-
weise durchaus fachlich umstritten ist,
wird nicht begründet. Gerade Kinder-
und Jugendparlamente bringen häufig
eine Instrumentalisierung der Beteilig-
ten mit sich, wenn am Ende der Debat-
ten zwar Fotos mit hochrangigen Regie-
rungsvertreter(inne)n stehen, den Kin-
der und Jugendlichen „im Parlament“
aber keinerlei Machtbefugnisse zugebil-
ligt werden. Das wichtige Motto „Wo
Kinder und Jugendliche, Mädchen und
Jungen, junge Frauen und Männer mit-
machen, soll ihre Mitwirkung auch
Wirkung zeigen“ (DBJR 2002, 1) bleibt
erfahrungsgemäß bei dieser Beteili-
gungsmethode insbesondere auf Bun-
desebene aus. Es besteht die Gefahr,
dass der Anspruch einer Partizipation
von Kinder und Jugendlichen mit Be-
hinderungen in allen sie betreffenden
Angelegenheiten hiermit von Beginn an
ad absurdum geführt wird. 

Es ist wichtig, in den Vordergrund zu
stellen, dass Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen wie alle anderen
jungen Menschen Experten(inn)en in
ihrer eigenen Sache sind. Die UN-BRK
ist an dieser Stelle sehr deutlich: „Die
Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kin-
der mit Behinderungen das Recht ha-
ben, ihre Meinungen in allen sie berüh-
renden Angelegenheit gleichberechtigt
mit anderen Kindern frei zu äußern,
wobei ihre Meinung angemessen und
entsprechend ihrem Alter und ihrer
Reife berücksichtigt wird, und behinde-
rungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe
zu erhalten, damit sie dieses Recht ver-
wirklich können.“ (Art. 7 Abs. 3 BRK)

Wird dieser Passus ernst genommen,
muss auch die Kinder- und Jugendar-
beit ihre Partizipationsmechanismen
und -strukturen hinterfragen. Nach An-
sicht der Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe (AGJ 2102, 59) ist

sie „der einzige institutionell gesicherte
und staatlich geförderte Ort, an dem
Kinder und Jugendliche eigenständig
gestalten und auslotbare Erfahrungs-
räume nutzen können, in denen nicht
Erwachsene mit ihren Erwartungen
Orientierungspunkte bilden und in de-
nen eine Lernkultur vorherrscht, die
auf Erfahrungen des alltäglichen Lebens
setzt und so nachhaltige Wirkung auf
Bildungsprozesse entfaltet“. Es muss
das Ziel sein, auch Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen selbstver-
ständlich in diese Möglichkeiten einzu-
beziehen.

Zustandsbeschreibungen inklusiver
Kinder- und Jugendarbeit

Die Frage, wie inklusiv Kinder- und
Jugendarbeit bisher tatsächlich ist, be-
antwortet der 12. Kinder- und Jugend-
bericht im Sinne eines weiten Inklu-
sionsbegriffes. Die Berichtskommission
geht davon aus, dass Jugendarbeit bis-
her „von sich aus soziale Ungleichheits-
strukturen nicht (korrigiert), sondern
(…) tendenziell fort(setzt)“ (BMFSFJ
2006, 251). Diese Einschätzung wird in
die nicht neue Kritik eingebettet, dass
„eine Gesamteinschätzung zum Stel-
lenwert der Jugendarbeit für die Ausge-
staltung von gelingenden Bildungsbio-
grafien (…) weder eindeutig noch
abschließend getroffen werden (kann).
Dies hängt ganz wesentlich mit dem
unbefriedigenden Erkenntnisstand und

der unzureichenden Forschung in die-
sem Themenbereich zusammen“ (ebd.).
Diese Ausgangslage führt auch dazu,
dass kaum Erkenntnisse über einen
konkreten Einbezug von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen in
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
vorliegen. 

Die wenigen profunden Studien zur
Jugendverbandsarbeit zeigen allerdings,
dass Freundschaften bzw. die Peers ein
zentraler Zugang zur Mitwirkung in
Angeboten der Kinder- und Jugendar-
beit sind. Die notwendigen persönli-
chen Beziehungen im Alltag knüpfen
Kinder und Jugendliche oft in der 
Schule; hier ist der Treff- und Ausgangs-
punkt, der Auswirkungen auf die Nach-
mittagsgestaltung zeigt (vgl. FAUSER,
FISCHER & MÜNCHMEIER 2006;
REICHWEIN & FREUND 1992; KRÜ-
GER, KÜHLER & ZSCHACH 2010).
Kinder und Jugendliche, die Förder-
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Kinder- und Jugendparlamente bringen häufig eine
Instrumentalisierung der Beteiligten mit sich. 
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schulen besuchen, sind in der Regel aus
ihrem Sozialraum herausgezogen. Lan-
ge Fahrtwege, ganztägige Betreuungs-
angebote und Therapiezeiten schaffen
eine andere Lebenswelt. So ist es schwer,
Freundschaften mit anderen Kindern
und Jugendlichen im direkten Wohn-
umfeld bzw. im Lebensraum außerhalb
von Schule zu pflegen. Der Zugang
über Peers in die Angebote der Kinder-
und Jugendarbeit entfällt. Das exkludie-
rende Schulsystem wirkt bis in die
Zusammensetzung der Teilnehmenden
von Kinder- und Jugendarbeit hinein.

Die Studie „Inklusion oder Segmen-
tierung? – eine Analyse der Arbeit mit
Kindern in Jugendverbänden“ (VOIGTS 
2012; 2013) arbeitet anhand von quali-
tativen Expert(inn)en-Interviews für ein
entscheidendes Feld der Kinder- und
Jugendarbeit heraus, wie Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen bisher
in jugendverbandliche Angebote einbe-
zogen sind. Aus den Schilderungen der
Expert(inn)en lässt sich ableiten, dass
Kinder mit körperlichen, geistigen wie
seelischen Behinderungen in Jugend-
verbänden bisher unterrepräsentiert
sind. Auch hier wird auf die unzurei-
chende Datenlage hingewiesen (im Sin-
ne von „das wissen wir auch nicht, das
erheben wir überhaupt nicht“). 

Die Intensität, mit der sich Jugend-
verbände bisher mit Fragen von Inklu-
sion beschäftigen, zeigt sich sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Einige Inter-
viewte schildern, dass ihr Jugendver-
band spezielle Arbeitskreise, Positio-
nierungen und Arbeitshilfen vorhalte.
Aus anderen Berichten lässt sich able-
sen, dass die Einbeziehung von Kin-
dern mit Behinderungen den Verband
bisher nicht oder nur sehr wenig
beschäftigt. Für alle Expert(inn)en gilt
aber: Wenn über inklusive Angebotsfor-
men bzw. als erster Schritt über die
individuelle Beteiligung von Kindern
mit Behinderungen gesprochen wird,
stehen Ferienfreizeiten im Vorder-
grund. Dies dürfte kein Zufall sein, da
im Alltag die Aufenthaltsorte von Kin-
dern mit und ohne Behinderungen
kaum Kreuzungspunkte bieten. Kinder
mit Behinderungen sind durch ihre
Beschulung in Sondereinrichtungen
aus dem Lebensumfeld der Gleichaltri-
gen herausgenommen. Folgt man dem
oben geschilderten Forschungsergeb-
nis, dass ein Hauptzugang zu den An-
geboten der Jugendverbände Freunde
und Freundinnen sind, erstaunt also
nicht, dass Kinder mit Behinderungen
bisher kaum den Zugang zu den regel-
mäßigen, wöchentlichen Angeboten der
Jugendverbände bekommen. (Ferien-)
Freizeiten finden hingegen in einem
Zeitraum statt, an dem alle Kinder frei

von Schule sind und viele erwerbstätige
Eltern eine qualifizierte Betreuung für
ihre Kinder suchen. Jugendverbände
scheinen in positiver Weise eine Nische
zu füllen, in der es leichter zu sein
scheint, inklusive Gestaltungsideen kon-
zeptionell zu verankern und umzu-
setzen. Freizeiten könnten damit den
Raum bieten, inklusive Ideenschmie-
den zu werden.

Deutlich wird bei den Experten(in-
n)en eine große Offenheit zum Experi-
mentieren mit neuen Angebotsformen,
die den Weg zu inklusiven Gestaltungs-
prinzipien eröffnen können. Getragen
auf der gesellschaftlichen Inklusions-
welle beginnen auch Jugendverbände,
sich der Thematik und damit Kindern
mit Behinderungen stärker zu öffnen.
Scheint der Umgang mit Kindern mit
körperlichen Behinderungen bisher
eher gegeben und findet sich das Kind
im Rollstuhl als typisches „Bild von
Behinderung“ auf Covern von Materia-
lien, rücken nun auch Kinder mit seeli-
schen und geistigen Behinderungen
stärker in den Horizont (vgl. z. B. Na-
turfreundejugend 2009; Arbeitsgemein-
schaft Ev. Jugend in Deutschland 2007;
Deutsche Jugendfeuerwehr 2010; Evan-
gelische Jugend im Rheinland 2009).

Fast alle Experten(inn)en weisen
darauf hin, dass sie die Aufnahme der
pädagogischen Dimensionen einer in-
klusiven Öffnung in Juleica-Schulun-
gen1 für wichtig halten. Sie wollen 
speziell jugendliche Ehrenamtliche gut
auf neue Aufgaben vorbereiten, ihnen
Hemmschwellen nehmen und realisti-
sche Möglichkeiten aufzeigen. Um die
wöchentlichen Angebote vor Ort ge-
zielt für Kinder mit Behinderungen zu
öffnen, wird der Zugang auf Förderschu-
len sowie Elternverbände als wichtig
eingestuft. Auch die gezielte Lobbyarbeit
der Jugendverbände scheint gefragt.

Festzustellen ist, dass Jugendverbän-
de bisher über kein abgestimmtes Ver-
ständnis von Inklusion verfügen. Im
Gegensatz zu Themen wie z.B. Partizi-
pation, Migration, Bildung oder Armut
stehen die theoretischens Diskussionen
in den Anfängen. Nur vereinzelt haben
sich Jugendverbände bisher mit Fragen
eines inklusiven Gestaltungsprinzips
beschäftigt. Diesen positiven Beispielen
lohnt es sich nachzugehen.

Praxisbeispiele auf dem Weg zu einer
inklusiven Kinder- und Jugendarbeit 

Auf konzeptioneller Ebene sind in der
Kinder- und Jugendarbeit erste Beispie-
le vorhanden, die eine vorsichtig begin-
nende Bewegung in Richtung eines
inklusiven Selbstverständnisses erken-

nen lassen. Von ihnen können andere
Akteure profitieren, deshalb wird im
Folgenden eine Auswahl dargestellt (vgl.
Abb. 1, nächste Seite). Sie konzentriert
sich auf die verstärkte Partizipation von
Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derungen in Angeboten der Kinder-
und Jugendarbeit. Zu unterscheiden ist
bei den Praxisbeispielen zwischen Po-
sitionierungen zur Thematik, Projek-
ten, Arbeitsmaterialien sowie konkreten
Strukturen. Neben der verantwortlichen
Organisation findet sich in der folgen-
den Tabelle Titel und Inhalt des Bei-
spiels sowie ein Hinweis, wo ausführli-
chere Informationen zu erhalten sind. 

Neben diesen konkreten Praxisbei-
spielen sind generelle Entwicklungen
auf dem Weg zu einer inklusiven Kin-
der- und Jugendarbeit zu benennen.
Eine Bewegung, die in ähnlicher Weise
bei der stärkeren Öffnung für Kinder
und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund zu beobachten war, ist die Grün-
dung von und Kooperation mit Jugend-
verbänden, die auf spezielle Behinde-
rungen ausgerichtet sind. So wurde 
z. B. die Deutsche Gehörlosenjugend
bei ihrer Gründung durch den Deut-
schen Bundesjugendring beraten. Zu
nennen ist als bereits bestehender Ju-
gendverband auch die Integ-Jugend. Es
wird sich zeigen, inwieweit auch andere
Organisationen – wie z. B. die Lebens-
hilfe – in Zukunft die Rechte der Kinder
und Jugendlichen innerhalb ihres Ver-
bandes stärken, ihnen Selbstvertre-
tungsrechte und selbstbestimmtes Ar-
beiten zubilligen werden. 

Nicht zuletzt ist hervorzuheben, dass
Jugendverbände wichtige anwaltschaft-
liche Lobbyisten für Kinder und Jugend-
liche sind, die in ihrem Aufwachsen
von gesellschaftlichen Barrieren beein-
trächtigt werden. Jugendverbände gehö-
ren zu den wenigen Akteuren, die die
Interessen dieser Kinder und Jugendli-
chen vehement und durchgängig über
alle föderalen Ebenen hinweg themati-
sieren und für sie eintreten. Kritisch
angemerkt werden muss, dass dabei
bisher Kinder und Jugendliche mit kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Be-
hinderungen zu wenig im Blick sind.
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1 Die „Jugendleiter/-in-Card (Juleica)“ ist der
bundesweit einheitliche Ausweis für ehren-
amtliche Mitarbeiter(innen) in der Kinder- und
Jugendarbeit. Sie dient der Legitimation und
als Qualifikationsnachweis. Für die Ausbil-
dung bestehen bundesweit einheitliche Stan-
dards (vgl. www.juleica.de).
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Abb. 1: Auf dem Weg zu einer inklusiven Kinder- und Jugendarbeit – Beispiele aus der Praxis

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej)

Forum inklusive 
Kinder- und
Jugend-
arbeit

Die Evangelische Jugend verfügt über eine auf Bundesebene 
bestehende Fachgruppe, die sich regelmäßig zum Austausch 
trifft. So wurde u. a. eine Praxis-Arbeitshilfe für die örtliche 
Ebene herausgegeben. Sie präsentiert nachahmenswerte 
Möglichkeiten einer integrativen (und in Ansätzen inklusiven) 
Gestaltung von Gruppenstunden und Ferienfreizeiten mit 
Blick auf junge Menschen mit Behinderungen.

www.forum-inklusiv.de
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 

Jugend in Deutschland (2007)

„Auf dem Weg zu unbe-
hinderter Gemeinsamkeit“ – 
Menschen mit Behinderung 
in der Evangelischen 
Jugend

Beschluss der 113. Mitgliederversammlung der aej aus dem 
Jahr 2003, der den Jugendverband mit Blick auf Beteiligung 
von jungen Menschen mit Behinderung positioniert und not-
wendige Voraussetzungen für einen inklusiven Wandel der 
Arbeit formuliert.

www.evangelische-jugend.de
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 

Jugend in Deutschland (2003)

aej-information – Zeitschrift 
für die Evangelische Jugend 
in Deutschland 

Die bundesweite Fachzeitschrift „aej information“ beschäf-
tigt sich in ihrer Ausgabe 1/2012 mit dem Schwerpunkt „In-
klusion als gesellschaftliches Gestaltungsprinzip“. Es fi nden 
sich interessante Grundlagenartikel wie Praxisbeispiele.

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in Deutschland (2012)

(kostenlos zu beziehen bei: 
manuela.ertel@evangelische-jugend.de)

Evangelische Jugend im Rheinland (ejir)

Thesen und Forderungen 
zur Förderung der in-
klusiven evangelischen 
Jugendarbeit

Beschluss der Evangelischen Jugend im Rheinland (ejir), der 
dazu verpfl ichtet, Aktivitäten auch an der Basis in Kirchenge-
meinden, -kreisen und Verbänden inklusiv zu gestalten. Als 
Ziel werden u. a. inklusionsorientierte Ausschreibungen, Bar-
rierefreiheit bei der Buchung von Häusern, eine angepasste 
Kalkulation von Veranstaltungen oder die Partizipation junger 
Menschen mit Behinderungen formuliert. Zur Unterstützung 
des Prozesses sollen Mitarbeitende für die Anforderungen in-
klusiver Kinder- und Jugendarbeit geschult und ein Pool von 
Berater(inne)n gebildet werden.

www.ejir.de/verband/positionen.html
Evangelische Jugend im Rheinland (2009)

Juleica
inklusiv

Die Evangelische Jugend im Rheinland hat ein Modul für in-
klusive Juleica-Schulungen erprobt und als Arbeitshilfe pub-
liziert. Konzept der Schulungen ist es, inklusive Praxis einzu-
üben. Hilfen für die Praxis mit Kindern und Jugendlichen mit 
unterschiedlichen Beeinträchtigungsformen werden gege-
ben. Jugendliche mit Behinderungen werden selbst zur Grup-
penleitung ausgebildet.

www.ejir.de/servicelinks/juleica-inklusiv.html
Evangelische Jugend im Rheinland (2011)

Naturfreundejugend Deutschlands

Broschüre
„Reisen
für alle“ 

Die Broschüre gibt hilfreiche Tipps hin zu einer inklusiven Pä-
dagogik auf Fahrten und Lagern. Dabei wird die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ebenso in 
den Fokus genommen wie interkulturelle und fi nanzielle He-
rausforderungen, die sich bei einer Freizeitteilnahme stellen 
können. Das Modell einer „barrierefreien Ferienfreizeit“ wird 
entwickelt.

www.naturfreundejugend.de
Naturfreundejugend Deutschlands (2009)
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Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF)

„Kinder und Jugendliche 
mit und ohne Behinde-
rungen in der Deutschen 
Jugendfeuerwehr“

Ziel des von Aktion Mensch geförderten Projekts ist eine 
Öffnung zur selbstverständlichen Teilhabe aller Kinder und 
Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren. Durch Verbreitung 
von Best-Practice-Projekten, Fachkonferenzen und die kon-
struktive, öffentliche Auseinandersetzung mit Argumenten 
von Inklusions-Widersachern (Versicherungsfragen, nicht vor-
handene „Einsatzfähigkeit“) arbeitet das Projekt an der inklu-
siven Haltung der Verbandsmitglieder. Broschüre und Filme 
unterstützen das Ziel.

Deutsche Jugendfeuerwehr (o. J.)
Voigts, Gunda (2011)

www.aktion-mensch.de/foerderung

Arbeitsmaterial „Inklusion 
in der Jugendfeuerwehr“

Die Arbeitshilfe zeigt Zugänge für Kinder und Jugendliche mit 
und ohne Behinderungen in die Jugendfeuerwehren auf. Sie 
ist eine Sammlung aus Fachbeiträgen und Praxisbeispielen.

Deutsche Jugendfeuerwehr (2010)
www.jugendfeuerwehr.de

Deutsche Pfadfi nderschaft St. Georg (dpsg)

Satzung und Ordnung in 
Leichter Sprache

Die dpsg verfügt in ihrer Bundesgeschäftsstelle über ein eigen-
ständiges Referat für Behindertenarbeit. Von dort aus werden die 
jährlichen Tagungen zur Behindertenarbeit sowie ein eigen-
ständiger Arbeitskreis organisiert. Aktuell wurde die Satzung 
und Ordnung in leichte Sprache übersetzt und veröffentlicht. 
Dieses bisher einmalige Projekt in einem Jugendverband zeigt 
die Möglichkeiten Leichter Sprache auf.

Deutsche Pfadfi nderschaft Sankt Georg (o. J.)
DUDA (2012)

Lübecker Verein Mixed Pickles und der Landesjugendring Schleswig-Holstein

Juleica-Ausbildung 
für junge Frauen mit 
(geistigen) Behinderungen

Das besondere an diesen Jueleica-Schulungen: Betreute wer-
den zu Betreuer(inne)n. Bereits 2003 erhielten die Veranstal-
ter dafür den Heinz-Westphal-Preis des Deutschen Bundes-
jugendrings. Der Verein Mixed Pickels engagiert sich in viel-
facher Weise für die Rechte von jungen Mädchen und Frauen 
mit Behinderungen.

www.mixedpickles-ev.de
Deutscher Bundesjugendring (2003): 
Heinz Westphal Preis 2003. Berlin.

www.heinz-westphal-preis.de/
preisehren2003.php

Kreisjugendring Rems-Murr

Abenteuer Inklusion Der Kreisjugendring Rems-Murr zeichnet sich durch partizipa-
tive, von Jugendlichen mit und ohne Behinderungen geplante 
und gestaltete Projekte aus, z. B.: „Abenteuer Handicap“, 
„Inklusionsforen“ (gefördert durch Aktion Mensch), in denen 
Zukunftsvisionen für junge Menschen mit Behinderungen 
und ihre Familien gemeinschaftlich entwickelt werden. 

www.abenteuer-handicap.de
www.jugendarbeit-rm.de/bereich/

kreisjugendring-rems-murr/

Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit NRW in Kooperation 
mit der technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft

Materialien für eine 
inklusive Medien-
pädagogik

Die Broschüre gibt Anregungen für inklusive medienpäda-
gogische Projekte. Sie legt dabei den Schwerpunkt auf die 
kulturelle Jugendbildung. Der Ansatz von Medienkompetenz 
als wichtiger Zugang zur Teilhabe wird entwickelt. 

www.inklusive-medienarbeit.de
(gegen eine Schutzgebühr von 

4 Euro zu beziehen)

gendfeuerwehr“
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Zukunftsvisionen einer inklusiven
Kinder- und Jugendarbeit

In den Beschreibungen ist deutlich ge-
worden, dass die selbstverständliche
Einbeziehung von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen in Angebote
der Kinder- und Jugendarbeit in den
Anfängen steckt. Sie ist damit Abbild
der gesellschaftlichen Lage. Der fachli-
che Austausch darüber, wie sich Kin-
der- und Jugendarbeit auf dem Weg zu
einem inklusiven Gestaltungsprinzip
verändern muss, hat begonnen. In Pro-
jekten und Tagungen arbeiten Akteure
der Kinder- und Jugendarbeit an neuen
Konzepten. Auch die anwaltschaftliche
Mitverantwortung für junge Menschen
mit Behinderungen kommt langsam
wieder in den Blick. Dass sich Partizi-
pationsformen verändern müssen, wird
deutlich – wie dies geschehen muss und
kann, steht noch offen im Raum. Eines
ist klar: Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen – und soweit vorhan-
den ihre eigenständigen Selbstorganisa-
tionen – müssen in diesen Diskurs ein-
bezogen werden. 

Zentraler Dreh- und Angelpunkt für
die Entwicklung einer inklusiven Kin-
der- und Jugendarbeit ist und bleibt die
Einführung eines inklusiven Schulsys-
tems in Deutschland. In der Schule
knüpfen Kinder und Jugendliche Kon-
takte, die auch für die Teilnahme und
Mitwirkung in der Kinder- und Jugend-
arbeit wichtig sind. Hier können sie er-
leben, dass Verschiedenheit bereichernd
ist. Auch deshalb muss das Ringen um
eine inklusive Kinder- und Jugendarbeit
bei der Forderung nach „eine Schule
für alle“ ansetzen. Damit einher geht
die Herausforderung, die Zusammenar-
beit mit Schulen weiter zu stärken. Der
sich auf der Grundlage der UN-BRK
nach und nach vollziehende Wandel zu
inklusiven Ganztagsschulen bietet neue
Chancen, aber auch Erfordernisse. Die
Zusammenarbeit ist nachvollziehbar an
vielen Stellen stecken geblieben. Das
Zusammenstoßen zweier grundverschie-
dener Systeme hat bei den Beteiligten
(nicht immer positive) Spuren hinter-
lassen. Es bedarf einer neuen Welle des
Aufeinander-Zugehens. Die Rahmen-
bedingungen dafür scheinen zumindest
theoretisch geklärt. Es ist zu hoffen,
dass es in einem inklusiven Schulklima
allen Beteiligten leichter fallen wird, die
systemischen wie personellen Eigenhei-
ten und Besonderheiten des anderen zu
akzeptieren. Diversität könnte an die-
ser Stelle zu mehr als nur einem gerade
politisch gefragten Schlagwort werden.

Der alles entscheidende Schritt zu
einer inklusiven Kinder- und Jugend-
arbeit ist die Entwicklung einer inklu-

siven Haltung bei allen Beteiligten. 
Das Forum inklusiver Evangelischer
Jugendarbeit in Deutschland formu-
liert, was das bedeutet: „Eine inklusive
Jugendarbeit erfordert einen Perspekti-
venwechsel von der Integration hin zur
Inklusion. Dieser bedeutet eine neue
Praxis in der Arbeit mit jungen Men-
schen mit und ohne Behinderung. (…)
Dies impliziert, dass diese Menschen
bei sämtlichen inhaltlichen und organi-
satorischen Planungen selbstverständ-
lich mit berücksichtigt werden.“2

In anderen Arbeitsfeldern haben sich
Inklusionsindizes bewährt, die klein-
schrittig die nötigen Prozesse wie kon-
kreten Fragestellungen beschreiben. Den
Maßstab hierfür haben BOOTH, AINS-
COW & KINGSTON (2006) mit ihrem
„Index for Inclusion“ gesetzt. Sie setzen
bei drei Entwicklungsaufgaben an: 

1. Inklusive Kulturen entfalten, 
2. Inklusive Leitlinien etablieren, 
3. Inklusive Praxis entwickeln. 

Sie sind Grundlage für Reflexion
und Veränderung. Der Index für Inklu-
sion verdeutlicht, dass der Weg zu einer
inklusiven Kinder- und Jugendarbeit
keine Methode und kein schnelles Um-
gestalten von Angeboten sein kann. Er
ist ein Prozess, der gewollt und mit Zeit
und Energie umgesetzt werden muss.
Es geht darum, Barrieren im eigenen
System ausfindig zu machen sowie 
vorhandene Ressourcen wiederzuent-
decken und einzusetzen. 

Der geforderte Perspektivenwechsel
innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit
besteht auch darin, dass junge Men-
schen einfach als Kinder und Jugendli-
che im Mittelpunkt stehen und nicht
eine vielleicht vorhandene durch Gesell-
schaft konstruierte Behinderung. Eine
Studie der Integ-Jugend (2008) zeigt in
diesem Zusammenhang auf, dass Ju-
gendliche mit Behinderungen genau die
Themen beschäftigen, die typisch für das
Jugendalter sind: „Freundschaften, Stre-
ben nach Unabhängigkeit, Schul- und
Ausbildungsprobleme, Freizeitaktivitä-
ten wie Sport und Musik“. Hier kann
Kinder- und Jugendarbeit ansetzen.

Abschließend bleibt realistisch zu
betrachten, dass es Kinder- und Jugend-
arbeit nur schwer gelingen kann, in
einer Gesellschaft, die systemimmanente
Ausgrenzungsmechanismen schafft und
toleriert, inklusiv zu arbeiten: Jugendar-
beit kann nicht Armut überwinden und
nicht Teilhabe an Bildung und Erwerbs-
arbeit sichern. Sie kann nicht allein

dafür sorgen, dass Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen ihr Recht auf
Partizipation umsetzen können. Kin-
der- und Jugendarbeit kann und muss
jedoch einen Beitrag dazu leisten, dass
Verschiedenheit als bereichernde Nor-
malität für alle anerkannt wird, sie
muss damit in ihren eigenen Strukturen
und Angeboten beginnen. DANNEN-
BECK & DORRANCE (2011, 22) for-
mulieren, dass Inklusion ein Weg sei,
„Unterschiede zwischen Kindern und
Jugendlichen in Interessen, Wissen, Fä-
higkeiten, familiären Hintergründen,
Erstsprache, Begabungen oder Beein-
trächtigungen zu Potentialen für ge-
meinsames Erleben und Lernen aller
werden zu lassen“. 

Kinder- und Jugendarbeit bietet die
Chance, diese Form des gemeinsamen
Erlebens und Lernen zu ermöglichen.
Sie verfügt über zentrale Ressourcen
und Gestaltungschancen, die sie auf
dem Weg zur gleichberechtigten, vollen
Teilhabe von allen Kindern und Jugend-
lichen in dieser Gesellschaft einbringen
kann: Sie setzt an den Lebenslagen von
Kindern und Jugendlichen an, sie ist
subjekt- und ressourcenorientiert und
konstituiert sich durch Peer-Bezie-
hungen. Ihr Trägerspektrum wie ihre
Organisationsformen sind varianten-
reich und Angebote existieren an fast
jedem Ort. Nicht zuletzt verfügt Kinder-
und Jugendarbeit – insbesondere durch
Ferienmaßnahmen – über einen Pool
positiver inklusiver Erfahrungen. Wenn
sie aus diesen ihre Kraft und Ideen
schöpft, wird Inklusion als Gestal-
tungsprinzip auch in der Kinder- und
Jugendarbeit seine Umsetzung finden –
und Kinder- und Jugendarbeit damit
ihrem Bildungs- und Ermöglichungs-
auftrag für alle Kinder und Jugend-
lichen gerecht.

LITERATUR

AGJ – Arbeitsgemeinschaft für Kinder-
und Jugendhilfe (2012): Kinder- und
Jugendarbeit unter Gestaltungsdruck.
AGJ positioniert sich nur Notwendigkeit,
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
zu erhalten und weiterzuentwickeln. In:
FORUM Jugendhilfe (1), 59–60.
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland (2003): Auf dem
Weg zu unbehinderter Gemeinsamkeit.
Beschluss der 113. Mitgliederversamm-
lung 10.–23. November 2003. Hannover.
Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland (2012):
aej information – Zeitschrift für die Evan-
gelische Jugend in Deutschland 63 (1)
(Thema: Inklusion als gesellschaftliches
Gestaltungsprinzip).2 www.forum-inklusiv.de



WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
Partizipation von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhabe 1/2013, Jg. 52

25

Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland (Hg.)
(2007): all inclusive – praxis der integra-
tiven jugendarbeit. Hannover.
BMAS – Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (2011): Unser Weg in 
eine inklusive Gesellschaft. Der Nationale
Aktionsplan der Bundesregierung zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention. Berlin. 
BMFSFJ – Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(2006): 12. Kinder- und Jugendbericht.
Berlin. 
BMFSFJ – Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(2009): 13. Kinder- und Jugendbericht.
Berlin.
BOOTH, Tony; AINSCOW, Mel; KINGS-
TON, Denise (2006): Index für Inklusion
(Tageseinrichtungen für Kinder). Lernen,
Partizipation und Spiel in inklusiven Kinder-
tageseinrichtungen entwickeln (deutsche
Übersetzung hg. von der GEW). Berlin.
DANNENBECK, Clemens; DORRANCE,
Carmen: Kinder- und Jugendarbeit auf
dem Weg der Inklusion. In: FORUM sozial
(1), 21–23. 
Deutsche Jugendfeuerwehr (Hg.)
(2010): Inklusion in der Jugendfeuerwehr.
Zugänge für Kinder und Jugendliche mit
und ohne Behinderung in die Jugendfeuer-
wehren. Berlin.
Deutsche Jugendfeuerwehr (Hg.) (o. J.): 
Praxis der Jugendarbeit mit Kinder und
Jugendlichen mit und ohne Behinderung
in der der Deutschen Jugendfeuerwehr.
Berlin.
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt
Georg (o. J.): Ordnung der deutschen
Pfadfinderschaft Sankt Georg in Leichter
Sprache. Neuss.
Deutscher Bundesjugendring (2002):
Mitwirkung mit Wirkung. Positionspapier
12. Incl. Kriterienkatalog für die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen auf Bundes-
ebene. Berlin. 
Deutscher Bundesjugendring (2003):
Heinz Westphal Preis 2003. Berlin.
DUDA, Jörg (2012): „Nix besonderes –
Pfadfinden mit und ohne Behinderung“.
In: Schwalb, Helmut; Theunissen, Georg
(Hg.): Inklusion. Partizipation und Empo-
werment in der Behindertenarbeit. Stutt-
gart: Kohlhammer, 202–211.
Evangelische Jugend im Rheinland
(2009): Thesen und Forderungen zur 
Förderung der inklusiven evangelischen
Jugendarbeit. Beschluss der Delegierten-
konferenz am 8. März 2009. Düsseldorf.
Evangelische Jugend im Rheinland
(2011): Juleica inklusiv. Düsseldorf.
FAUSER, Kathrin; FISCHER, Arthur;
MÜNCHMEIER, Richard (2006): Jugend-
liche als Akteure im Verband. Opladen:
Budrich.

Integ-Jugend (Hg.) (2008): Jugend und
Behinderung – Interner Bericht 2008 im
Auftrag der Integ-Jugend im Sozialverband
Deutschland e. V. Berlin.
KRÜGER, Heinz-Hermann; KÖHLER,
Sina-Mareen; ZSCHACH, Maren (2010):
Teenies und ihre Peers. Freundschafts-
gruppen, Bildungsverläufe und soziale
Ungleichheit. Opladen: Budrich.
MOGGE-GROTJAHN, Hildegard (2011):
Inklusion als gesellschaftliches Gestaltungs-
prinzip. Unveröffentl. Beitrag zur Anhörung
der AG „Inklusion“ des Bundesjugendku-
ratoriums am 27. Oktober 2011 in Berlin. 
Naturfreundejugend Deutschlands
(2009): Reisen für alle! Tipps, Methoden
und För-dermöglichkeiten, um Reisen für
alle Kinder zu ermöglichen. Remagen.
PRENGEL, Annedore (2010): Inklusion in
der Frühpädagogik. Bildungstheoretische,
empirische und pädagogische Grundlagen.
WIFF-Expertisen 5. München: Deutsches
Jugendinstitut.
REICHWEIN, Susanne; FREUND, Thomas
(1992): Jugend im Verband. Karrieren
Action Lebenshilfe. Opladen: Budrich.
RIEDEL, Eibe (2010): Zur Wirkung der
internationalen Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderung und
ihres Fakultativprotokolls auf das deutsche
Schulsystem. Gutachten erstattet der 
Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam
Leben, Gemeinsam Lernen in Projektpart-
nerschaft mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft Gemeinsam Leben, Gemeinsam

Lernen und dem Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) Nordrhein-Westfalen. Mann-
heim.
SCHULTZ, Korinna; MÜLLER, Frank
(2010): Das I-Wort. In: Menschen – 
Das Magazin (1), 48–49.
VOIGTS, Gunda (2011): Anforderungen
an die Jugendfeuerwehren auf dem Weg
zu einer inklusiven Kinder- und Jugend-
arbeit. In: Lauffeuer 38 (6), 14–15.
VOIGTS, Gunda (2012): Diversität und
soziale Ungleichheit als wichtige Dimen-
sionen auf dem Weg zu einem inklusiven
Gestaltungsprinzip in der Kinder- und Ju-
gendarbeit. In: Effinger, Herbert u. a. (Hg.):
Diversität und Soziale Ungleichheit. Opla-
den: Budrich, 215–227.
VOIGTS, Gunda (2013): Inklusion oder
Segmentierung? – eine Analyse der Arbeit
mit Kindern in Jugendverbänden. Disser-
tation, Universität Kassel (in Vorbereitung).

Die Autorin:

Gunda Voigts

Dipl.-Päd., arbeitet im Rahmen eines 
Promotionsstipendiums der Hans-Böckler-
Stiftung an der Universität Kassel am
Institut für Sozialwesen, von 2001–2009
Geschäftsführerin des Deutschen Bundes-
jugendrings, persönlich berufenes Mitglied
im Förderausschuss Kinder- und Jugend-
hilfe von Aktion Mensch e. V. 
Brehmstr. 74, 30173 Hannover

gunda.voigts@t-online.de@

i

PartizipationSCHLAGLICHTER

„Viele Menschen mit Behinderung fordern: Mit uns – für uns! Das nennt man
Selbst-Vertretung. Menschen mit Behinderung machen an vielen Stellen in der
Lebenshilfe mit. In Vorständen und Beiräten bestimmen sie mit. Wichtige Dinge
werden nur mit ihnen gemeinsam entschieden.“

Aus dem Grundsatzprogramm der Bundesvereinigung Lebenshilfe (2011)

„Es wird ein Verfahren etabliert, das den Menschen mit Behinderungen in seiner
Situation ganzheitlich erfasst, ihn aktiv einbezieht und sein Wunsch- und Wahl-
recht berücksichtigt.“

Aus dem „Grundlagenpapier zu den Überlegungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe –
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe – der Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz (ASMK)“ (2012)

„Der vorliegende Nationale Aktionsplan ist ein Stück gelebte Inklusion.
Unter Beteiligung von Verbänden, Sozialversicherungsträgern, Unternehmen,
Kommunen, Ländern und vielen einzelnen Menschen haben wir aus Visionen
Maßnahmen, aus richtungsweisenden Ideen einen schriftgewordenen Kompass
gestaltet: Der Nationale Aktionsplan weist den Weg in eine Gesellschaft, an
der alle teilhaben, ob mit Behinderung oder ohne.“

Aus dem Vorwort zum Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention Ursula von der Leyen, Sozialministerin (2011)
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Spätestens mit der immer noch rasant
fortschreitenden Entwicklung des

Internets, die häufig als eine der größ-
ten Herausforderungen für die nachfol-
genden Generationen genannt wird
(vgl. GARDNER 2009), ist Medien-
kompetenz für Alltag und Beruf unab-
dingbar geworden. Auch Menschen mit
geistiger Behinderung stellen sich heute
auf eine Zukunft ein, in der moderne
Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) in zahlreichen
Lebens- und Arbeitsbereichen ein we-
sentliches Instrument zur sozialen Par-
tizipation darstellen. „Dies ist für Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen
nicht nur eine Herausforderung, son-
dern eröffnet ihnen auch neue, uner-
wartete Chancen. Technologien bieten
spezielle Möglichkeiten, Hindernisse
zu überwinden und Schwierigkeiten
beim Wissenserwerb, im Alltag und im
sozialen Umgang besser zu bewältigen.“
(SFIB 2009, 4) 

„Keine Bildung ohne Medien“, so
lautet der prägnante Name Titel einer
Initiative, in der sich bundesweit alle
Verbände und Vereinigungen organi-

siert haben, die im Bereich der Medien-
pädagogik und Medienbildung arbei-
ten. Ziel ist eine breitenwirksame und
nachhaltige Verankerung von Medien-
bildung und Medienpädagogik, um dem
tiefgreifenden medialen Wandel in allen
gesellschaftlichen Bereichen angemes-
sen zu begegnen (vgl. Initiative „Keine
Bildung ohne Medien“ 2011, 4). 

Neu in diesem Zusammenhang ist
der explizite Fokus auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Behinderung: „Be-
sonders Ansätze einer inklusiven Me-
dienbildung sind stärker zu fördern; sie
eröffnen Chancen für Selbstausdruck,
Kommunikation und Partizipation mit
Medien, auch für Menschen mit Behin-
derungen.“ (vgl. Initiative „Keine Bil-
dung ohne Medien“ 2011, 4) Die Parti-
zipation von Menschen mit Behinde-
rung steht zunehmend im Interesse
medienpädagogischer Diskurse. Dabei
herrschen unterschiedliche Auffassun-
gen vor, wie dem Phänomen der noch
weiter voranschreitenden Mediatisie-
rung (vgl. KROTZ 2007), der Durch-
dringung immer weiterer Lebensberei-
che mit modernen Medien pädagogisch

begegnet werden soll (vgl. ZENTEL
2009). Damit stellt sich die Frage, wel-
che Perspektive die Geistigbehinder-
tenpädagogik dabei entwickelt hat. In
Deutschland nimmt sie zur Medienbil-
dung einerseits eine kritische Haltung
ein, da vor allem die negativen Folgen
des Medienkonsums ihrem Verständnis
einer Pädagogik „Vom Menschen aus“
entgegenzustehen scheint (vgl. HUGO
1998). Andererseits wird der kompeten-
te wie auch kritische Umgang mit digi-
talen Medien neben Lesen, Schreiben
und Rechnen als neue Kulturtechnik
gesehen, die insbesondere Menschen
mit Behinderung neue Möglichkeiten
eröffnet (vgl. RICHIGER-NÄF 2010;
SFIB 2009; ZENTEL 2009).

Zur aktuellen Diskussion um Chancen-
gleichheit in der Medienbildung

In der Diskussion um die Nutzung digi-
taler Medien, insbesondere des Inter-
nets, standen lange Zeit Fragen der Ver-
fügbarkeit und des Zugangs im Fokus,
die unter dem Stichwort „Digitale Spal-
tung“ geführt wurde. Menschen mit
Behinderung gehörten dabei zu den
Hauptbetroffenen, zu denjenigen, die
einen geringeren Zugang zum Internet
hatten (vgl. Commission of the Euro-
pean Communities 2008). Chancenun-
gleichheiten bestanden sowohl in der
Zugänglichkeit als auch in der Nutz-
barkeit digitaler Medien. 

Diese Phase gilt inzwischen als über-
wunden (vgl. GAPSKI 2012). Der
Grund dafür ist offensichtlich: Die auch
als Mediatisierung (vgl. KROTZ 2007)
bezeichnete Durchdringung nahezu
aller Lebensbereiche durch digitale
Medien hat inzwischen einen sehr ho-
hen Grad erreicht, moderne IKT stehen
heute fast allen Bevölkerungsgruppen
zur Verfügung (vgl. EIMEREN & FREES
2011). Chancenungleichheiten in der
Zugänglichkeit bestehen kaum noch,
sehr wohl aber Chancenungleichheiten
in der Nutzbarkeit digitaler Medien
(vgl. CORNELSSEN & SCHMITZ
2008). Damit treten aktuell vor allem
qualitative Aspekte der Mediennutzung
in den Vordergrund. Die wenigen vor-
liegenden Studien zur Mediennutzung
von Menschen mit geistiger Behinde-
rung deuten an, dass es für sie dabei
weiterhin spezifische Hindernisse zu
überwinden gilt (vgl. GUITIÉRREZ &
MARTORELL 2011).

In der Behindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen wird der kom-
petente und kritische Umgang mit
Medien als unverzichtbare Kulturtech-
nik beschrieben, die wesentlich dazu
beitragen kann, in den vollen Genuss
aller Menschen- und Bürgerrechte zu
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| KURZFASSUNG Welche Bedeutung hat der Erwerb von Medienkompetenz für 
Menschen mit geistiger Behinderung in einer zunehmend von Medien geprägten Welt?
Was versteht man unter Medienkompetenz für diese Zielgruppe? Wie wird sie vermittelt
und wie kann Medienbildung zur Inklusion beitragen? Zur Klärung dieser Fragen wird
eine Bestandsaufnahme der Bedeutung von Medienkompetenz für Menschen mit geisti-
ger Behinderung in den Bereichen Arbeit, Alltag und Freizeit sowie kulturelle Bildung vor-
genommen. Damit wird deutlich, wie der Erwerb von Medienkompetenz Möglichkeiten
zur Partizipation erweitern kann und wie medienpädagogische Professionalisierungspro-
zesse in der Geistigbehindertenpädagogik weiter ausgestaltet werden können.

| ABSTRACT No Education without Media! Perspectives for the Education of
People with Intellectual Disabilities. Which meaning has media literacy for persons
with intellectual disabilities in a more and more mediatized world? How is media literacy
defined for this specific group? In which way is media literacy taught and how can media
education contribute to inclusion? The article shows the significance of media literacy for
persons with intellectual disabilities in the areas of employment, everyday life and leisure
time as well as in the field of cultural education. This leads to conclusions how the acqui-
sition of media literacy can enlarge possibilities for participation and for the further deve-
lopment of media education for persons with intellectual disabilities.
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gelangen und Chancengleichheit her-
zustellen (vgl. WELKE 2012). Sie wird
als Querschnittsaufgabe verstanden und
ist daher in zahlreichen Artikeln des
Vertrags verankert (z. B. Art. 8 – Be-
wusstseinsbildung, Art. 9 – Zugänglich-
keit, Art. 24 – Bildung). Dabei wird
deutlich, dass es gilt, die Teilhabechan-
cen durch entsprechende Maßnahmen
sowohl auf der individuellen als auch
auf der gesellschaftspolitischen Ebene
zu verbessern. Der Medienbildung mit
Menschen mit Behinderung wird eine
Schlüsselrolle für die Entwicklung ei-
ner inklusiven Gesellschaft zugewiesen.

Diese hohe Bedeutung spiegelt sich
auch im Nationalen Aktionsplan zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention wider. Analog zur Behin-
dertenrechtskonvention wird das The-
ma als Querschnittsaufgabe verstanden.
Als Grundvoraussetzung für die media-
le Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen wird der Zugang zu Information
und Kommunikation beschrieben. Die-
se soll für Menschen mit Behinderung
ohne fremde Hilfe zugänglich sein (vgl.
BMAS 2011, 86 f.). „Für die Behörden
des Bundes wurde der barrierefreie
Zugang zu Informationen und Kommu-
nikation in drei Verordnungen nach
dem BGG [Behindertengleichstellungs-
gesetz] konkretisiert, darunter die Bar-
rierefreie Informationstechnik Verord-
nung (BITV). In den Ländern gelten
vergleichbare Regelungen. (…) Ziel der
Bundesregierung ist es, alle öffentlich
zugänglichen Informations- und Kom-
munikationssysteme barrierefrei zu ge-
stalten und insbesondere auch den An-
forderungen an Leichte Sprache ge-
recht zu werden.“ (BMAS 2011, 87) 

Doch bevor es darum geht zu erör-
tern, welche Konsequenzen das Vor-
handensein oder Nicht-Vorhandensein
von Medienkompetenz für Alltag, Le-
bensführung und Lebensqualität haben
kann und wie weiterhin vorhandene
Barrieren überwunden werden können,
soll das zugrunde liegende Verständnis
zentraler Begrifflichkeiten in knapper
Form dargelegt werden. 

Kompetenz, Medienkompetenz 
und Medienbildung

Fragen des Erwerbs von Medienkom-
petenz gehören seit jeher zu den Kern-
anliegen der Medienpädagogik. Die
deutsche Auseinandersetzung um den
Begriff Medienkompetenz wurzelt vor
allem in der inzwischen klassischen
Definition von Dieter BAACKE (1997).
Der Bielefelder Medienpädagoge hat
unter Medienkompetenz eine allgemeine
Fähigkeit verstanden, die sich umfas-
send auf alle Medien bezieht, um sich

in einer von Medien bestimmten Um-
welt zurechtzufinden und in ihr agieren
zu können. BAACKE (ebd.) subsum-
miert Medienkompetenz unter die all-
gemeine kommunikative Kompetenz
eines Menschen. Sein Konzept steht
damit in der Habermasschen Tradition
der Theorie kommunikativen Handelns.
Dieter BAACKE sieht einen engen
Zusammenhang zwischen Medienkom-
petenz und kommunikativer Kompe-
tenz. Analog zu WATZLAWICKs (1969,
53) Theorem, dass man nicht nicht
kommunizieren könne, machte er deut-
lich, dass die kommunikative Kompe-
tenz allen Menschen von Geburt an
gegeben ist, aber gelernt, geübt und
weiterentwickelt werden müsse. Hier
wird ein Menschenbild des kompeten-
ten Individuums deutlich, welches
durch Lernprozesse medienkompetent
handeln kann. Menschen sollen lernen,
mit Medien kompetent umzugehen,
sich Gedanken über sie zu machen und
ihren Nutzen kritisch zu hinterfragen.
BAACKE (1997, 98 f.) gliedert Medien-
kompetenz in die vier Hauptdimensio-
nen Medienkritik, Medienkunde, Me-
diennutzung und Mediengestaltung,
welche wiederum in Unterkategorien
differenziert werden. 

Damit wird deutlich, dass Medien-
kompetenz in der wissenschaftlichen
Diskussion keineswegs auf technisch-
manuelle Fertigkeiten reduziert wird,
sondern als eine Spannbreite von kog-
nitiven, affektiven und konativen (also
das Denken, Fühlen und Handeln be-
treffende) Fähigkeiten verstanden wird
(vgl. Deutscher Bundestag 2011, 5).
Ebenso wie vom Deutschen Bundestag
wird auch auf wissenschaftstheoreti-
scher Ebene inzwischen für Fragestel-
lungen, die den Umgang mit Medien
betreffen, ein bildungstheoretischer Hin-
tergrund als der geeignete gesehen. Oft-
mals wird dies damit begründet, dass
der Kompetenzbegriff deutlich eine
technikorientierte Konnotation auf-
weist. Daher wird der Begriff Medien-
bildung inzwischen bevorzugt (vgl.
PIETRASS 2011, 121; BOSSE 2012a).
Medienbildung vereinigt die klassi-
schen Gebiete der Mediendidaktik und
der Medienerziehung, also das Lernen
mit Medien und das Lernen über Me-
dien, unter dem Dach der bildungswis-
senschaftlichen Disziplin der Medien-
pädagogik (vgl. KERRES 2012, 36 ff.). 

International wird vorwiegend der
Terminus „media literacy“ verwendet.
Diese Verwendung folgt dabei vor allem
einer medienpädagogischen Tradition
in der angelsächsischen Literatur. In
den skandinavischen Ländern findet
sich häufiger der Begriff „digital compe-
tence“ während in den frankophonen
Ländern analog zu Deutschland zumeist
„media competence“ benutzt wird (vgl.
SOFOS 2010, 62). „Media competence“
umfasst die Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, die eine Person potenziell befähi-
gen, an der Wissensgesellschaft teilzu-
haben. Die Abkürzung IKT oder auch
ICT für „information and communica-
tion technology“ findet international
Verwendung. Darunter werden alle Me-
dien subsumiert, die auf der Basis digi-
taler Computertechnik funktionieren
(vgl. LUDER 2003, 17). In Deutschland
wird dafür häufig der Begriff „neue
Medien” verwendet. 

Medienkompetenz im Berufsleben

„People with learning or intellectual
disabilities are even less likely to be in
work than those with physical disabili-
ties.” (Commission of the European
Communities 2007, 3) Der größte Anteil

von Arbeitnehmer(inne)n mit geistiger
Behinderung arbeitet in Deutschland
weiterhin im Sonderarbeitsmarkt der
Werkstätten für behinderte Menschen
(WfbM). Der Erfolg von Modellen, die
Menschen mit geistiger Behinderung
auf den ersten Arbeitsmarkt integrieren
möchten, hängt auch von den Fähigkei-
ten des einzelnen ab, sich in, mit und
durch Medien zu artikulieren (vgl. ARP
2008, 7). Jugendliche mit geistiger Be-
hinderung haben ohnehin schlechte
Startchancen auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Sie dürfen im Hinblick auf
ihre Ausbildungs- und Berufschancen
nicht doppelt benachteiligt werden:
zum einen dadurch, dass sie nur schlecht
oder überhaupt nicht Zugang zur be-
trieblichen dualen Ausbildung finden,
und zum anderen zusätzlich dadurch,
dass ihnen moderne Ausbildungsinhal-
te vorenthalten werden. Mit der Unter-
suchung von ARP (ebd.) zum Einsatz
von IKT in Werkstätten wurde deutlich,
dass sich die Arbeitsstellen durch den
Einsatz von IKT stark verändert haben.
Die Kompetenzen im Umgang mit die-
sen Medien und Techniken bestimmen
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deutlich über den Grad der Eigenstän-
digkeit in der Arbeit mit. Auch die
Chancen der ganzheitlichen Förderung
steigen damit deutlich. 

„Die materiellen Voraussetzungen
müssen eine Ausstattung ermöglichen,
die, zumindest weitgehend, dem aktuel-
len Stand der Technik entspricht. (…)
Eine Grundmotivation sowie eine nicht-
ablehnende Haltung gegenüber dem
Medium sind sowohl für Mitarbeiter als
auch für die Adressaten der Rehabili-
tation eine notwendige Bedingung.“
(ebd., 66)

Für den ersten Arbeitsmarkt, z.B. in
Modellen wie „Unterstützter Beschäfti-
gung“, existieren bisher für Deutsch-
land noch keine Untersuchungen, wel-
che Auswirkungen Medienkompeten-
zen auf Einstellungschancen und Berufs-
ausübung haben. Die Annahme, dass
Menschen mit geistiger Behinderung
die Kompetenzen in der Anwendung
und Nutzung neuer Medien aufweisen
und eine höhere Chance haben, in den
ersten Arbeitsmarkt integriert zu wer-
den, findet sich hingegen sehr häufig
und konnte für Menschen mit anderen
Beeinträchtigungen auch nachgewie-
sen werden (vgl. HAIDER 2003). 

Medienkompetenz in Alltag 
und Freizeit

Nicht nur das Berufsleben, auch Alltag
und Freizeit sind wesentlich durch
Medien geprägt. Ein Leben mit Aktivi-
tät und Selbstständigkeit, mit möglichst
vielen Partizipationsmöglichkeiten und
einem hohen Grad an Autonomie, so
könnte man gute Bedingungen für
einen gelungenen Alltag beschreiben.
In unserer Informationsgesellschaft ist
dieser, ohne den Einbezug moderner
Medien, inzwischen eine Rarität (vgl.
SFIB 2009, 4). Auch Menschen mit
geistiger Behinderung sehen gerne fern,
gehen ins Kino, nutzen das Internet.
Um die Möglichkeiten moderner Medien
für die eigene Entwicklung effektiv zu
nutzen, sollte es dabei aber um mehr als
nur eine passive Nutzung gehen (vgl.
KÖRNER 2006, 11). Die 16. Shell-
Jugendstudie macht deutlich, welchen
Stellenwert Medienaktivitäten im Frei-
zeitverhalten junger Menschen haben:
Im Internet surfen, sich mit Leuten tref-
fen, Musikhören und Fernsehen bele-
gen die ersten vier Plätze der häufigsten
Freizeitaktivitäten (vgl. Shell Deutsch-
land 2010). Aufgrund der großen Dyna-
mik und der wachsenden Nutzung des
Internets via Smartphone ist anzuneh-
men, dass sich die Bedeutung des Inter-
nets für den Alltag noch weiter erhöht: 

„Der Einkauf von Gütern des tägli-
chen Bedarfs, Einzahlungen bei Post
und Bank, das Lösen eines Bahnbillets,
das Abrufen von Wetterprognosen und
Nachrichten, die Kommunikation via
E-Mail oder Messenger, der Kontakt
mit Behörden usw. wird durch IKT er-
möglicht oder erleichtert. Gerade Men-
schen mit Behinderungen kommt dabei
entgegen, dass sie solche Tätigkeiten in
einer vertrauten Umgebung, in frei
wählbarem Tempo, unabhängig von Öff-
nungszeiten und mit vertrauter und
individuell angepasster Hard- und Soft-
ware ausführen können.“ (SFIB 2009, 4)

Darüber hinaus können Medien als
Hilfsmittel dienen, mit denen Barrieren
überwunden werden können und die
auf diese Weise Partizipation ermögli-
chen. Für einige Personen stellt die
Nutzung moderner Medien überhaupt
erst die Grundvoraussetzung dar, um
am sozialen Leben teilhaben zu kön-
nen. So können Menschen, die nur
über eine eingeschränkte Verbalspra-
che verfügen, in ihren Teilhabemöglich-
keiten deutlich eingeschränkt sein.
Kommunikation ermöglicht es, über-
haupt erst mit anderen in Interaktion
zu treten (vgl. RICHIGER-NÄF 2010, 
7 f.). Für sie stellen elektronische Kom-
munikationsmittel ein Tor zu Welt dar –
in vielen Situationen das einzige. 

Zur Mediennutzung von Menschen
mit geistiger Behinderung werden 
zunehmend mehr internationale For-
schungsergebnisse vorgelegt. Diese
machen deutlich, dass die Mediennut-
zungsgewohnheiten grundsätzlich iden-
tische Muster, wie die der Allgemeinbe-
völkerung aufweisen (vgl. GUITIÉR-
REZ & MARTORELL 2011, 179) und
welche Bereicherung diese für Alltag
und Freizeit darstellen können, z. B. bei
der Ausweitung sozialer Netzwerke, für
eine unabhängige Lebensführung oder
für Empowermentprozesse (vgl. LI-
TSANG et al. 2007). 

Unterschiede existieren z. B. im Fern-
sehkonsum, der aufgrund mangelnder
Alternativen der Freizeitgestaltung bei
Menschen mit geistiger Behinderung
etwas höher liegt (vgl. WILKEN 1999).
Es konnte zudem belegt werden, dass
Menschen mit geistiger Behinderung
nicht immer zugetraut wird, selbstbe-
stimmt über ihren Medienkonsum zu

entscheiden. So laufen z. B. mehr Car-
toons im Fernsehen, wenn Betreuungs-
personen das Programm auswählen –
ein Hinweis auf die Infantilisierung der
erwachsenen Fernsehzuschauer mit
geistiger Behinderung (GUITIÉRREZ &
MARTORELL 2011, 175). 

Für die Nutzung des Internets konnte
nachgewiesen werden, dass Menschen
mit Behinderungen diese Medien über-
durchschnittlich häufig nutzen. Nutzer
mit geistiger Behinderung stellen da-
runter aber die Gruppe mit der gerings-
ten Nutzung dar. Gründe dafür werden

unter anderem darin gesehen, dass
Sprache im weitesten Sinne eine viel
höhere Barriere als bisher angenom-
men ist und, dass die wirtschaftliche
Benachteiligung von Menschen mit
geistiger Behinderung zu schlechteren
Teilhabemöglichkeiten im Internet führt
(vgl. CORNELSSEN & SCHMITZ
2008). Internationale Studienergebnis-
se machen deutlich, dass eine geistige
Behinderung aber kein grundsätzliches
Hindernis darstellt, um die Vorteile des
Internets zu nutzen (vgl. GUITIÉRREZ
& MARTORELL 2011, 177).

Aktive Medienarbeit als Teil 
kultureller Bildung

Kulturelle Aktivitäten sind heute oft
untrennbar mit Medien verknüpft (vgl.
ARP 2008, 19). Die medienpädagogi-
sche Arbeit ist ein bedeutender und
über Jahrzehnte gewachsener Bestand-
teil der Kinder und Jugendarbeit. 
Die gleichberechtigte Teilnahme von
Menschen mit Behinderung an medien-
pädagogischen Angeboten und Ein-
richtungen ist hingegen eine vergleichs-
weise neue Aufgabe. Wenn aber die
Medienpädagogik als ein Teil der All-
gemeinbildung gesehen wird, wie es
sowohl Bildungspolitik als auch die
pädagogische Praxis fordern, impliziert
dies den unteilbaren Anspruch, sie 
für alle zu wollen und allen zugänglich
zu machen. 

Waren Einrichtungen bisher nur sel-
ten auf Teilnehmende mit geistiger Be-
hinderung eingestellt, so wächst das
Bewusstsein dafür, diese Zielgruppe in
die medienpädagogische Arbeit mit ein-
zubeziehen (vgl. LAG LM 2012;
SCHAUMBURG 2010). Neben dem
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Großteil der Projekte, die sich an He-
ranwachsende richten, existieren auch
medienpädagogische Angebote in der
Erwachsenenbildung für Menschen mit
Behinderung. Dabei steht häufig die
Nutzung des Computers im Fokus (vgl.
ARP 2008; BOSSE 2012). Vor allem in
Formen der aktiven und handlungsori-
entierten Medienarbeit wird die Chan-
ce gesehen, sich durch Medien in krea-
tiver Form der Öffentlichkeit mitzutei-
len (vgl. SCHAUMBURG 2010). So
können Einblicke in die Erlebniswelten
und subjektiven Weltsichten von Men-
schen mit Behinderung gewährt wer-
den (vgl. SCHUPPENER 2005; BOSSE
et al. 2012). Darüber hinaus kann der
kompetente Umgang mit Medien das
Selbstbild und die Selbstsicherheit von
Menschen mit geistiger Behinderung
unterstützen (vgl. SCHUPPENER 2009),
welches mit dem Erkennen von Hand-
lungsfähigkeit und Eigenverantwortung
einhergeht (vgl. SCHLUCHTER 2010,
147). Das kreative Potenzial der akti-
ven Medienarbeit ist ein geeigneter
Bezugsrahmen für die Förderung der
Persönlichkeitsbildung (vgl. ebd., 144 f.).

Medienbildung als Inklusionsfaktor

Wie Ingrid KÖRNER (2006, 11) deut-
lich macht, geht es bei Angeboten der
Medienbildung für Menschen mit geis-
tiger Behinderung um einen weit ge-
fassten bildungspolitischen Ansatz: „Die
Bildung und Förderung darf nicht auf
besondere Institutionen beschränkt
werden, um die Voraussetzung für die
Integration behinderter Menschen in
die Gesellschaft zu schaffen, sondern es
muss auch das informelle und wechsel-
seitige Lernen behinderter und nicht
behinderter Menschen voneinander
stattfinden.“

Die Ausgestaltung von Inklusions-
prozessen wird die Gesellschaft noch
über Jahre beschäftigen. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage,
welche Potenziale, aber auch Begren-
zungen Medienbildung für inklusive
Prozesse birgt. Das Lernen mit und
über Medien ist dabei sicherlich kein
Allheilmittel für die weiterhin enormen
Herausforderungen inklusiver Bildungs-
prozesse. Es muss stets eingebunden
sein in pädagogische Fragestellungen
und eine kritische Distanz bewahren.
In der „aktiven Auseinandersetzung mit
Medien liegen allerdings wesentliche
Möglichkeiten, um gemeinsame Erfah-
rungs-, Handlungs- und Kommunika-
tionsräume zu schaffen. Die dabei
gemachten Erfahrungen und erworbe-
nen Fertigkeiten und Kompetenzen sind
geeignet, Selbstwirksamkeit, Selbstbe-
wusstsein und Möglichkeiten gesell-
schaftlicher Teilhabe zu verbessern“

(Initiative „Keine Bildung ohne Medien“
2011, 10). Medienbildung kann in die-
ser Perspektive Inklusionsprozesse auf
vielfältige Weise unterstützen.

Der Begriff der integrativen bzw.
inklusiven Medienbildung stellt ein
neues pädagogisches Handlungsfeld
dar, welches neue Möglichkeiten für
gemeinsame Aktivitäten der nachfol-
genden Generation, aber auch für
Erwachsene mit und ohne Behinde-
rung schafft (vgl. MICHAELIS & LIEB
2006, 103). Es folgt aber disziplinären
Entwicklungslinien der Medienpäda-
gogik in der Auseinandersetzung mit
den Phänomenen sozialer Ungleichheit
bzw. sozialer Benachteiligung (vgl.
SCHLUCHTER 2012). Eine inklusive
Medienpädagogik „setzt sich für das
Zugänglichwerden von Medien in
beruflichen Anwendungskontexten ein,
hat aber zugleich auch den Zugang zu
medienbezogenen Freiräumen im Blick,
die es Menschen mit spezifischen Vo-
raussetzungen ermöglichen, sich als
mündige Bürger zu erleben“ (SCHNAAK
2012, 18). Voraussetzungsvoll für eine
inkludierende Perspektive ist die Rea-
lisierung der Gleichheit in den
Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten
(vgl. RÖSSNER 2010, 559), die physi-
sche, intellektuelle, soziale und emotio-
nale Fähigkeiten mit einbezieht. „Eine
inklusive Medienpädagogik ist dem-
nach binnendifferenziert, barrierefrei
und kultursensibel.“ (SCHNAAK 2012,
19) Sie geht damit weit über den Ansatz
einer Einbeziehung von Menschen mit
Behinderung hinaus. Angebote sollen
so gestaltet werden, dass Medienbil-
dung für alle, unabhängig von persönli-
chen Prädispositionen möglich wird
und für alle eine Bereicherung darstellt. 

Chancen und Risiken für Menschen
mit geistiger Behinderung in einer
mediatisierten Welt

Die mediale Aufmerksamkeit, die der
Ulmer Psychiater Manfred SPITZER
(2012) mit seinem populistischen Buch
„Digitale Demenz“ erregte, zeigt die
Notwendigkeit „über die Sorgen und
Nöte von Erziehenden, aber auch über
Potenziale und Chancen des Umgangs
mit digitalen Medien ins Gespräch zu
kommen (vgl. Initiative „Keine Bildung
ohne Medien 2012, 1) und professionell
damit umzugehen. Die wesentlichen

Risiken, die im Zusammenhang mit der
Medienbildung für Menschen mit geis-
tiger Behinderung stehen, werden an
dieser Stelle zusammengetragen:

> Menschen mit geistiger Behinderung
haben ohnehin erhebliche Lerndefi-
zite. Dadurch, dass nur wenige
geeignete Medien existieren, werden
durch den Medieneinsatz Behinde-
rungen nur weiter verstärkt (vgl.
ZENTEL 2009, 180). Es besteht
darüber hinaus die Gefahr, dass sich
Abhängigkeiten noch weiter mani-
festieren (vgl. LAMERS 1999, 18).

> Statt einer Erweiterung von Hand-
lungs- und Erfahrungsräumen, flie-
hen Menschen mit geistiger Behin-
derung aus der realen Welt. Wirk-
lichkeit wird noch weniger durch
reales Handeln erfahren (vgl. ZEN-
TEL 2009, 180). Die Beschäftigung
mit Medien wird als Ersatz für zwi-
schenmenschliche Kontakte gese-
hen (vgl. LAMERS 1999, 18). 

> Die Nutzung moderner Informati-
ons- und Kommunikationstechnolo-
gien erfordert Wertentscheidungen,
die von den Kindern und Jugendli-
chen nicht geleistet werden können
(vgl. ZENTEL 2009, 180).

> In der Berufswelt sind mit der Tech-
nologisierung Schlüsselqualifikatio-
nen notwendig geworden, die die
Möglichkeiten von Menschen mit
geistiger Behinderung oftmals über-
steigen (vgl. ebd.).

> Bei Weiterentwicklungen im Bereich
Barrierefreiheit stehen häufig tech-
nische Fragen im Mittelpunkt. In-

haltliche Fragen, die z. B. Leichte
Sprache betreffen, werden nur selten
behandelt (vgl. ZENTEL 2009, 181).

> Durch den immer intensiveren Ein-
satz neuer Medien wird dem Trend
Vorschub geleistet, nur noch gut
funktionierende fehlerfreie Systeme
anzustreben. Dem „Behindert-Sein“
wird damit kein Raum gelassen (vgl.
LAMERS 1999, 18). 

Ethisch bedenklich wäre es, auf-
grund der genannten Risiken die
Schlussfolgerung zu ziehen, Menschen
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mit geistiger Behinderung möglichst
von modernen IKT fernzuhalten (vgl.
ebd.). Es geht vielmehr darum, eine
sinnvolle Nutzung umzusetzen (vgl.
SCHLUCHTER 2010; ZENTEL 2009).
Die spezifischen Vorteile der gezielten
Förderung von Medienkompetenz las-
sen sich wie folgt zusammenfassen: 

> Mit der wachsenden Bedeutung me-
dienbasierter Kommunikationsfor-
men können soziale Kontakte unab-
hängig von räumlichen Barrieren
gepflegt werden (vgl. KUTSCHER
2009).

> Mit Formen handlungsorientierter
Medienarbeit werden neue Möglich-
keiten der Handlungsmächtigkeit
geschaffen, die das Empowerment
von Menschen mit geistiger Behin-
derung unterstützen können (vgl.
SCHLUCHTER 2012).

> Mit IKT kann die Literalität für
Menschen mit geistiger Behinderung
gefördert werden, die nicht lesen
können, indem sie lernen, Geschich-
ten zu erzählen, Bilder zu lesen, Fo-
toalben und Videos zu erstellen, im
Netz zu surfen und Musik zu hören
(vgl. LACEY et al. 2007, 159). Dies
wirkt sich positiv auf Lehr-/Lern-
prozesse und Lernerfolge aus (vgl.
BUCKINGHAM 2007). 

> Medienbildung kann, als weiteres
Element sonderpädagogischen Han-
delns, den methodischen Spielraum
erweitern (vgl. ZENTEL 2009, 179).

> Multimediale Lehr- und Lernformen
können remedial oder kompensato-
risch eingesetzt werden und damit
zu einem entscheidenden Instrument
der Individualisierung von Lernpro-
zessen werden (vgl. MIESENBER-
GER 2012). Durch die größere Band-
breite an Differenzierungsmöglichkei-
ten können verschiedene Wahrneh-
mungskanäle angesprochen werden.

> Durch den Einsatz von IKT kann die
Merk- und Konzentrationsfähigkeit
erhöht werden.

> Die in der aktiven Medienarbeit ge-
nerierten Medienprodukte können
dazu dienen, eigene Themen bekannt-
zumachen und eine eigene Sichtwei-
se auf Themen in der Öffentlichkeit
zu platzieren und damit auf die Le-
benssituation von Menschen mit Be-
hinderung aufmerksam machen (vgl.
LUTZ 2006; SCHLUCHTER 2012).

> Die mit der aktiven Auseinanderset-
zung mit Medien verbundenen Moti-
vationsprozesse dürfen nicht unter-

schätzt werden. Über die aktive Me-
dienarbeit werden Personen zur Mit-
arbeit animiert, die auf andere Art
deutlich weniger angesprochen wer-
den (vgl. BOSSE 2012a; SCHAUM-
BURG 2010).

> Inklusive Medienbildung kann einen
wesentlichen Beitrag zur Ausgestal-
tung inklusiver Prozesse leisten. Im
Rahmen inklusiver Medienarbeit
können sich heterogene Gruppen zu
sozialer Interaktion und Kommuni-
kation angeregt werden, sich begeg-
nen und voneinander lernen (vgl.
SCHNAAK 2012; SCHLUCHTER
2012).

Professionalisierungsprozesse in 
der Geistigbehindertenpädagogik

Die nationale und internationale For-
schung zeigt, welche Faktoren für eine
erfolgreiche Medienbildung in unter-
schiedlichen Bildungskontexten unab-
dingbar sind. Dabei muss der aktuelle
Anspruch lauten, die weitere Professio-
nalisierung der Medienbildung in der
Geistigbehindertenpädagogik so zu ge-
stalten, dass Inklusion verwirklicht
werden kann. 

> Unabdingbare Voraussetzung ist die
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit mo-
derner IKT. Dazu sollten die Prinzi-
pien des „Universal Design“ beach-
tet werden. IKT-Equipment sollte kos-
tengünstig zur Verfügung stehen und
speziell auf die Bedürfnisse von
Menschen mit geistiger Behinderung
eingehen. Dazu gehört auch die An-
gemessenheit des jeweiligen Medi-
ums, z. B. dem Alter entsprechend.

> In der Geistigbehindertenpädagogik
Tätige müssen bereits in der Ausbil-
dung medienpädagogische Kompe-
tenzen erhalten. Dazu gehört der
Erwerb eigener Medienkompetenz,
aber auch medienpädagogisches und
-didaktisches Wissen. Von hoher
Relevanz ist die Integration medien-
pädagogischer Standards in sonder-
pädagogische Studien- und Prüfungs-
ordnungen. Diese sind in Zusammen-
hang mit der Entwicklung neuer
Profile der Lehramtsausbildung im
Hinblick auf Inklusion zu denken
(vgl. European Agency für Develop-
ment in Special Needs Education
2011). 

> Durch die verstärkte Zusammenar-
beit zwischen Medien- und Sonder-
pädagogik kann es gelingen, das je-
weils spezifische Professionswissen
zu bündeln und im Hinblick auf die
Zielgruppe wie auch auf Inklusions-

prozesse weiterzuentwickeln. Neue
Impulse sind des Weiteren durch die
verstärkte Zusammenarbeit zwischen
schulischer und außerschulischer Me-
dienbildung zu erwarten. In allen
Einrichtungen sollte es eine Fach-
kraft geben, die als Multiplikator In-
novationen aufnimmt und weitergibt
(vgl. Deutscher Bundestag 2012). 

> Davon ausgehend gilt es, zielgrup-
penspezifische Praxiskonzepte wei-
terzuentwickeln, zu etablieren und
theoriebasiert zu reflektieren. Dazu
gehört auch die weitere Entwicklung
zielgruppenspezifischer Materialien.

> Im Bereich der Forschung gehört die
Generierung von Erkenntnissen über
die Bedeutung der zunehmenden
Mediatisierung für Sozialisations-
prozesse und Identifikationsent-
wicklung wie auch für Selbstverge-
wisserungsprozesse von Menschen
mit geistiger Behinderung zu den
dringlichen Aufgaben. Auch die me-
dienpädagogische Begleitforschung
und Studien zu Medienbildung in
inklusiven Bildungskontexten sind
weiterhin von hoher Priorität. 

> Die Fortschritte in der Medienbil-
dung mit Menschen mit Behinde-
rung sollten in einem nationalen Mo-
nitoring untersucht werden. In den
anschließenden Berichten sollte eine
internationale Vergleichbarkeit her-
gestellt werden. Daneben ist auch
die Teilnahme Deutschlands an inter-
nationalen Vergleichsstudien in den
Bereich Media Literacy sicherzustel-
len (vgl. Deutscher Bundestag 2012)
und dabei darauf zu achten, dass die
vorgesehenen Untersuchungsinstru-
mente so gewählt werden, dass auch
Menschen mit Behinderungen daran
teilnehmen können. 

> Auf politischer Ebene ist die UN-BRK
auch im Hinblick auf die Medienbil-
dung umzusetzen. Dazu gehört z. B.
die Berücksichtigung von Menschen
mit Behinderung in Angeboten der
Landesmedienanstalten zur Förde-
rung der Medienkompetenz.

> Medienberatungsstellen für Men-
schen mit Behinderung, wie sie z. B.
in Baden-Württemberg existieren,
sind im gesamten Bundesgebiet zu
etablieren.

> Menschen mit geistiger Behinderung
sind in diese Professionalisierungs-
prozesse systematisch mit einzube-
ziehen.

Abschließend kann festgehalten
werden: Menschen mit geistiger Behin-
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derung benötigen für ein möglichst
selbstständiges und sich am Prinzip der
Chancengleichheit orientierendes Leben
Medienkompetenz. Um mit internatio-
nalen Entwicklungen in der Medienbil-
dung Schritt zu halten und gleichzeitig
die Ansprüche der UN-BRK umzuset-
zen, müssen die Bedingungen für die
nachhaltige Verankerung von Medien-
bildung in der Geistigbehindertenpäda-
gogik umfassend gestärkt werden. Doch
dabei sollte nicht vergessen werden: Im
Mittelpunkt steht weiterhin der Mensch.
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18. – 19. April 2013, Marburg
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Sie haben ein Konzept? Ihnen fehlen 
die finanziellen Ressourcen?
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Förderprojekt
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Anmeldung unter Nr. 138401

Auf dem Weg zu mehr Partizipation
und Teilhabe: Inklusive Seminar-
angebote von inForm

Seminar
„Gut leben“ –  Inklusives Seminar zum 
personenzentrierten Denken und zur 
persönlichen Zukunftsplanung
3. – 5. Dezember 2013, Marburg
Anmeldung unter Nr. 130008

Seminar 
„Ich möchte wohnen, wie ich will! 
Selbstbestimmung beim Wohnen – 
Wie kann das klappen?“
17. – 19. Juni 2013, Marburg
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und für Fachkräfte
„Wohnen innovativ – Strategien für
selbstbestimmte Wohnformen“
18. – 19. Juni 2013, Marburg
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Seminar
„Mein Wohnen und mein Leben – 
Wie ich in der Gemeinde gut leben kann“
29. September – 2. Oktober 2013, Marburg
Anmeldung unter Nr. 134504
und für Fachkräfte
„Personenzentrierung und örtliche Teil-
habeplanung – wie geht das zusammen?“
1. – 2. Oktober 2013, Marburg
Anmeldung unter Nr. 133001
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Weitere Informationen
erhalten Sie im Internet unter:
www.inform-lebenshilfe.de

oder telefonisch unter:
06421/491-0
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iPad – nutzerfreundlich

Ein direkter Vergleich zwischen dem
iPad und speziellen UK-Geräten ist auf-
grund der Fülle und der Verschieden-
heit der UK-Hilfen kaum sinnvoll mög-
lich. Deshalb werden wir in einem ers-
ten Schritt die Hardware des iPads
sowie spezifisches (UK-)Zubehör anhand
von Qualitätskriterien, die speziell für
UK-Medien entwickelt wurden, in den
Blick nehmen. Anschließend betrach-
ten wir exemplarisch spezifische UK-
Software, die auf diesem Tablet-PC
betrieben werden kann. Neben dem
iPad existieren zahlreiche konkurrie-
rende Tablet-PCs, die in die Betrach-

tung hätten einbezogen werden kön-
nen. Wir haben uns für das iPad ent-
schieden, weil die Auseinandersetzung
zur UK für das Apple-Gerät internatio-
nal am weitesten fortgeschritten ist.

Grundsätzlich ist Apple bei der Kon-
zeption seiner Geräte bemüht, Menschen
mit Behinderung die Zugänglichkeit zu
erleichtern. So sind in das iOS-Betriebs-
system (Version 6) für das iPad und
anderer Applegeräte bereits mehrere
sog. „Accessibility Features“ eingebun-
den, die Menschen mit Seh-, Hör- oder
motorischer Beeinträchtigung sowie
Lernschwierigkeiten unterstützen sollen.
Nachfolgend drei kurze Beispiele dazu:
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| KURZFASSUNG Tablet-PCs mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm erobern 
den Computermarkt. Sie gelten als ein alltägliches Kommunikationsmedium, das eine 
umfangreiche Nutzung wie z. B. Lesen, Textverarbeitung, Mail, Surfen usw. beinhaltet. 
Obwohl diese nicht speziell für Menschen mit Behinderung entwickelt wurden, sind eini-
ge hilfreiche Funktionen für diesen Personenkreis integriert. Dieser Beitrag geht der Fra-
ge nach, welche Möglichkeiten Tablet-PCs – hier das iPad – für Menschen beinhalten, die 
Lautsprache nicht oder nur teilweise beherrschen und deshalb Unterstützte Kommunika-
tion (UK) nutzen. Für diesen Personenkreis existiert eine Vielzahl spezifischer, individuell 
angepasster technischer Lösungen, die sich häufig dadurch auszeichnen, dass ein speziel-
les Gerät mit einer eigens dafür konzipierten Software verwendet wird. Es wird diskutiert, 
inwiefern Tablet-PCs hierzu eine sinnvolle Alternative bieten.

| ABSTRACT Tablet PC – AAC Devise of the Future? ? Tablets with a touch screen 
conquer the computer market. Tablets are used as an everyday communication medium, 
e. g. for reading, word processing, mailing, internet surfing etc. Although these functi-
ons were not developed especially for people with disabilities, some of them seem to be 
helpful in this context. This article raises the question which application opportunities lie 
in tablets, especially in iPads, for people with impairments in the production of spoken 
language who use Augmentative and Alternative Communication (AAC). The AAC sys-
tem is diverse; there is a huge number of specific and adaptable technical solutions, but 
specific devices can run only specific software. It is discussed, to what extent tablets can 
be a viable alternative to those AAC aids.

Tablet-PC – ein UK-Medium 
der Zukunft?

Wolfgang Lamers Karin Terfloth

TVideo-Button:

Bei „Klick“ wird Ihnen ein Video
zur Thematik angezeigt.

Text-Button:

Bei „Klick“ erhalten Sie eine aus-
führliche Erläuterungen zur Thematik.
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VoiceOver ist eine
Bildschirmlesefunktion,
die bei Berührung die jeweilige Stelle
des Bildschirms (z. B. E-Books) vorliest.
VoiceOver spricht 21 Sprachen und
arbeitet mit allen Anwendungen. Mit
der App „SayText“ können Texte
eingescannt und vorgelesen wer-
den. Zudem werden drahtlose Braille-
Zeilen unterstützt. Die Sprechge-
schwindigkeit von VoiceOver kann an
die individuellen Bedürfnisse angepasst
werden.

Siri ist eine Spracherkennungs-
software, über die Befehle ausge-
führt werden können (z.B.: „Rufe Peter
an“, „Wie wird das Wetter morgen?“).
Sie befindet sich in Deutschland noch
in der Entwicklung und setzt eine Inter-
netverbindung voraus. Siri ermöglicht
und erleichtert für sehbehinderte, blin-
de und motorisch beeinträchtigte Men-
schen die Nutzung des iPad.

Guided Access (ge-
führter Zugriff des iPads)
wurde mit dem Update auf iOS 6 ein-
geführt. Damit kann das iPad so ein-
gerichtet werden, dass ausgewählte
Funktionen nicht mehr aufgerufen 
werden können (z. B. Browser, System-
einstellungen). In den Systemeinstel-
lungen können alle Hardware-Buttons
(Lautstärke, Home-Button, Ein-/Aus-
schaltknopf) ausgeschaltet und in allen
Programmen einzelne Bereiche des
Bildschirms bzw. Funktionen gezielt
gesperrt werden. Dies erscheint für die
strukturierte Nutzung durch Menschen
mit geistiger Behinderung geeignet. 

Weitere Accessibility Features

> Assistive Touch

> Zoom

> Black and White

> Auswahl

> Textgröße verändern

> FaceTime

> Erweiterte Untertitel

> Mono-Audio

Die beschriebenen Accessibility Fea-
tures finden sich einzeln oder in Kom-
bination auch in verschiedenen UK-
Medien (z.B. VoiceOver in Dyna-
VoxMaestrao, Tobii usw.). Bemer-
kenswert ist, dass solche Funktionen
standardmäßig in einem „alltäglichen
Computermedium“ zu finden sind und
eine weitestgehend barrierefreie Nut-

zung ermöglichen. Dadurch wurde ein
enormes Interesse bei Eltern und Fach-
leuten, insbesondere in Nordamerika,
geweckt. Innerhalb eines Jahres wur-
den hunderte von Programmen entwi-
ckelt, die einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Lebensqualität von Menschen
mit Behinderungen leisten können.
Diese unerwartete Entwicklung ver-
anlasste Apple dazu, auf der Home-
page einen eigenen Bereich
„Special Education“ mit
zahlreichen Verlinkungen zu weiter-
führenden Angeboten zu implementie-
ren. Eine Internetrecherche zeigt, wie
intensiv sich Eltern, Therapeut(inn)en
und Wissenschaftler(innen) mit diesem
Thema auseinandersetzen. Exempla-
risch sei auf eine Facebookgruppe
mit 2767 Mitgliedern (Stand
17.11.12) mit mehreren hundert Fo-
renbeiträgen zum Thema „Apps in 
Special Education“ verwiesen. Inhalt-
lich geht es dabei um den Einsatz von 
Tablet-PCs beim Lernen, Spielen oder 
in der Diagnostik und
Therapie.

Auch die Fachzeitschrift „Unterstütz-
te Kommunikation“ widmet dem The-
ma „UK und Apps“ in Heft 4/2012 einen
Schwerpunkt. Diese Entwicklung ist
vermutlich durch die hohe Akzeptanz
und Verbreitung von Tablet-PCs zu er-
klären. Die anfänglich ablehnende Hal-
tung der Herstellerfirmen wurde meist
mit den Begrenzungen des Tablet-PCs
im Vergleich zu den eigenen Produkten
(z. B. fehlendes Zubehör, zu geringe
Lautstärke, Befestigungsmöglichkeiten
usw.) begründet und die i. d. R. hohen
Kosten der eigenen UK-Hilfsmittel durch
die kleinen Verkaufszahlen und den
hohen Beratungs-, Einweisungs- und
Servicebedarf legitimiert. Es hat sich
jedoch bei einigen Herstellern die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass mit der
Weiterentwicklung kostengünstiger Tab-
let-PCs die Gewinnmargen bei klassi-
schen UK-Medien zukünftig deutlich
geringer ausfallen werden und nur ein
Mitmischen in diesem neuen Markt-
segment auf Dauer Gewinne erwar-
ten lässt. Vor diesem Hintergrund lässt
sich erklären, dass die klassische UK-
Hardware und -software für das iPad
zunehmend umgesetzt
wird. 

Grundsätzlich muss der Einsatz von
Geräten wie dem iPad den gleichen
Qualitätskriterien wie herkömmliche
UK-Hilfsmittel unterliegen – sowohl
bezogen auf die Hardware als auch auf
die eingesetzte Software. 

Qualitätskriterien 
elektronischer UK-Medien

Unterschiedliche Formen der UK las-
sen sich danach differenzieren, ob spe-
zifische Hilfsmittel genutzt werden oder
nicht. Kommunikation ohne Hilfsmit-
tel findet über körpereigene Ausdrucks-
formen statt, wie z. B. Verbalsprache,
Gestik, Mimik und Gebärden. Bei der
Nutzung von Hilfsmitteln wird
zwischen nicht-elektronischen Me-
dien (wie Gegenständen; Wort- und
Bildkarten auf Tafeln, in Büchern
usw.) und elektronischen Medien
unterschieden. Im Rahmen eines indi-
viduellen multimodalen Kommunikati-
onssystems ist es oftmals sinnvoll, eine
passende elektronische UK-Hilfe als
Ergänzung zu empfehlen. Dabei wird
zwischen elektronischen Geräten mit
und ohne Sprachausgabe unterschieden:

Geräte ohne Sprachausgabe (Low-
Tech-Geräte) bieten verschiedene An-
steuerungsmöglichkeiten in Form von
Tastern und Schaltern in unterschiedli-
chen Größen und Formen, um motori-
sche Beeinträchtigungen durch die wei-
testgehend eigenständige Nutzung von
Alltagsgeräten sowie UK-Medien aus-
zugleichen. Geräte ohne Sprachausgabe
bestehen meist aus einem Tastschalter,
der an ein Gerät zur Stromunterbrechung,
z. B. einen Powerlink, angeschlossen
wird. Strombetriebene Geräte jeder Art
können auf diese Weise gesteuert wer-
den, mit dem Ziel der Anbahnung eines
Ursache-Wirkung-Verständnisses.

Die Geräte mit Sprachausgabe
(High-Tech-Geräte) werden nach
BRAUN & KRISTEN (2005, 20 ff.) in
vier Bereiche unterteilt: einfache Hilfen,
Hilfen mit statischem Display, Hilfen
mit dynamischem Display und schrift-
sprachbasierte Hilfen. Der Vorteil die-
ser Geräte liegt darin, dass ohne die
Hilfe anderer über produzierte Sprache
die Aufmerksamkeit des Umfelds erregt
wird und man auch nicht bekannten
Menschen eine Information sprachlich
mitteilen kann (vgl. HOFFMANN-
SCHÖNEICH 2003, 04.024.001 f.). Auf
diese Weise können gewünschte Objek-
te oder Handlungen eingefordert oder
ausgewählt und Vorschläge anderer
abgelehnt oder angenommen werden –
kurz: Der Eingriff in die Umwelt und
somit auch Gestaltungsmöglichkeiten
werden eröffnet.

Ausgangspunkt bei der Auswahl und
Bewertung eines Gerätes sind die indi-
viduellen Kompetenzen des Nutzers/
der Nutzerin. Das institutionelle Umfeld
(z. B. Schule, Wohneinrichtung, Werk-
statt) und das außerinstitutionelle Um-
feld (z. B. Familie, Freizeit) mit seinen
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http://itunes.apple.com/de/app/sono-flex-de/id478286828?mt=8
http://itunes.apple.com/gb/app/gotalk-now/id454176457?mt=8
http://www.assistiveware.com/product/proloquo2go
http://www.vonloeper.de/pdf/HdUK/03_01_H%C3%BCning-Meier,%20Bollmeyer.pdf
http://www.vonloeper.de/pdf/HdUK/04_01_Breul.pdf


materiellen, kulturellen und sozialen
Bedingungsfaktoren muss ebenfalls Be-
rücksichtigung finden (vgl. BOENISCH
& SACHSE 2007, 38). Daraus lässt sich
als Faustregel ableiten, dass ein UK-
Medium neben den Kriterien der Halt-
barkeit und Stabilität dann geeignet ist,
wenn es in seinen Anwendungsmög-
lichkeiten variabel und erweiterbar in
vielfältigen Lebenszusammenhängen
sowie in den Kommunikationsinhalten
ist. Dabei ist es wichtig, dass weder der
Nutzer noch das Umfeld inhaltlich und
technisch überfordert werden. Bei der
Bewertung der Einsatzmöglichkeiten
des iPads als UK-Hilfe orientieren wir
uns (mit kleineren Modifikationen) an
den Kriterien, die BÜNK et al. (2003)
entwickelt haben (vgl. Tab. 1). 

Hardware und Handling

Umfang und Gewicht [B3]: Das iPad
(Version 4) ist ein 24,1 cm x 18,5 cm
großer Tablet-PC mit einer Tiefe von 0,9
cm und einem Gewicht von ca. 650
Gramm [B3]. Ausgestattet mit einem 
1 GHz Dual-Core A6X Prozessor und
einem leistungsfähigen Quad-Core Gra-
fikchip wird es mit verschiedenen Ka-
pazitäten (16, 32 und 64 GB), drahtlo-
ser Technologie (Bluetooth 4.0), Funk-
netz (Wifi) und optional mit 3G/4G/
LTE Mobilfunknetz angeboten. Das 9,7"
(24,6 cm Diagonale) große kratzfeste
Multi-Touch-Retina-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung wird mit den
Fingern oder einem speziellen Stift ge-
steuert und unterstützt Bildschirm-

Rotationen in alle vier Richtungen, die
jedoch auch ausgeschaltet werden kön-
nen. Das iPad verfügt über zwei Kame-
ras, eine vorne und eine hinten, die für
Fotografien, Filmaufnahmen oder Video-
telefonate verwendet werden können.
Drei externe Schalter (eine Home-Taste,
über die der Benutzer in das Hauptme-
nü gelangt; ein Lautstärkeregler; ein On/
Off-Schalter), ein Kopfhöreranschluss,
integrierte Lautsprecher, ein Mikrofon
sowie ein Dock-Anschluss, mit dem das
Gerät geladen und Daten transferiert
werden können, vervollständigen die
Hardwareausstattung. Das iPad unter-
stützt gängige Video- und Audioforma-
te. Mit dem iPad-Mini hat Apple aktuell
einen Tablet-PC auf dem Markt ge-
bracht, der mit einer Display-Diagona-
len von 20,1 cm zwar sehr viel kleiner
als das iPad, technisch aber fast genau-
so leistungsstark wie sein „großer Bru-
der“ ausgestattet ist. 

Speicher [A1 und A2] und Akku-
leistung [A3]: Mit seiner leistungsfähi-
gen Hardware ist das iPad für die
Anforderungen derzeit verfügbarer UK-
Software ausreichend ausgestattet. Selbst
bei einer Speicherkapazität [A1] von 16
GB reichen die Ressourcen aus, um
zahlreiche Programme und nutzerspe-
zifische Daten abzulegen. Gleiches gilt
für das Volumen des Sprachspeichers
[A2]. Natürliche Sprachdateien, die mit
einem internen oder externen Mikrofon
aufgenommen werden können, werden
ressourcenschonend im AAC- oder
MP3-Format abgespeichert. So nehmen
12 bis 16 Stunden Tonaufnahmen im
MP3-Format nur etwa 1 GB Speicher-
platz in Anspruch. Im Vergleich zu den
bei UK-Medien üblicherweise verwen-
deten Windows betriebenen Systemen
benötigen Prozesse und Programme,
die unter dem Betriebssystem „iOS“
laufen, weniger Ressourcen. Die Akku-
leistung des iPads wird mit ca. 10 Stun-
den angegeben, ist aber, wie bei anderen
Geräten auch, stark davon abhängig,
welche Funktionen und welche Soft-
ware genutzt werden. 

Lademöglichkeiten [B1]: Der Lade-
vorgang geht unkompliziert über den
Dock-Anschluss, an den zusätzliche
Akku-Packs
angeschlossen
werden können, die die Anwendungs-
dauer erheblich erhöhen. Die Ladezeit
des Akkus hat sich gegenüber den 
Vorgängermodellen verschlechtert und
liegt bei 6 bis 7 Stunden. Seine Leistung
wurde zwar erhöht, allerdings hat Apple
es versäumt, ein leistungsfähigeres Lade-
gerät beizulegen. Als nachteilig erweist
sich, dass der interne Akku des iPads
im Falle eines Defekts nur durch den
Apple-Service gewechselt werden kann. 
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Tab. 1: Kriterien für eine Kommunikationshilfe

Bereiche Kriterien
(im Text werden die Bezüge zu den in der Tabelle aufgeführten 

Kriterien durch Kürzel in eckigen Klammern angezeigt) 

Hardware [A]

[A1] Speicherkapazität

[A2] Volumen des Sprachspeichers (Zeit)

[A3] Akkuleistung

[A4]  Display (Bildschirmgröße und Verwendung eines 
statischen und/oder dynamischen Display)

[A5] Einstellungen des Touchscreens

[A6] Ansteuerung und Auswahl

[A7]  Variabilität zwischen synthetischer und natürlicher 
Sprachausgabe

[A8]  Zubehör und Peripheriegeräte, Ansteuerungshilfen 
(Abdeckgitter/ Fingerführhilfe)-Sprachausgabe

[A9] Umfeldsteuerung

Handling [B]

[B1] Lademöglichkeiten

[B2] fl exible Positionierung

[B3] Umfang und Gewicht

[B4] Datensicherung/Datentransfer

[B5]  Stabilität, Unempfi ndlichkeit und Reinigung-
smöglichkeiten

Software [C]

[C1]  Vokabular (Umfang, Zeichensysteme, fl exible 
Aktualisierung und Erweiterbarkeit)

[C2] Gestaltung der Oberfl äche und Vokabelorganisation

[C3] Selektion

[C4] Linguistische Aspekte

Sonstiges [D]

[D1] Akzeptanz und Teilhabe

[D2] Variable Nutzung verschiedener Formate

[D3] Kosten-Nutzen-Relation

[D4] Beratung 

[D5] Forschung zum Geräteeinsatz

T
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Display [A4]: Die Bildschirmgröße
des iPads entspricht etwa einem DIN-
A5-Blatt. Diese ist für viele Anwendun-
gen ausreichend, stößt allerdings bei
zunehmender Komplexität der Darstel-
lung und steigender Anzahl der Felder
auf der Benutzeroberfläche an ihre
Grenzen. Teilweise könnte dieses Defi-
zit kompensiert werden, wenn die ver-
wendete Software die Zoom-Funktion
des iPad nutzen würde, um ausge-
wählte Bildschirmbereiche zu vergrö-
ßern. Dies setzt die motorische Fähig-
keit voraus, „Multitouch-Gesten“ anwen-
den zu können. 

Die Qualität der UK-Medien wird
wesentlich durch die Art der verwende-
ten Displays beeinflusst. Bei UK-Gerä-
ten mit statischem Display ist durch
die Geräteform und Oberflächenauftei-
lung die Anzahl von Feldern festgelegt.
Änderungen der Oberfläche werden
durch Wechseln von Schablonen und
andere Einstellungen am Gerät vorge-
nommen (z. B. GoTalk, SuperTalker,
Tobii S32 usw.). 

Bei Geräten mit dynamischem Dis-
play wird dieser Vorgang softwaremä-
ßig realisiert. So kann durch Drücken
eines Feldes eine neue dahinterliegende
Oberfläche geöffnet werden. Über ein
differenziertes, ggf. individuell ausge-
wähltes System mit Oberbegriffen und
Unterkategorien können so viele Scha-
blonen verknüpft werden, ohne diese
materiell und händisch austauschen 
zu müssen (z. B. EcoTalker, Tobii C8, 
C15 Minimerc, DynaVox V/V-Max
usw.). Es werden auch Geräte
angeboten, bei denen zwischen stati-
schem und dynamischem Display vari-
iert wird, d. h. eine Kombination aus
festgelegten Tastenfunktionen und ver-
änderbarem Display sowie ggf. einer
PC-Tastatur (vgl. SPIEKERMANN 2003,
04.003.001). Auf dem iPad können
grundsätzlich beide Varianten realisiert
werden, da die Wahl des Displays durch
die UK-Software festgelegt wird.

Einstellungen des Touchscreens [A5]:
Das iPad erlaubt die Anpassung des
Kontrastes, der Helligkeit sowie die
Einstellung eines Weiß-auf-Schwarz-Mo-
dus. Das neue Retina-Display mit sei-
ner extrem hohen Auflösung (2.048 x
1.536 Pixel) sowie die LED-Hinter-
grundbeleuchtung erlauben eine her-
vorragende Darstellung von Grafiken,
Fotos und Filmen. Die (abschaltbare)
Funktion, das Gerät sowohl im Hoch-
als auch im Querformat nutzen zu kön-
nen, eröffnet flexible Einstellungsmög-
lichkeiten des Bildschirms. Das Hoch-
glanz-Widescreendisplay bringt auch
Nachteile mit sich. Bei ungünstigen
Lichtverhältnissen, z. B. bei direkter

Sonneneinstrahlung, ist der Bildschirm
schlecht lesbar. Hier könnten entspre-
chende Folien Abhilfe schaffen. 

Ansteuerung und Auswahl [A6]:
Bei der Auswahl einer elektronischen
Hilfe gilt es darauf zu achten, welche
Ansteuerungs- und Auswahlmöglich-
keiten das Gerät bietet und wie diese
auf den individuellen Bedarf der Nut-
zer(innen) abgestimmt werden können.
Die Ansteuerung kann z. B. durch einen
Touch-Screen, einen Joystick, eine Augen-
oder Zungensteuerung, einen Taster,
eine Kopfmaus, einen Gehirnstromfüh-
ler usw. erfolgen. Zu den Ansteuerungs-
möglichkeiten zählen auch die Einga-
behilfen, die z. B. die Drucksensibilität
des Touchscreens oder Verzögerung der
Druckdauer verändern können. 

Der kapazitive Touchscreen des
iPads entfaltet seine Leistungsfähigkeit
durch Ansteuerung mit einem Finger.
Der Bildschirm reagiert dabei nicht auf
Druck, sondern auf Veränderungen des
elektrischen Feldes. Somit ist es uner-
heblich, wie fest mit dem Finger oder
einem speziellen Eingabegerät auf den
Bildschirm gedrückt wird. Es existieren
jedoch auch Soft- und Hardwarelösun-
gen, die das iPad mit einer druckemp-
findlichen Eingabeoption nachrüsten.
Für Nutzer(innen) mit motorischen Be-
einträchtigungen kann es wichtig sein,
dass eine Eingabe auf der Tastatur oder
dem Bildschirm mit Verzögerung er-
folgt. Diese Option scheint standard-
mäßig nicht im Betriebssystem iOS vor-
handen zu sein. Inwieweit diese Funk-
tion über die installierte UK-Software
nachgerüstet werden kann, ist uns der-
zeit nicht bekannt. Mit der Funk-
tion „Assistive Touch“ können
Eingabemöglichkeiten angepasst wer-
den. Die Hardwaretasten (Home-But-
ton, laut/leise) können damit digital
über das Display ausgelöst werden.
Darüber hinaus können Standardges-
ten zur Bedienung des iPads durch
individuell angepasste Gesten ersetzt
werden.

Alternativ können Eingaben durch
einen speziellen Stift, der sich z. B. an
einer Kopfsteuerung befestigen ließe,
v o r g e n omme n
werden. Durch die
eingebaute Front-Videokamera ist
theoretisch eine Augen-Steuerung mög-
lich. Erste Prototypen, in denen die
Kamera die Augenbewegungen ver-

folgt, berechnet, wohin der Nutzer/die
Nutzerin gerade schaut, und in Befehle
auf einem Tablet-PC um-
setzt, existieren bereits.
Apple verfügt seit einigen Jahren
über ein Patent für eine Augen-
steuerung auf dem iPad. Insgesamt
befindet sich diese Entwicklung noch
in den Anfängen und ist nicht ver-
gleichbar mit den Möglichkeiten, die 
z. B. die Systeme von Tobii bieten.
Alle UK-Systeme mit Augensteuerung
verwenden einen großen Bildschirm,
wodurch die Erkennung der Augenbe-
wegung erheblich vereinfacht wird. Die
Felder auf einem Tablet-PC mit seinem
vergleichsweise kleinen Display müss-
ten relativ groß sein, um verlässliche
Ansteuerungsergebnisse zu erhalten.

Standardmäßig verfügt das iPad über
eine virtuelle Tastatur, die, wenn sie in
die UK-Software eingebunden ist, Ein-
gaben über die vorgestellten Wege zu-
lässt. Der Einsatz externer Geräte zur
Ansteuerung (s. Anschlussmöglichkei-
ten von Zubehör und Peripheriegeräten
[A8]) wie Taster oder Joystick ist eben-
falls möglich.

Die Art und Weise wie eine Zelle, ein
Feld oder ein Item ausgewählt wird, wird
als Selektionstechnik bezeichnet. Es
wird zwischen direkter und indirekter
Selektion unterschieden (vgl. VON
TETZCHNER & MARTINSEN 2000,
49 ff.):

Eine direkte Selektion wird dann
vorgenommen, wenn eine Taste oder
ein Feld gedrückt oder gezeigt wird. Ob
diese Auswahlform angewendet wer-
den kann, hängt von „der Genauigkeit
beim Zeigen, der Geschwindigkeit, der
Fähigkeit, mehrere kontrollierte Bewe-
gungen nacheinander auszuführen und
der Druckstärke“ der Nutzer(innen) ab
(ebd., 70) ab. Eine indirekte Selektion
kann über Scanning oder Codierung
erfolgen. Dies bietet sich dann an,
wenn die Felder oder Tasten nicht mit
der Hand oder einer Hilfe gedrückt
werden können. Diese Form kann als
„Partner-Scanning“ von einer assistie-
renden Person durchgeführt werden
oder automatisch und/oder gerichtet
mit einer Kommunikationshilfe, bei der
z. B. ein Zeiger, eine Lichtquelle oder
ein Rahmen automatisch oder durch
manuelle Steuerung (z.B. per Schalter)
über die Zeichen oder Felder läuft und
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durch einen weiteren Tastendruck eine
Auswahl getroffen wird. Eine weitere
Form der indirekten Selektion ist die
Codierung, die eine semantische Ver-
dichtung darstellt. Dies bedeutet, dass
bestimmte Felder – dies können Bilder,
Symbole oder Wörter sein – mit Satz-
teilen verknüpft sind und je nach Rei-
henfolge der Selektion zu Sätzen zu-
sammengefügt werden (vgl. ebd., 57).
Die Hardware des iPads unterstützt bei-
de Formen der Selektion. Die indirekte
Selektion muss aber in die UK-Soft-
ware implementiert sein und ggf. durch
entsprechende externe Steuerungen 
(s. Anschlussmöglichkeiten von Zube-
hör und Peripheriegeräten [A8]) ergänzt
werden. Letzteres gilt auch für die
direkte Selektion. 

Flexible Positionierung [B2]: Die
Nutzbarkeit des iPads kann durch flexi-
ble Positionierungsmöglichkeiten unter-
stützt werden. Dies gelingt durch Halte-
rungssysteme, die
leicht und stabil zu
befestigen und schwenkbar sind (vgl.
BÜNK et al. 2003, 04.009.001). Gute
Positionierung ist auch für die mobile
Nutzung wichtig. Passende Tragevari-
anten mit Schutzhülle sollten
zum Einsatz kommen, die
ohne großes Auspacken die spontane
Nutzung des Gerätes ermöglichen und
die Sensibilität des Touchscreens nicht
beeinträchtigen. Für eine gute Positio-
nierung ist das geringe Gewicht [B3]
des iPads von Vorteil.

Variabilität zwischen synthetischer
und natürlicher Sprachausgabe [A7]:
Die Sprachausgabe von UK-Geräten 
ist für die Nutzer(innen) die zentrale
Schnittstelle zur Umwelt. Es gibt Ge-
räte mit natürlicher und/oder syntheti-
scher Sprachausgabe. Bei natürlicher
Sprachausgabe werden Sprache und
Geräusche usw. mit einem eingebauten
oder externen Mikrofon aufgenommen
oder vorhandene Sprach-/Tondateien
importiert und bei Aktivierung eines
Kommunikationsfeldes wiedergegeben.
Die „Kommunikationsstimme“, die i. d. R.
besser verständlich und natürlicher als
eine synthetische Stimme ist, kann an
den jeweiligen Nutzer (dessen Alter und/
oder Geschlecht) angepasst werden.
Der Nachteil bei vielen UK-Medien ist
der begrenzte interne Speicher, wo-
durch die Menge der aufnehmbaren
Sprachdateien und damit der Umfang
des Wortschatzes stark beschränkt wer-
den. Ein weiterer Nachteil besteht
darin, dass nur die Äußerungen genutzt
werden können, die zuvor definiert und
digital integriert wurden (z. B.: One-
Step, Step-by-Step, Big Mack, GoTalk).

Bei Systemen mit synthetischer Spra-
che sind auch neue Äußerungen mög-
lich, da die sog. Text-To-Speech-Engi-
nes (TTS) Audiodateien aus Computer-
texten bei geringem Speicherbedarf ge-
nerieren. Es handelt sich dabei um eine
Art „akustischem Drucker“. Geräte die-
ser Art bieten dem Nutzer eine große
Flexibilität, da bei einer guten Schreib-
fähigkeit ein unbegrenzter Wortschatz
zur Verfügung steht (vgl. VON TETZ-
CHNER & MARTINSEN 2000, 58 f.).
Abkürzungen, Wortlisten und Voraus-
sagesysteme vereinfachen zudem die
Nutzung. Aber auch bei der Symbolein-
gabe ist synthetische Sprache notwen-
dig, insbesondere wenn verschiedene
Symbole zu Sätzen kombiniert werden.
Als Nachteil der synthetischen Sprach-
ausgabe wird oftmals die Fremdheit der
Stimme und somit die erschwerte Iden-
tifikation mit der Stimme genannt.
Aktuell werden neue Techniken entwi-
ckelt, mittels der sich die synthetische
Sprachausgabe der natürlichen
Stimme stark annähern soll. 

Geräte wie das iPad verfügen sowohl
über synthetische als auch natürliche
Sprachausgabe. Mit der VoiceOver Bild-
schirmlesetechnologie des iPads
können nicht nur Texte vorge-
lesen, sondern auch gesprochene Be-
schreibungen von Objekten auf dem
Bildschirm ausgegeben werden.

Zubehör und Peripheriegeräte [A8]:
Die (fein-)motorischen Einschränkun-
gen vieler UK-Nutzer(innen) erschwe-
ren eine Ansteuerung, wenn nicht spe-
zifisches und individualisiertes Zube-
hör [A9] zur Verfügung steht. Mit dem
iPad werden Verbindungen zu externen
Geräten per Bluetooth, einer drahtlo-
sen Funkverbindung, hergestellt. Da es
sich bei dieser Technologie um einen
allgemeinen Standard handelt, haben
Entwickler von UK-Hilfsmitteln die
Möglichkeit, diese in ihre Geräte zu
integrieren. Es gibt Lösungen in Form
von Einzelschaltern, die in UK-Pro-
grammen eingesetzt werden können,
wie den „Bluetooth Super-Switch“
von RJ Cooper. Er kann verwen-
det werden, wenn innerhalb des Pro-
gramms ein automatisches oder schritt-
weises Scannen von Inhalten vorgese-
hen ist. Daneben existieren universelle
Lösungen in Form von Interfaces wie

die „Switchbox“ oder
„Tecla“, an die handels-
übliche UK-Schalter angeschlossen wer-
den können. Der „Blue2“ der
Firma AbleNet ist einerseits
ein eigenständiger Schalter, der mit den
Händen oder Füßen bedient werden
kann und die Navigation in einem
Kommunikationsprogramm ermöglicht,
andererseits ein Universalswitch, an 
den handelsübliche Bedienhilfen ange-
schlossen werden können. 

Grundsätzlich gilt, dass die verwen-
deten UK-Programme eine Schalterbe-
dienung vorsehen müssen. Außerdem
ist nicht mit allen Systemen eine Be-
dienung der Standardprogramme, die
sich auf dem iPad befinden, gesichert.
We-sentlich für die Weiterentwicklung
von Ansteuerungen ist aber die Bereit-
schaft der Softwarehersteller, entspre-
chende Funktionen in ihre Produkte zu
integrieren. Weitere Peripheriegeräte
über Blue tooth:

Eine weitere Möglichkeit, Periphe-
riegeräte mit dem iPad zu verbinden,
besteht über das optional erhältliche
„iPad-Camera-Connection-Kit“,
das einen USB Ein-/Ausgang zur
Verfügung stellt. Da mit Hilfe dieses
Zubehörs eigentlich Fotos und Videos
von einer Digitalkamera über das USB-
Kabel oder direkt über eine SD-Karte
importiert werden sollen, ist keinesfalls
gesichert, dass eine Verbindung mit
anderen USB-Geräten funk-
tioniert. Die Firma AbleNet
bietet für diesen Anschluss diverse
Lösungen an. Neben technikbasierten
Lösungen sind aber auch andere Pro-
dukte gefragt, welche die Ansteuerung
der Programme erleichtern. Auch für
das iPad existieren Abdeckgitter und
Führungshilfen [A8] für unterschied-
liche Programme (z. B. Sono Flex,
TapToTalk usw.), die die gezielte
Ansteuerung mit dem Finger er-
lauben.

Trotz aller Verkaufserfolge, die das
iPad verbuchen kann, ebbt die Kritik an
Apples restriktiver Firmenpolitik nicht
ab. Während ein großer Teil im Bereich
der IT-Entwicklung, sowohl im Hard-
ware- als auch im Softwarebereich, auf
offene Standards zielt, zwingt Apple
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Notfall-Button, Alarm mit Ortungsfunktion, Fernbe-
dienung des Fernsehers – die Möglichkeiten zur Umfeld-
steuerung sind weitreichender als bei anderen Geräten. 
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http://store.apple.com/au/product/MC531ZM/A/apple-ipad-camera-connection-kit
http://www.ablenetinc.com/Assistive-Technology/Computer-Access/Hitch%E2%84%A2
http://www.ablenetinc.com/Assistive-Technology/Computer-Access/Switch-Click-USB
http://www.laseredpics.biz/servlet/the-Adaptive-Technologies-Supplies/Categories


seine Nutzer(innen) mehr oder weniger
dazu, nur die firmeneigenen Vertriebs-
wege bei der Software und Einschrän-
kungen bei der Hardware hinzuneh-
men. So fehlt beim iPad z. B. ein USB-
Eingang, über den unkompliziert Daten
transferiert und externe Geräte ange-
schlossen werden könnten. Ein Ein-
schub für Speicherkarten fehlt ebenfalls
und Programme mit Flash-Unterstüt-
zung können nicht genutzt werden.
Durch diese Einschränkungen ist es
schwierig und aufwändig, Standardlö-
sungen anderer Hersteller zu nutzen.
Es werden jedoch zunehmend kreative
Lösungen für das iPad entwickelt, die
diese Restriktionen relativieren.

Umfeldsteuerung [A9]: Für Men-
schen mit Behinderung ist die selbstbe-
stimmte und unabhängige Einflussnah-
me auf ihre Umwelt von zentraler Be-
deutung. Dazu gehört z. B., ohne Hilfe
einen Fernseher, Lichtschalter und Tür-
öffner bedienen oder in Notfällen je-
manden informieren zu können. Die
Möglichkeiten zur Umfeldsteuerung,
die das iPad bietet, sind weitreichender
als bei anderen Geräten. Es gibt einfa-
che softwarebasierte Lösungen,
wie z. B. ein Notfall-Button, über
den ein Alarm mit Ortungsfunktion
ausgelöst wird oder Bezugspersonen
per SMS informiert werden. Ebenso

gibt es einfache Hardwarelösungen, wie
auf das iPad aufsteckbare Fernbedie-
nungen für Hifi, Video oder Fernsehen
oder ansteuerbare elektrische Verbrau-
cher bis hin zu komplexen Hardware-
lösungen, über die das gesamte Haus 
(z.B. Heizung, Licht, Türe, Fernseher,
Telefon, Alarm usw.) gesteuert werden
kann. Da es sich
hierbei um Stan-
dardlösungen handelt, die drahtlos
über Wireless LAN (WLAN) realisiert
werden, ist die Umsetzung lediglich
eine Kostenfrage. Über Bluetooth und
WLAN können problemlos weitere
Peripheriegeräte, die diese Techno-
logien unterstützen, an das iPad an-
geschlossen und gesteuert werden, wie
z.B. Drucker, Kopfhörer oder externe
Speichermedien.

Datensicherung und Datentransfer
[B4]: Vergleichbar den Restriktionen
bei der Hardware geht Apple auch beim
Datentransfer und bei der Datensiche-

rung eigene Wege. Von anderen Betriebs-
systemen vertraute Methoden wie z. B.
„Drag & Drop“ funktionieren auf dem
iPad nur mit zusätzlichen Tools. Apple
verwendet für alle Operationen die
Software iTunes. Eine Datensicherung
kann darüber automatisiert und jeder-
zeit zurückgespielt werden. Auch die
UK-Apps werden aus dem iTunes-Store
geladen und installiert. iTunes bedarf
mit seinen vielen Optionen einer Einar-
beitungszeit. Eine Stärke liegt darin,
dass Installationen und Aktualisierun-
gen von Daten und Programmen auto-
matisch erfolgen und so gut wie keine
Fehlfunktionen auftreten. Die Geschlos-
senheit des „Applesystems“ hat jedoch
auch einen Vorteil: Viren und andere
schädliche Programme kommen auf
dem iPad nicht vor.

Stabilität, Unempfindlichkeit und
Reinigungsmöglichkeiten [B5]: Das
iPad verfügt über ein unempfindliches
Display und eine stabile Alurückseite,
die für den Alltag ausreichend erschei-
nen. Mit seinen glatten Oberflächen lässt
es sich leicht mit einem Mikrofasertuch
reinigen und ggf. mit einer Folie schüt-
zen. Um die Stabilität zu erhöhen, kann
der Nutzer auf ein riesiges Angebot an
Schutzhüllen und Taschen zurückgreifen.

Eine umfassende Lösung für die UK
wird mit dem „iAdapter“
angeboten. Er besteht
aus einem robusten vollgummierten
Gehäuse, das vor Aufprall schützt. Auf
der Rückseite befindet sich ein Ge-
windeeinsatz, um das Gerät an einer
Halterung zu montieren. Zwei zusätzli-
che Aktivlautsprecher sind eingebaut
sowie ein Schiebedeckel, mit dem der
„Home-Button“ bei Bedarf verschlos-
sen werden kann. Mitgeliefert werden
zudem ein Tragegurt sowie ein Tisch-
ständer. Ein Nachteil des vorgestellten
Schutzzubehörs liegt darin, dass Ab-
deckgitter nicht oder nur eingeschränkt
genutzt werden können.

Eine weiterreichende Systemlösung
wird von der Firma AbleNet vorgestellt:
„Connect“ beinhaltet wie der
iAdapter einen Stereolaut-
sprecher, Schutz gegen Feuchtigkeit
und Aufprall sowie integrierte Lade-
möglichkeiten und ist kompatibel zu

allen drei iPad-Generationen. Neu an
dieser Lösung ist die Schalterintegra-
tion. Connect hat links und rechts
jeweils einen Schalter zur Ansteuerung
integriert. Inwieweit hierbei die Kom-
patibilität zu allen Schaltersystemen
gewährleistet wird, bleibt noch offen.
Da das Connect mit eigenständiger
Firmware betrieben wird, bietet sich
durch die Updatefunktion die Möglich-
keit, zu einem späteren Zeitpunkt neue
Funktionen zu integrieren.

UK-Apps – Software fürs iPad

BOENISCH et al. (2007, 355) betonen,
dass die zufriedenstellende Nutzung
elektronischer UK-Medien sowohl von
der Hardware als auch von der Soft-
ware und den damit verbundenen in-
dividuell festlegbaren Wortschatzop
tionen abhängt. Im Folgenden wird ein
exemplarischer Überblick von UK-Soft-
ware für das iPad gegeben, Kriterien zu
deren Qualitätsprüfung vorgestellt und
eine UK-Software exemplarisch skiz-
ziert.

Neben den fest installierten Pro-
grammen (Applikationen – kurz App),
die in das Betriebssystem „iOS“ einge-
bunden sind, können zusätzlich Pro-
gramme im App-Store (zum Teil kos-
tenlos) erworben werden. Im dritten
Quartal 2012 standen dort 650.000 ver-
schiedene Apps aus unterschiedlichen
Bereichen (z. B. Unterhaltung, Bildung,
Dienstprogramme usw.) zum Download
bereit. Es gibt eine Reihe von Apps, die
zur UK eingesetzt werden können.
Deren Anzahl steigt stetig, daher ist es
sinnvoll, eine Gruppierung des Ange-
bots vorzunehmen, um einen Überblick
zu schaffen. In einem ersten Versuch
orientieren wir uns dabei an der Ein-
teilung von elektronischen Hilfsmitteln
nach BRAUN (vgl. BRAUN & KRIS-
TEN 2005, 20): 

> einfache Kommunikationshilfen,
> Kommunikationshilfen mit statischem

Display,
> komplexe Kommunikationshilfen mit

dynamischem Display und
> schriftbasierte Kommunikationshilfen.

Auf diese Weise wird ein grober Ver-
gleich mit aktuell erhältlichen elektro-
nischen UK-Medien möglich (vgl. Tab. 2).
Dabei ist zu bedenken, dass die Apps
teilweise über mehr Funktionen als die
vergleichbaren UK-Hilfsmittel aus der
gleichen Kategorie verfügen. Dennoch
zeigt die Tabelle die Potenziale der iPad-
Apps auf. Neben den Apps, die speziell
für die UK entwickelt wurden, finden
sich auf dem Markt auch zahlreiche
(Lern-)Spiele, die zur Entwicklung von
Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen

PRAXIS UND MANAGEMENT Teilhabe 1/2013, Jg. 52
Tablet-PC – ein UK-Medium der Zukunft?

Die zufriedenstellende Nutzung hängt sowohl von
der Hardware als auch von der Software und den
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http://www.l5remote.com/
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Tab. 2: UK-Hilfsmittel im Vergleich mit iPad-Apps (die Zusammenstellung orientiert sich teilweise an BRANDT 2011)

UK-Hilfsmittel

UK-Hilfsmittel

Name Symbolsysteme Aufbau, Funktion Sprachausgabe Preis

vorgegeb. eig. synth. nat.

Einfache UK-Hilfen

LITTLE/
BIGMack

LITTLE/
BIGStep-by-Step

GoTalk One

Express One

4Talk4

Chatbox/DX

iTalk2

Sonstige

Click n’ Talk X Bilder mit Text und Audioaufnahmen 
kombinierbar

X
Engl.

2,69

iTakeTurns 2 Smarty 
Symbole

nur 2 Aussagen: Your turn/ 
My turn

X
Engl.

1,79

Pictello X Bilder mit Text kombinierbar; 
vom iPad vorgelesen

X 16,99

Scene & Heard X X Szenenbilder oder Fotos mit 
Audioaufnahmen/Videos kombinierbar

X 44,99

TapSpeak But-
ton (Plus)

4500 PCS X Funktion wie BigMacks; 
Tastenfeld individualisierbar

X 44,99

TapSpeak 
Sequence

PCS X Funktion wie Step-by-Step X 26,99

That`s how I 
Feel

Smarty 
Symbole 

Vokabular in drei Reihen; scrollen 
notwendig; 39 Gefühle darstellbar

X
Engl.

2,69

Einfache UK-Hilfen

LITTLE/
BIGMack

LITTLE/
BIGStep-by-Step

GoTalk One

Express One

4Talk4

Chatbox/DX

iTalk2

Sonstige

AAC Speech 
Buddy

> 2000 
Mulberry
Symbole

X Tafeln mit externer 
kostenloser Software zu 
erstellen; Nachrichtenfenster 

X 35,99

Alexicom AAC ClipArts X Tafeln über das Alexicom 
Portal erstellen; 8 Beispiele; 
Nachrichtenfenster 

X -

OneVoice ClipArts X Kategorien können erstellt werden; 
Kernvokabular begrenzt vorhanden; 
Nachrichtenfenster

X 179,99

PicBoard/
Talkboard

X Individuelle Tafeln mit 1 bis 20 
Symbolen, mit Audioaufnahmen 
(Talkboard) kombinierbar 

X
Engl.

6,99/ 
14,99

Pics Aloud Fotos, 
ClipArts

X ahmt PECS nach; Bilder zu einem 
Ablauf kombinierbar

X 4,49

Talking Cards > 450 selbst-
erst. Sym.

X Kategorien mit 2, 6 oder 12 
Symbolen auf einer Oberfl äche

X 25,99

TapSpeak
Choice

PCS X Oberfl äche mit einzelnen oder mehreren 
Symbolen; Bibliothek anlegbar

X X 39,90

Komplexe UK-Hilfen 
mit dynamischem 
Display

DynaVox V/
Vmx/M3/ 
M3max/
Maestro

LightTalker

MiniTalker

SmallTalker

XL-Talker, 
EcoTalker 

Tobi C8/C12/C15

Sonstige

Easy Speak HD
AAC

> 800 Bilder X verschiedene Ebenen; Beispielseiten 
und Kernvokabular bearbeitbar; 
Nachrichtenfenster

X
Engl.

44,99

MetaTalk DE >2300 Meta-
com Sym.

X vorprogrammierte Tafeln; Kernvokabular; 
Nachrichtenfenster 

X X 159,99

Proloquo2Go SymbolStix
7000
Begriffe

X Kernvokabular in Kategorien organisiert; 
jedes Tastenfeld individuell bearbeitbar; 
Nachrichtenfenster; Wortvorhersage 

X
Engl.

169,99

TouchChat HD-
AAC

SymbolStix X individuell einstellbar; Nachrichtenfenster, 
Wortvorhersage; Multitouch-Gesten möglich

X
Engl.

129,99

Sono Flex DE SymbolStix X Kern- und Randvokabular organisiert 
nach dem Fitzgerald-Schlüssel; über 50 
vorgefertigte Themenseiten; Nachrichten-
fenster; Verlaufsliste

X X 159,99

Get Talking – 
Text To Speech 
(AAC)

Bildschirmtastatur des iPads; alphabetische Wortbibliothek mit nach 
Kategorien geordneten Phrasen(anfängen) (erweiterbar); Verlaufsliste; 
3 Layouts wählbar

X 189,99

Predictable Wortvorhersage, Phrasen in verschiedenen Kategorien speicher- 
und bearbeitbar; Verlaufsliste vorhanden

X 139,99

Speakit! Bildschirmtastatur des iPad; Phrasen speicherbar; Audioaufnahmen; Schrift-
größe veränderbar; Wörter werden beim Vorlesen hervorgehoben

X 119,99

Verbally Kernvokabular sorgt für gute Wortvorhersage; vorprogrammierte Phrasen 
bearbeitbar und erweiterbar; jedes Wort einzeln oder erst ganze Sätze 
sprechen lassen; Verlaufsliste

X
Engl.

-
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und somit zur Anbahnung von Kom-
munikation genutzt werden können.
App-Sammlungen:

Anhand dieser Tabelle wird ein gro-
ßer Vorteil des iPads als UK-Medium
deutlich: Auf einem Gerät können meh-
rere Apps mit unterschiedlicher Kom-
plexität, Vokabelumfang und -organisa-
tion installiert und genutzt werden. Ver-
schiedene Kommunikationsmöglichkei-
ten können auf diese Weise durch ein
Gerät bedient werden, häufige Geräte-
wechsel erübrigen sich dadurch.

Kriterien für UK-Software

Grundsätzlich sollten Benutzeroberflä-
chen in verschiedenen Situationen und
mit unterschiedlichen Personen ein-
setzbar sein. Zudem sollte das Vokabu-
lar schnell ausgewählt und angesteuert
werden können, um die Gesprächssi-
tuation nicht durch zu große Zeitver-
zögerungen zu belasten. Bei einge-
schränktem Sehvermögen sollten am
Gerät der Kontrast und/oder die Hel-
ligkeit anzupassen sein. Auf Seiten der
Software wären optische Hervorhebun-
gen, z. B. Rahmen oder laufende Licht-
punkte sinnvoll. Liegen Einschränkun-
gen des Hörvermögens vor, sollten die
akustischen Signale verstärkt werden
können (leistungsstarke interne Laut-
sprecher, externe Aktivboxen, Kopf-
hörer). Entsprechend den kognitiven
Fähigkeiten der Nutzer(innen) sollen
Zeichensysteme mit unterschiedlichem
Abstraktionsgrad eingesetzt werden
können (vgl. BOENISCH & SACHSE
2007, 129 ff.). 

Vokabular (Umfang, Zeichensyste-
me und flexible Aktualisierung sowie
Erweiterbarkeit) [C1]: Bei der Aus-
wahl des Vokabulars ist ein nutzerbe-
zogener Wortschatz anzustreben, der
sowohl Kernvokabular (Wortarten wie
Verben, Artikel, Präpositionen, Perso-
nalpronomen, Adjektive und Adver-
bien) als auch Randvokabular (Sub-
stantive oder eindeutig darstellbare
Verben sowie Floskeln und Schimpf-
wörter) enthält.

Als Zeichensysteme können in
unterschiedlicher Komplexität je nach
„Lesefähigkeit“ der Nutzer(innen) so-
wohl realbezogene Fotos, transparente
Bilder, Symbole und Schriftzeichen, je-
weils einzeln oder in Kombination mit-
einander, verwendet werden. Die größte
Flexibilität in der Gestaltung des Wort-
schatzes erreichen UK-Hilfen, die auf
Schrift basieren. Dabei ist jedoch das

Buchstabieren von Wörtern oftmals
langwierig. Daher bieten UK-Medien
auch Buchstaben-, Wort- und Satzkon-
struktionen an (vgl. VON TETZCHNER
& MARTINSEN 2000, 36). Die UK-
Hilfen sollten in der Auswahl von Zei-
chensystemen variabel sowie in der
Ausgestaltung und Erweiterbarkeit der
Zeichen modifizierbar sein, damit die
Nutzer(innen) wählen und bei zuneh-
menden Fähigkeiten darauf reagieren
können.

Gestaltung der Oberfläche und
Vokabelorganisation [C2]: Nutzer(in-
nen) verfügen ggf. über unterschiedliche
Aktionsradien, in denen sie eine Ober-
fläche überblicken und ansteuern kön-
nen. Dabei sind oftmals auch die An-
zahl der Felder, die Feldgröße sowie der
Abstand zwischen den einzelnen Fel-
dern bedeutsam. Häufig ist bei der Auf-
teilung der Oberfläche eine optische
Unterscheidung zwischen den Aus-
wahlfeldern und dem Mitteilungsfeld
sinnvoll.

Um mittels der UK-Hilfe zügig in
Interaktion treten zu können, ist die
Anordnung des Vokabulars genau zu
bedenken und dem typischen Satzbau
entsprechend zu organisieren (vgl.
BOENISCH et al. 2007, 368). Ziel ist
es, die Kombination von Kern- und
Randvokabular so einfach wie möglich
zu gestalten, um einen automatisierten
Zugriff zu eröffnen. In der Organisation
des Vokabulars können drei Varianten
unterschieden werden: die hierarchi-
sche Baumstruktur, die querverlinkte
Netzstruktur und die Kodierung (Spei-
cherung von Symbolkombinationen)
(vgl. BÜNK et al. 2003, 262 f.).

Selektion [C3]: Bei der Einstellung
des Displays sollten die Optionen zur
Ansteuerung der einzelnen Zellen, die
speziell durch die Software unterstützt
wird, in den Blick genommen werden.
Dabei können diese Aspekte mit den
Hardware-Einstellungen des iPads kor-
respondieren. Folgende Funktionen sind
z. B. dabei relevant: notwendige Druck-
intensität und Verweildauer sowie
akustisches oder visuelles Feedback bei
der Auswahl eines Feldes.

Linguistische Aspekte [C4]: Im
Rahmen der Softwarenutzung sollte
eine grammatikalisch korrekte Sprache
ermöglicht werden. Daher sind Hilfen
für den Aufbau von Satzstrukturen
sinnvoll: z. B. die Farbkodierung nach
dem Fitzgerald-Schlüssel (die Anord-
nung der Zeichen wird an der Struktur
eines Aussagesatzes – Subjekt, Prädi-
kat, Objekt – organisiert; dabei werden
die einzelnen Satzteile oder Wortarten
farbig kodiert) und die Beugung der

entsprechenden Wortarten (Flexion der
Verben, Nomendeklination, Tempus
und Modus usw.). Dabei gilt es auch zu
beachten, wie umfangreich die Speicher-
vorgänge sind, um ein morphologisch
korrektes Sprechen zu ermöglichen.

TapSpeak – ein App-Beispiel

Um aufzuzeigen, dass das iPad die
unterschiedlichen Komplexitätsstufen
elektronischer Hilfsmittel repräsentiert,
wird exemplarisch die App-Serie „Tap-
Speak“ in seinen drei Varianten anhand
der beschriebenen Kriterien vorgestellt:

> TapSpeak Button (Plus),
vergleichbar mit dem
BIGMack, 

> TapSpeak Sequence, ver-
gleichbar mit dem Little
oder BIGStep-by-Step und 

> TapSpeak Choice, ver-
gleichbar mit dem GoTalk. 

Das Programm wurde von Ted CON-
LEY im Jahre 2009 entwickelt und ist
nach Aussagen des Autors eine Soft-
ware für Menschen mit Autismus und
mehrfachen Behinderungen (vgl. CON-
LEY 2011).

TapSpeak Button (Plus) basiert auf
der Idee eines mechanischen Schalters,
auf den Nachrichten unbegrenzt in
Anzahl und Länge gesprochen und
abgespielt werden können. Die Tasten-
farbe sowie das Feedback beim Drü-
cken können variiert werden. Gespei-
chertes kann im Nachhinein bearbeitet
werden. Ebenso kann die Taste mit
Fotos oder Symbolen belegt werden. In
der Plus-Version ist auch eine Symbol-
sammlung enthalten. Vergleichbar ist
diese Software mit dem BIGMack. Vor-
teile zeigen sich in der Flexibilität und
der Erweiterbarkeit. Es kann eine Viel-
zahl von Mitteilungen vorbereitet und
archiviert und dann je nach Gesprächs-
situation zur Ansteuerung freigegeben
werden. Ein ständiges Neubesprechen
wie beim BIGMack ist hierbei nicht
notwendig. Die App kann in der hori-
zontalen und der vertikalen iPad-Posi-
tion verwendet werden, allerdings wird
bei der horizontalen Position der Ein-
stellungsmodus angezeigt, was zwar für
die Einstellungen notwendig, für die
Nutzung jedoch hinderlich ist. Für
Menschen mit Einschränkungen in der
Bewegungskoordination sollte das iPad
bei dieser App in der vertikalen Positi-
on ggf. fixiert werden.

TapSpeak Sequence bietet das Er-
stellen beliebig langer Sequenzen, die
dann in einer festgelegten Reihenfolge
abgespielt werden. Nach dem Auslösen
jeder Teilsequenz ändert sich die visuelle
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Oberfläche, die individuell mit Formen,
Farben, Fotos und Symbolen belegt
werden kann. Es ist möglich, mehrere
Sequenzen aufzunehmen und zwischen
diesen auszuwählen, die Kapazität
eines LITTLE oder BIGStep-by-Step
wird deutlich überschritten.

TapSpeak Choice ist in seinen Funk-
tionen mit der GOTalk-Serie vergleich-
bar.

Vokabular/Zeichensysteme [C1]:
Das Programm kann auf die Symbol-
bibliothek von DynaVox/Mayer-
Johnson mit PCS 4500-Symbolen
zugreifen. Vorteilhaft zeigt sich das Ein-
fügen von Fotos, die direkt über die
integrierte Kamera aufgenommen und
im Archiv verwaltet werden können.
Am Display können wahlweise nur die
Symbole oder auch deren Benennung
angezeigt werden. Das Programm kann
in 20 Sprachen genutzt werden und
verfügt über 43 verschiedene Stimmen.
Zudem kann eine Aufnahme einer
externen Stimme erfolgen und es kön-
nen jeweils die Sprechgeschwindigkeit
und Lautstärke verändert werden.

Gestaltung der Oberfläche und
Vokabelorganisation [C2]: Bei Tap-
SpeakChoice handelt es sich um eine
statische Oberfläche mit bis zu 18 ver-
schiedenen Rastern zur Auswahl. Die
Software kann z. B. von einem 4er-Ras-
ter zum 56er-Raster „mitwachsen“. Die
Anschaffung eines neuen Geräts bei 
der Erweiterung der Felderzahl, wie
dies z. B. beim GOTalk der Fall ist, ist
nicht mehr nötig. Mittels „Drag &
Drop“ können Zeichen aus der Biblio-
thek ausgewählt und in die individuelle
Nutzeroberfläche eingefügt werden.
Über ein Ordnersystem können die
erstellten Oberflächen, aber auch Sym-
bolsammlungen sortiert werden. Die
Grundaufteilung der Oberfläche ist
variabel. Es besteht die Möglichkeit,
das gesamte Display zur Anzeige der
Kommunikationsfelder zu nutzen (links)
oder ein Mitteilungsfeld in der obersten
Zeile einzurichten (rechts). 

Selektionsformen [C3]: Bei der App
stehen verschiedene Scan-Möglichkei-
ten zur Verfügung. Das Programm kann
direkt über die iPad-Oberfläche ange-
steuert werden oder ein Scanning se-
quenziell oder von Zeilen/Spalten er-
folgen. Bei direkter Ansteuerung des
Touchpads kann eingestellt werden, mit
welcher Druckstärke reagiert werden

soll. Auch die Verweildauer auf dem
jeweiligen Feld ist veränderbar. Für das
Scanning muss ein Peripheriegerät über
Bluetooth verbunden werden. Im Rah-
men dieser Software kann die oben
beschriebene Switchbox genutzt wer-
den. Dabei können ein oder zwei Taster
zum Einsatz kommen. Für die individu-
elle Anpassung des Scannings können
ein akustisches Feedback, die Ge-
schwindigkeit und eine Zeitüberschrei-
tung je nach Bedarf eingestellt werden. 

Fazit: iPad für alle?

Die kriteriengeleitete Analyse hat so-
wohl im Hardware- und Softwarebe-
reich als auch im Handling Stärken und
Schwächen des iPads als UK-Hilfe zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
herausgestellt. Innerhalb des Geräts
werden zahlreiche Funktionen mitei-
nander verknüpft und es zeichnet sich
zudem durch individuelle Anpassbar-
keit aus. Auch der Touchscreen übt
durch seine intuitiven Bedienungsmög-
lichkeiten auf Kinder und Jugendliche
einen hohen Aufforderungscharakter
aus, wie KRSTOSKI (2012) in einer Er-

probung mit Schüler(inne)n im Förder-
schwerpunkt Körperliche und Motori-
sche Entwicklung zeigte (vgl. ebd., 37).

Akzeptanz und Teilhabe [D1]: Die
Akzeptanz von Tablet-PCs in der
Öffentlichkeit ist weitaus höher als bei
speziellen UK-Hilfsmitteln. Eine Befra-
gung von Talker-Nutzer(inne)n zeigt,
dass diese ihren Talker nicht gerne in
der Öffentlichkeit nutzen bzw. bei der
Nutzung von fremden Menschen beob-
achtet werden (vgl. FLÜHRENBROCK
& TUSCHEN 2010). Darüber hinaus
werden Größe und Gewicht als störend
empfunden. Bezüglich dieser Aspekte
könnten Tablet-PCs positiver bewertet
werden. Angehörige, aber auch Profes-
sionelle nutzen diese Geräte oftmals
selbst, sodass ein Handling im Kontext
der UK einfacher wird und somit auch
die Wahrscheinlichkeit der Nutzung
steigt. Einem Tablet-PC kommt in der
Gesellschaft – gerade auch bei Kindern
und Jugendlichen – ein „Coolnessfak-
tor“ zu (vgl. KITZINGER 2012). Dieser
und die Möglichkeiten, das Gerät auch
für die individuelle Unterhaltung (z.B.
Musik, Video, Fotos) zu verwenden,
motivieren zusätzlich.

Variable Nutzung verschiedener
Formate [D2]: Das iPad erreicht über-

wiegend die Leistungen bisheriger UK-
Hilfsmittel. Viele UK-Apps sind auch
auf dem iPhone oder iPod mit kleineren
Displaygrößen nutzbar. Sicherlich ist
Bedarf in der Entwicklung von spezifi-
schen Ansteuerungsmöglichkeiten gege-
ben, eine umfassende fachliche Ausei-
nandersetzung zum Einsatz dieses neu-
en UK-Angebots ist notwendig (z. B. 
ist der Markt der Peripheriegeräte un-
übersichtlich, daher ist vor der An-
schaffung eine aufwändige Recherche
unabdingbar).

Kosten-Nutzen-Relation [D3]: Ein
Argument für das iPad ist die Kosten-
Nutzen-Relation, wenn man die Ver-
wendungsmöglichkeiten und die Kos-
ten mit denen herkömmlicher UK-Ge-
räte vergleicht. Das iPad der dritten
Generation ist je nach Modell und
gewünschter Speicherkapazität im Han-
del für aktuell ca. 480 bis 680 Euro
erhältlich. Während ein UK-Nutzer bis-
her im Laufe seiner Kommunikations-
entwicklung mehrere Geräte getestet
und ggf. verwendet hat, ist es durch das
iPad möglich, ein Gerät anzuschaffen
und dieses in der Komplexität der UK-
Möglichkeiten mitwachsen zu lassen.
Der Wechsel – z. B. zwischen verschie-
denen GoTalk-Geräten – würde sich im
Vergleich nur auf den Austausch der
Software beziehen. Für die Hilfsmittel-
anpassung stellt dies eine besondere
Entlastung dar. Die Finanzierung der
erforderlichen Software wird i. d. R. von
den Krankenkassen übernommen. Als
„allgemeiner Gebrauchsgegenstand des
täglichen Lebens“ trifft dies allerdings
nicht für den Tablet-PC zu. Es gibt aber
erste Berichte, dass eine Kostenüber-
nahme durch die Krankenkasse dann
erfolgen kann, wenn durch entspre-
chende Einstellungen am Gerät, beim
iPad z. B. über den geführten Zugriff
über „Guided Access“, sichergestellt
wird, dass der Tablet-PC ausschließlich
zur Unterstützung der Kom-
munikation genutzt wird. 

Beratung [D4]: Das iPad stößt bei
Eltern von Kindern mit Sprachproble-
men auf großes Interesse (vgl. KITZIN-
GER 2012). Kreative Fachleute und
Eltern entwickeln für unterschiedlichste
Ausgangslagen individuelle, aber auch
übertragbare marktreife Lösungen, da
die Selbstprogrammierung von Apps
für erfahrene Personen „kein Hexen-
werk“ mehr ist. Dabei ist nicht immer
eine Qualitätskontrolle gesichert, Zu-
behör ist oft nur aufwändig im Ausland
zu erhalten. Im Gegensatz zur Versor-
gung mit klassischen UK-Medien, die
meist „aus einer Hand“ geschieht, hat
sich in Deutschland noch kein Markt
entwickelt, der dies auch für Tablet-PCs
wie das iPad realisiert. 
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Durch die leichte und private Er-
reichbarkeit der Apps ergibt sich jedoch
verstärkt Handlungsbedarf im Bereich
der Fortbildung und der Beratung von
Professionellen sowie dem familiären
Umfeld. Die engmaschige UK-Hilfsmit-
telversorgung und technische Beratung
durch die entsprechenden Firmen, die
z. B. Hotlines und bei längeren Repara-
turen die Zurverfügungstellung von Er-
satzgeräten umfasst, ist für das iPad
noch nicht sichergestellt. Dennoch ist
eine niederschwellig erreichbare und
konkret UK-bezogene technische Bera-
tung notwendig. Die Diskussion um
fundierte Kriterien zur Auswahl von
Software und Ansteuerungsmöglichkei-
ten muss nach wie vor erfolgen, damit
auf dem boomenden Markt reflektierte
Entscheidungen zur Auswahl getroffen
werden können.

Forschung zum Geräteeinsatz [D5]:
Die rasanten technischen Entwicklun-
gen sowie die Einsatzmöglichkeiten gilt
es systematisch zu beobachten und
deren Nutzen zu erforschen. Eine Stu-
die der Auburn University in Alabama
zeigt, dass Kinder mit geistiger Behin-
derung, die bereits zur Kommunikation
Bildkarten einsetzen, die Nutzung des
iPads schnell erlernen und deutlich 
bevorzugen (vgl. FLORES et al. 2012,
75 ff.). Bei einer Studie in Neuseeland
wurde ein systematisches Training für
Menschen mit geistiger Behinderung
entwickelt, um die Nutzung des iPods
einzuführen. Ziel war es, dass die drei
Probanden lernten, ihre Vorlieben z. B.
für Lebensmittel mittels des Geräts 
zum Ausdruck zu bringen. Nach zeitli-
chen Abständen wurde die Kompetenz
im Umgang mit dem Gerät getestet.
Während zwei der Probanden ihre Aus-
drucksformen dadurch erweitern konn-
ten, nahm die dritte Person das Gerät
nicht an (vgl. VAN DER MEER et al.
2012). Weitere Studien:

Ein anderer Ansatz, den wir seit ei-
nem Jahr verfolgen, besteht darin, im
Rahmen einer Einzelfallstudie die För-
derung der Handlungskompetenz eines
jungen Erwachsenen mit einer schwe-
ren geistigen Behinderung mittels des
iPads zu dokumentieren und zu reflek-
tieren (vgl. METZLER 2012). Der Ver-
lauf der Förderung mit der App Tap-
Speak zeigt, dass durch den Umgang
mit dem iPad Handlungsfähigkeit
altersadäquat, flexibel und interessen-
orientiert gefördert werden kann. Meh-
rere Apps konnten der Person angebo-
ten werden, das Gerät und dessen
Ansteuerung blieb jedoch immer gleich,

was sich als Vorteil erwies. Unproblema-
tisch konnte die Person Fotos erstellen
oder Geräusche aufnehmen und in 
die Apps einpflegen. Der Vorteil des
Touchscreens liegt darin, dass das 
Zentrum der Aufmerksamkeit (Bild-
schirm) und die Hand sich an ein und
derselben Stelle befinden (reine Auge-
Hand-Koordination). Als Nachteil des
Touchscreens hat sich in diesem Fall
herausgestellt, dass keine taktile Rück-
meldung über das Auslösen von Fel-
dern und Funktionen erfolgt (vgl. ebd.).

Tablet-PCs sind eine Bereicherung
für die UK – jedoch keine Wundergeräte,
die für alle Nutzer(innen) die optimale
Lösung darstellen. Es wird weiterhin
spezielle UK-Mittel geben, deren Funk-
tionen und spezifischen Anpassungen
nicht auf Tablet-PCs umgesetzt werden
können. Gleichzeitig deutet aber die
aktuelle technische Entwicklung die
erheblichen Potenziale dieser Geräte
an, die viele klassische UK-Hilfsmittel
überflüssig machen könnten. Die große
Verbreitung der Tablet-PCs wird keine
Umkehr der Entwicklung zulassen. 

LITERATUR

BOENISCH, Jens; SACHSE, Stefanie
(2007): Diagnostik und Beratung in der
Unterstützten Kommunikation. Karlsruhe:
Von Loeper Literaturverlag.
BRANDT, Gerald (2011): Neue Medien in
der Unterstützten Kommunikation:
Bestandsaufnahme von Software und den
Einsatzmöglichkeiten für Tablet-PC auf
dem internationalen Markt. Unveröffentl.
Wissenschaftliche Hausarbeit, Heidelberg.
BRAUN, Ursula; KRISTEN, Ursi (2005):
Elektronische Kommunikationshilfen. In:
Braun, Ursula (Hg.): Unterstützte Kommu-
nikation. Düsseldorf: Selbstbestimmtes
Leben, 20–23.
BÜNK, Christof; SESTERHENN, Carolin;
LIESEN, Iris (2003): Elektronische Kom-
munikationshilfen mit dynamischem Dis-
play im Vergleich. In: ISSAC (Hg.): Hand-
buch der Unterstützten Kommunikation.
Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag,
04.005.001- 04.023.001.
CONLEY, Ted (2011): TapSpeak LLC.
http://conleysolutions.com/wordpress
(abgerufen am 02.09.2012).
FLORES, Margaret et al. (2012): 
A Comparison of Communication Using
the Apple iPad and a picture-Based-System.
In: ISAAC: Augmentative and Alternative
Communication 28 (2), 74–84.
FLÜHRENBROCK, Anke; TUSCHEN, Birte
(2010): Ist Talken cool? Erfahrungen einer
Talkergruppe. In: ISAAC: Handbuch der
Unterstützten Kommunikation. 4. Aufl.
Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag,
04.028.001-04.033.001.

HOFFMANN-SCHÖNEICH, Brigitte
(2003): Elektronische Kommunikations-
hilfen in der Praxis. In: ISAAC (Hg.): Hand-
buch der Unterstützten Kommunikation.
Karlsruhe: Von Loeper Literaturverlag,
04.024.001 – 04.027.001.
KITZINGER, Annette (2012): Das iPad!
Entwicklungs- und Kommunikationsför-
derung mit Coolnessfaktor.
http://www.metacom-
symbole.de/iPad_files/iPad_Schon_
gehoert.pdf (abgerufen am 01.10.2012).
KRSTOSKI, Igor (2012): Touchscreen 
und UK. In: Unterstützte Kommunikation
(2), 34–37.
METZLER, Anna (2012): Lernen die 
Dinge zu gebrauchen. Eine Einzelfallstudie
zur Förderung der Handlungskompetenz
eines Menschen mit schwerer und mehr-
facher Behinderung am Beispiel der Nut-
zung eines Tablet-PCs. Unveröffentl. Wis-
senschaftliche Hausarbeit, Heidelberg.
SPIEKERMANN, Arvid (2003): Grund-
sätzliches und Spezielles über elektronische
Kommunikationshilfen. In: ISAAC (Hg.):
Handbuch der Unterstützten Kommuni-
kation. Karlsruhe: Von Loeper Literatur-
verlag, 04.003.001 – 04.004.001.
TETZCHNER, Stephen von; MARTIN-
SEN, Harald (2000): Einführung in die
Unterstützte Kommunikation. Heidelberg:
Edition S.
VAN DER MEER, Lara et al. (2012): Tea-
ching Functional Use of an iPod-based-
speech-generation Device to Individuals
with developmental Disabilities. In: Jour-
nal of Special Education Technology 26
(3), 1–11.

Die Autor(inn)en:

Prof. Dr. Wolfgang Lamers

Humboldt-Universität zu Berlin

lamers@hu-berlin.de

Prof. Dr. Karin Terfloth 

Pädagogische Hochschule Heidelberg

terfloth@ph-heidelberg.de

@

@

i

PRAXIS UND MANAGEMENT Teilhabe 1/2013, Jg. 52
Tablet-PC – ein UK-Medium der Zukunft?

TTTT T T

TTT

42

http://individual.utoronto.ca/rmcewen/research.html
http://prezi.com/ud_gxtpkcz7w/rogers-tablife/
http://vimeo.com/17560061
http://www.youtube.com/watch?v=oFOknupazK0
http://www.education.auburn.edu/news/2010/may/ipad.html
http://www.nationaltechcenter.org/Uploads/2011/04/Report.pdf
http://download.assistiveware.com/assistiveware/files/Taking%20the%20Pulse%20of%20AAC%20on%20iOS%20White%20Paper.pdf
https://www.isaac-online.org/english/news/
http://www.childrenshospital.org/clinicalservices/Site2016/mainpageS2016P19.html
http://aac-rerc.psu.edu/index.php/pages/show/id/46
http://www.janefarrall.com/blog/2012/08/02/whats-appropriate-aac-apps-for-iphones-ipads-and-other-devices/
http://www.metacom-symbole.de/iPad_files/iPad_Schon_gehoert.pdf


43

INFOTHEKTeilhabe 1/2013, Jg. 52

INFOTHEK

Der Bundes-Tag leicht gemacht 

Der Deutsche Bundestag stellt jetzt
auf seiner Internetseite Informa-

tionen in Leichter Sprache bereit. Das
Angebot richtet sich an Internetnutzer
mit Lese- oder Lernschwierigkeiten
und an Menschen, die gerade Deutsch
lernen.

Erklärt werden die Aufgaben des
Parlaments und seiner Abgeordneten,
die Lage und Namen der Gebäude,
Besuchsmöglichkeiten und Wege der
Kontaktaufnahme. Die Texte sind mit
farbigen Illustrationen versehen. Auf
Fremdwörter wird verzichtet, Satzbau
und Wortwahl sind vereinfacht, die
Schrift ist deutlich größer. So können
die Inhalte besser gelesen und verarbei-
tet werden.

Zudem hat der Bundestag die Bro-
schüre „Der Bundes-Tag leicht ge-
macht“ in Leichter Sprache verfasst.
Auf 22 Seiten wird erklärt, was ein
Abgeordneter ist, welche Aufgaben der
Bundestag hat und wie der Bundestag
gewählt wird.

Weitere Informationen:

Das Internetangebot in Leichter Sprache
findet man unter 

www.bundestag.de 
(im oberen schwarzen Rahmen)

Die Broschüre „Der Bundes-Tag leicht
gemacht“ kann heruntergeladen werden
unter 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/
40411000.pdf
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Leidmedien – Über Menschen mit
Behinderungen berichten 

Auf „Leidmedien.de“ werden Verall-
gemeinerungen und Wort-Unge-

heuer, die immer wieder in den Medien
über behinderte Menschen auftauchen,
an den Pranger gestellt. 

Formulierungen wie „an den Roll-
stuhl gefesselt“, „leidet an“ oder „trotz
der Behinderung” lassen negative Bil-
der im Kopf entstehen, die das öffentli-
che Bild behinderter Menschen prägen.
Sie reduzieren behinderte Menschen
auf ihre Defizite und verstärken abwer-
tende Bilder von Hilflosigkeit und Leid.

Die Internetseite von behinderten
und nichtbehinderten Medienschaffen-
den gibt Tipps, wie die Medien es besser
machen und ohne Schubladen-Denken
und Floskeln auskommen können –
eine sprachliche Fundgrube nicht für
Journalisten.

Weitere Informationen:

http://leidmedien.de
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Entwicklung der schulischen Integration –
noch immer wenig Bewegung 

Die aktuellen amtlichen Statistiken
der Kultusministerkonferenz (KMK)

dokumentieren die Verteilung von
Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf auf ver-
schiedene Schulformen.

Bezogen auf Schüler(innen) mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwick-
lung sind die Ergebnisse eher ernüch-
ternd: Die durchschnittliche Integra-
tionsquote in Deutschland steigt bis
2010 nur relativ geringfügig auf 4,1 %.
Die Einbeziehung von Schüler(inne)n
in allgemeine Schulen bleibt somit weit
hinter den Zielvorgaben der UN-Behin-
dertenrechtskonvention zurück. 

Gleichzeitig zeigen sich erhebliche
länderspezifische Unterschiede, die
von Hamburg mit 28,13 % bis Baden-
Württemberg mit 0,25 % reichen (bezo-
gen auf das Jahr 2010). 

Der große länderspezifische Unter-
schied ist ein Beleg für die These, dass
nicht so sehr die individuellen Merk-
male einer Behinderung, sondern ins-
besondere der bildungspolitische Ge-
staltungswille einer Landesregierung
für das erreichte Maß integrativer Be-
schulung von Kindern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf maßgeblich ist.

Weitere Informationen:

http://www.kmk.org/statistik/schule/
statistische-veroeffentlichungen/
sonderpaedagogische-foerderung-
in-schulen.html

Dr. Theo Frühauf
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Tabelle: Quote der Schüler(innen) mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
in allgemeinen Schulen in den Bundesländern 2005 und 2010

 
Quote der Schüler(innen) mit dem Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung in allgemeinen Schulen

2005 2010

BW 0,27 % 0,25 %

BY 1,82 % 2,70 %

BE 9,59 % 13,13 %

BB 2,38 % 4,78 %

HB 0,33 % 0,73 %

HH 28,13 % 29,12 %

HE 2,23 % 2,72 %

MV 0,59 % 0,97 %

NI 4,06 % 4,95 %

NW 2,84 % 3,58 %

RP 5,17 % 7,12 %

SL 3,71 % 4,18 %

SN 0,83 % 3,98 %

ST 1,40 % 0,99 %

SH 2,85 % 7,21 %

TH 1,23 % 4,38 %

BRD 2,81 % 4,07 %

Abschied im Redaktionsbeirat von
Prof. Heinz Mühl und Prof. Gerhard
Neuhäuser 

Wie kann man zwei Mitgliedern des
Redaktionsbeirats auch nur an-

nähernd gerecht werden bei dem Ver-
such, anlässlich ihres Ausscheidens aus
dem Redaktionsbeirat der Fachzeit-
schrift Teilhabe nach über 32-jährigem
Engagement für stete fachliche Quali-
tät, Aktualität und Zukunftsfähigkeit
der Fachzeitschrift „danke“ zu sagen?

Kurz und knapp die Antwort: gar
nicht! Jeder Versuch der Gesamtschau

Prof. Gerhard Neuhäuser

auf das ehrenamtliche Lebenswerk für
die Lebenshilfe von Heinz Mühl und
Gerhard Neuhäuser kann nur peinlich
enden, übersieht man doch all zu 
leicht wichtige fachliche Impulse gera-
de „langgedienter“ Persönlichkeiten. 

Seit der Umstellung der ehemaligen
Vierteljahresschrift Lebenshilfe in die
Fachzeitschrift „Geistige Behinderung“
1980 arbeiten Heinz Mühl und Gerhard
Neuhäuser im Redaktionsbeirat der

Fachzeitschrift mit. Beide sind von An-
fang an dabei, für beide ist der Begriff
„Urgestein“ zutreffend.

Prof. Heinz Mühl hat sich in den lan-
gen Jahren seines Tätig-Seins im Feld
der Geistigbehindertenpädagogik ins-
besondere um die schulische Bildung
verdient gemacht – dies vor allem auch
im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeit für die Lebenshilfe. Prof. Heinz
Mühl hat hier bereits seit Mitte der
1970er Jahre im Pädagogischen Aus-
schuss mitgearbeitet, die meisten Jahre
in der Funktion als stellvertretender
Vorsitzender. Mit der Umstrukturierung
der Fachausschüsse Ende der 1980er
Jahre übernahm er den Vorsitz des
Fachausschusses Kindheit und Jugend. 



Prof. Mühl be-
schränkt sein eh-
renamtliches En-
gagement aber
nicht nur auf die
Lebenshilfe selbst.
So ist er Grün-
dungs- und lange

Zeit Vorstandsmitglied der Deutschen
Interdisziplinären Gesellschaft zur För-
derung der Forschung für Menschen
mit geistiger Behinderung e. V. (DIFGB).
Zudem hat er die Konferenz der Leh-
renden der Geistigbehindertenpädago-
gik an Hochschulen (KLGH) mit ins
Leben gerufen. 

Anders ausge-
richtet ist auf das
Wirken von Prof.
Gerhard Neuhäu-
ser einzugehen.
Seine ehrenamtli-
chen Aktivitäten

für die Lebenshilfe konzentrieren sich
auf die Fort- und Weiterbildung von
Fachkräften insbesondere in medizini-
schen Fragen. Sein Einsatz in der Bil-
dungsarbeit galt vor allem dem Akti-
onsfeld Früher Hilfen.

Unvergessen seine Syndrome-Reihe.
Über 25 Jahre hat Prof. Gerhard Neu-
häuser Heft für Heft unseren Leserin-
nen und Lesern jeweils ein bis dato
eher wenig bekanntes Syndrom fach-
lich (auch für Nicht-Mediziner ver-
ständlich) aufzubereiten. Vom „Wil-
liams-Beuren-Syndrom“ (3/1984) bis
zum „Adams-Oliver-Syndrom“ (4/2009)
zählen wir in 25 Jahren eine fachliche
Aufbereitung von nahezu 90 Syndro-
men in dieser Rubrik. 

Große Aufmerksamkeit wird auch
den überaus zahlreichen Rezensionen
von Prof. Gerhard Neuhäuser entge-
gengebracht, in denen sein interdiszip-

linärer Blick deutlich wurde. Ebenso
wie Prof. Heinz Mühl gehört auch Prof.
Gerhard Neuhäuser zu den Grün-
dungs- und langjährigen Vorstandsmit-
gliedern der DIFGB.

Die Redaktion der Zeitschrift Teilha-
be möchte beiden nunmehr aus dem
Redaktionsbeirat ausscheidenden Wis-
senschaftlern, Herrn Prof. Heinz Mühl
und Herrn Prof. Gerhard Neuhäuser,
zum Abschied ganz einfach und mit
vollem Herzen „danke“ sagen und ihnen
alles Gute für die Zukunft wünschen.
Hiermit verbinden wir gleichzeitig die
Hoffnung auf auch künftig sich erge-
bende Gelegenheiten für eine fachliche
Unterstützung und Kooperation auf der
Plattform Fachzeitschrift Teilhabe.

Dr. Theo Frühauf, Chefredakteur
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Andreas Fröhlich, Norbert Heinen, Theo Klauß, Wolfgang Lamers (Hg.)

Schwere und mehrfache Behinderung –
interdisziplinär
2011. Oberhausen: Athena. 392 Seiten. 29,50 € (Sonderpreis für Lebenshilfe-Mitglieder: 26,50 €). 
ISBN 978-3-89896-338-1

BUCHBESPRECHUNGEN

Die Themenfülle des vorliegenden
Buches ist bemerkenswert. Die

insgesamt 19 Beiträge des von Andreas
Fröhlich, Norbert Heinen, Theo Klauß
und Wolfgang Lamers herausgegebe-
nen Bandes bestechen durch ihre the-
matische Breite und Vielfalt. Sie geben
der fachlichen Auseinandersetzung da-
mit gleichzeitig eine begrüßenswerte
Tiefe. Die Herausgeber haben bei der
Auswahl der unterschiedlichen fachli-
chen Akzente und der jeweiligen Auto-
ren darauf geachtet, die Vielfältigkeit
des Personenkreises Menschen mit
schwerer und mehrfacher Behinderung
zu berücksichtigen und sich der ange-
nommenen Perspektive dieser Men-
schen möglichst weit zu nähern.

Bei der Zusammenstellung der Bei-
träge haben sich die Herausgeber durch
Folgendes leiten lassen: Was bedeutet
es, mit einer schweren und mehrfachen
Behinderung zu leben, und welche
Herausforderungen ergeben sich da-
raus? Neben Beiträgen zu dieser Per-

spektive aus Sicht relevanter Fachge-
biete greifen weitere Beiträge Aspekte
des menschenwürdigen Lebens auf
sowie die Themen Persönlichkeitsent-
wicklung und gesellschaftliche Teilha-
be. Auch hier kommen unterschiedli-
che Professionen zum Zuge.

Theo Klauß greift im ersten Beitrag
den Titel des Buches auf und führt
somit den Leser in die Gesamtthematik
ein. Er setzt sich dezidiert mit der Pro-
blematik der Begrifflichkeit auseinan-
der: schwere und mehrfache Behinde-
rung. Ein wohltuendes Angebot – auch
als Übersicht –, die begriffliche Vielfalt
mit ein wenig Abstand zu betrachten.
Seine Systematisierung hilft der Leserin
und dem Leser, den eigenen Blick zu
schärfen und die Thematik interdiszip-
linär zu sehen; sie ist gleichzeitig eine
Vorbereitung auf die Lektüre der weite-
ren interdisziplinären Betrachtungen.

Einen Ausschnitt geschichtlicher Be-
trachtungen zum Umgang mit schwer

und mehrfach behinderten Menschen
berücksichtigt Philipp Osten, indem er
die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
beleuchtet. Mit dieser Art eines histori-
schen Spiegels, den Osten dem Leser
vorhält, verdeutlicht das Buch auch
Aspekte der lebensgefährlichen Bedro-
hung in dieser Zeit und über diese Zeit
hinaus.

Medizinische Aspekte im Text von
Jeanne Nicklas-Faust, Pflegeaspekte
in einem weiten Verständnis in einem
weiteren Beitrag von Theo Klauß und
vielfältige psychologische Betrachtun-
gen des Personenkreises durch Pia
Bienstein und Klaus Sarimski erwei-
tern den interdisziplinären Ansatz des
Buches. In diesem erweiternden Sinn
ist auch zu sehen, was Peter Fuchs zum
„Fehlen von Sinn und Selbst“ und im
Kontext von sozialen Adressen u. a. mit
soziologischer Justierung vornimmt.
Die Thematik „Bildsamkeit von Men-
schen mit schwerer Behinderung“ greift
Karl-Ernst Ackermann auf, um päda-
gogische Impulse in der Schwerstbe-
hindertenpädagogik zu skizzieren.

Markus Dederich reichert das inter-
disziplinäre Spektrum der Beiträge
durch philosophische Aspekte an, bei
denen er besonders auch den Ansatz
des „Capabilities Approach“ berück-
sichtigt und auf die Bedeutung der
„Ethik vom Anderen her“ verweist.
Theologische Problemstellungen ver-
deutlicht Lars Mohr und leitet einen
„heilpädagogischen Profit“ einer sol-
chen Betrachtung ab.



Die Lebenswirklichkeit von Men-
schen mit schwerer und mehrfacher
Behinderung analysiert Monika Seifert,
indem sie die Komplexität von schwe-
rer Behinderung aus der „Profession
Eltern-Sein“ betrachtet. Herausforde-
rungen im gesellschaftlichen Kontext
verknüpft sie u. a. mit Aspekten des
Empowerment-Ansatzes, den sie schwer-
punktmäßig auf das Thema inklusive
Wohnkonzepte bezieht.

Als Vertreter der „Kooperativen Pä-
dagogik“ zeigt Wolfgang Praschak in
seinem Beitrag auf die Relevanz von
Wahrnehmung und Wahrnehmungsför-
derung. Andreas Fröhlich verdeutlicht
den Stellenwert der Aktivitäten des täg-
lichen Lebens für schwerstbehinderte
Menschen im Zusammenhang mit der
„Partizipation am kulturellen Erbe“.
Besondere Aspekte wie „Schmerz“ im
Beitrag von Michel Belot, „Bewegung
und Mobilität“ im Text von Melanie
Behrens und Klaus Fischer sowie „In-
teraktion und Kommunikation“ im Bei-
trag von Birgit Hennig reichern das
Themenspektrum des vorliegenden Bu-
ches weiter an.

Schließlich liefert die Auseinander-
setzung von Saskia Schuppener mit

„Kreativität und Spiel im Leben von
Menschen mit intensiven Behinde-
rungserfahrungen“ wichtige Hinweise
zur Weltaneignung und Teilhabe dieser
Menschen. Den Autoren und Mithe-
rausgebern Wolfgang Lamers und Nor-
bert Heinen ist es zu verdanken, dass
eine kurzgefasste Darstellung der The-
matik „Bildungsinhalte“ und deren Re-
zeption in ausgewählten relevanten
Konzepten den Leser(inne)n die Be-
deutung von Bildung für den Personen-
kreis Menschen mit schwerer und
mehrfacher Behinderung veranschau-
licht. Sie verdeutlichen in ihrem Beitrag
aber auch die Problematik von „Exklu-
sion in der Inklusion“ in schulischen
Bildungszusammenhängen.

Den Bezug zur Arbeitswelt des
fokussierten Personenkreises stellen
Thomas Sabo und Karin Terfloth her.
Sie illustrieren anhand des Konzepts
des tätigkeits- und arbeitsbezogenen
Wohlbefindens gleichsam den Zusam-
menhang von Tätigkeit und Arbeit und
Lebensqualität u. a. auf der Basis von
Untersuchungen in sog. Förder- und
Betreuungsbereichen – also in den
institutionellen Angeboten, durch die
Menschen mit schwerer und mehrfa-
cher Behinderung unter dem verlänger-

ten Dach der klassischen Werkstatt für
behinderte Menschen „bedient“ werden.

Den abschließenden Beitrag bringt
Ute Fischer ein, in dem sie gleichsam
als Schlussakkord auf Entwicklungen
und Perspektiven zum Thema „Woh-
nen und Leben in der Gemeinschaft“
hinweist. Ihre Erläuterungen zu Mög-
lichkeiten eines gelingenden gemein-
wesenintegrierten Wohnens verdeutli-
chen somit ermutigend Begegnungs-
möglichkeiten im Sozialraum zwischen
Menschen mit und ohne Behinderung.

Die Herausgeber starten mit dem
390 Seiten umfassenden Buch eine
neue Reihe, mit der sie „Impulse: Schwe-
re und mehrfache Behinderung“ – so
der Reihentitel – liefern wollen. Der
Auftakt dieser Reihe ist ihnen mit dem
vorliegenden Band gelungen. Man darf
gespannt sein, wie sie in weiteren Wer-
ken ebenfalls Impulse und damit Zei-
chen setzen, wie man Menschen mit
besonderen Beeinträchtigungen und
hohem Unterstützungsbedarf aus ihrer
Randständigkeit in allen Lebensberei-
chen herausholen kann.

Werner Schlummer, Köln
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Buchbesprechungen

Martin Kronauer (Hg.)

Inklusion und Weiterbildung
Reflexionen zur gesellschaftlichen Teilhabe 
in der Gegenwart

2010. Bielefeld: Bertelsmann (Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung, hrsg. v. Deutschen 
Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen, DIE). 316 Seiten. 
29,90 €. ISBN 978-3-7639-1964-2

Ein für die Entwicklung der Weiter-
bildung behinderter Menschen zen-

trales Thema ist Inklusion. Auf Initiati-
ve des Deutschen Instituts für Erwach-
senenbildung und im (Zwischen-)
Ergebnis eines Programms zur „Erfor-
schung spezifischer Bedingungen und
Faktoren, die gegenwärtig einer Teilha-
be bestimmter sozialer Gruppierungen
an der Weiterbildung entgegenstehen“
(M. Kil, Vorbemerkungen, S. 7), er-
schien 2010 ein Buch, das – endlich –
den Kontext von Inklusion und Weiter-
bildung wissenschaftlich und mit dem
Anspruch auf Praxisveränderung the-
matisiert.

Die Herangehensweise findet sich
auch in der Struktur des Sammelban-
des wieder: Expert(inn)en der Weiter-

bildung „taten sich mit einem Sozio-
logen zusammen“, der als Experte für
In- und Exklusion gelten darf, bisher 
jedoch ohne expliziten Bezug zur
Erwachsenenbildung gearbeitet hatte
(M. Kronauer, Einleitung, S. 9). Dem-
entsprechend finden wir im Inhaltsver-
zeichnis als erstes ein übergreifendes
und grundlegendes theoretisches Kapi-
tel (M. Kronauer, „Inklusion – Exklu-
sion. Eine historische und begriffliche
Annäherung an die soziale Frage der
Gegenwart“) und daran anschließend
sieben Darstellungen einzelner Autor(in-
n)en zu spezifischen Fragestellungen.

Im Fokus stehen in erster Linie
Langzeitarbeitslose, Menschen mit
Migrationshintergrund und Ältere –
behinderte Menschen oder „geistige

Behinderung“ kommen nicht vor; den
Initiatoren wie den Autor(inn)en stan-
den bei diesem Forschungs- und Buch-
projekt Menschen mit Behinderung
nicht vor dem geistigen Auge. Erst
durch die Aktivitäten der Gesellschaft
Erwachsenenbildung und Behinderung
im Kontext und im Umfeld des XIII.
Deutschen Volkshochschultages 2011
wurde das DIE auf die Thematik der
Inklusion in Bezug auf Menschen mit
Behinderung aufmerksam – und arbei-
tet zurzeit an einer entsprechenden
Publikation.

Dennoch sei das hier besprochene
Buch für alle empfohlen, die sich mit
der Bildung behinderter Menschen
befassen. Insbesondere der Ansatz Kro-
nauers zu Inklusion und Exklusion
verdient aufmerksames Studium. Kro-
nauer nennt das Begriffspaar Inklu-
sion/Exklusion für die Weiterbildung
wichtig und vielversprechend in dop-
pelter Hinsicht: Es setze einen „analyti-
schen Rahmen, der es dem Anspruch
nach erlaubt, durch seinen besonderen
Zugang zu Veränderungen der Gegen-
wartsgesellschaft neue Herausforderun-
gen für die Weiterbildung zu entde-
cken“, und seine normativen Impli-
kationen zwängen dazu, „sich über 
die gesellschaftliche Positionierung von



Weiterbildung Rechenschaft abzule-
gen“ (Einleitung, S. 9).

Die Aktualität des Begriffspaars In-
klusion/Exklusion, das zeigt Kronauer
durch die sozioökonomische Analyse
der bundesdeutschen Geschichte, kann
auf soziale Notwendigkeit zurückge-
führt werden, „weniger auf eine theore-
tische Entdeckung“ (S. 10). Es erhält
„seine besondere Bedeutung aus einer
spezifischen historischen Konstellati-
on, nämlich der sozialen Frage der
Gegenwart“ (Kronauer, 24 f.). Diese
soziale Frage entwickelt sich seit ca.
1980 aus der Umkehrung einer Ent-
wicklung, die nach einer langen Ge-
schichte von sozialen Auseinanderset-
zungen, zwei Weltkriegen und der Welt-
wirtschaftskrise der 1920er Jahre im
Nachkriegs-Westdeutschland bis Mitte
der 1970er Jahre zu einer bis dahin
unbekannten Ausweitung sozialer
Rechte und vor dem Hintergrund relati-
ver Vollbeschäftigung guter materieller
Absicherungen geführt hatte, mithin zu
einem historischen Hoch an Inklusion.
Anmerkung mit Blick auf die Gruppe
behinderter Menschen: Erst zu diesem
Zeitpunkt werden das Normalisie-
rungsprinzip und Integrationsforderun-
gen formuliert, doch von da an ging es
mit der gesamtgesellschaftlichen Inklu-
sion bereits bergab.

Stichworte zur Entwicklung seit den
1980er Jahren: Polarisierung der Ein-
kommen, Wandel zum Investorkapita-
lismus, Entsicherung von Beschäfti-
gungsverhältnissen, Langzeitarbeitslo-
sigkeit, Niedriglohnsektor. Im Bereich
der sozialen Nahbeziehungen schlägt
die „Individualisierung“ öfters in sozia-
le Isolation um, und im Bereich der
sozialen Rechte werden „Regelungen
zur Absicherung von Erwerbsposition,
Lebensstandard und gesellschaftlicher
Stellung schrittweise zurückgenom-
men“ (S. 38). 

So entstand und entsteht auf neue
Weise Exklusion, die „einen gewohn-
heitsmäßigen, normativen oder bereits
formalisierten Anspruch auf Zugehörig-
keit und Teilhabe voraus(setzt) – ohne
dass dieser Anspruch eingelöst würde
(S. 44); es handelt sich um Exklusion in,
nicht aus der Gesellschaft.

Man greift also wesentlich zu kurz,
wollte man für die heilpädagogische
Welt nach einer Phase der Integration
nun schon mal das laufende Jahrzehnt
zu dem der Inklusion ausrufen. Exklu-
sive und inklusive Prozesse finden
gleichzeitig statt, wirtschaftliche, sozia-
le und politische Prozesse durchdrin-
gen einander. Kronauer sieht die drei
zentralen Vermittlungsinstanzen von

Zugehörigkeit und Teilhabe – Erwerbs-
arbeit, soziale Nahbeziehungen und
bürgerrechtlicher Status – als jeweilige
eigenständige, die jedoch aufeinander
verweisen (vgl. S. 48 ff.): Im Anschluss
an Polanyi folgert er, „dass kapitalisti-
sche Marktwirtschaften nur dadurch
und nur solange überleben können, wie
sie gesellschaftlich ‚eingebettet’ und
durch nicht-marktförmige Regeln in
Schranken gehalten werden (…). Ob
und welche Regeln durchgesetzt wer-
den und in wessen Interesse, bleibt
Gegenstand anhaltender Auseinander-
setzungen“ (S. 49). Demnach entschei-
det die Entwicklung und Durchsetzung
gesellschaftlicher Regeln zur Zurück-
drängung von (ausufernden) Marktwir-
kungen mit darüber, ob Inklusionsfor-
derungen hinsichtlich der Gruppe
behinderter Menschen in der Bevölke-
rung auf breite Unterstützung treffen. 

Mit Gewinn unter Aspekten der Wei-
terbildung für Menschen mit Behin-
derung lassen sich auch mehrere der
Beiträge zu Einzelthemen studieren,
insbesondere die von Jens Friebe
(„Exklusion und Inklusion älterer Men-
schen in Weiterbildung und Gesell-
schaft“), Sabina Hussain („Literalität
und Inklusion“) und Monika Tröster
(„Unsichtbares sichtbar machen –
Analphabetismus und Grundbildung in
Deutschland“).

Der abschließende Diskussionsbei-
trag von Jens Friebe, Felicitas von
Küchler und Gerhard Reutter (S. 306 ff.)
sieht die öffentlich verantwortete Er-
wachsenenbildung vor großen Heraus-

forderungen – Selbstverständnis, leiten-
de theoretische Annahmen, Konzepte
und Praxis gehörten auf den Prüfstand.
Die Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen, die Frage der Bildungsfinanzie-
rung, aber auch die Bildungsverantwor-
tung der Individuen beinhalteten „das
Risiko mehrfach exkludierender Wir-
kungen“ (S. 309). Die Autoren fordern
Konsequenzen auf zwei Ebenen: insti-
tutionell die Veränderung der Finanzie-
rungsgrundlagen, die Reduzierung der
Marktorientierung und die Beteiligung
an lokalen Netzwerken, inhaltlich die
Veränderung der Angebotspraxis und
die stärkere Beteiligung der Adressaten.

Inklusion als gesellschaftliches Pro-
jekt greift weit über eine andersartige
Neuorganisation von Formen und In-
halten der Weiterbildung hinaus. Sie
bedarf nachhaltiger gesellschaftlicher
Veränderungen, die wiederum politische
Mehrheiten benötigen. Genau in diesem
Sinn aber lassen sich auch mit Hilfe der
Beiträge dieses Buches Ideen zu In-
halten und Organisationsformen einer
inklusionsfördernden Weiterbildung ent-
wickeln, die gleichsam im Sinn Klaf-
kis epochaltypischer Schlüsselprobleme
Allgemeinbildung, Emanzipation und
Solidarität miteinander verbinden kön-
nen. In diesem Sinn liefert der Band
Gedankenanstöße für eine Erwachse-
nenbildung für alle, die behinderte Men-
schen selbstverständlich mit einschließt,
auch wenn sie direkt in diesem Buch
nicht vorkommen – noch nicht.

Gerhard Heß, Marburg
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| Musenberg, Oliver; Riegert, Judith

Bildung und geistige Behinderung

Bildungstheoretische Refl exionen und aktuelle Fragestellungen

1. Aufl age 2010, 14 x 21 cm, brosch., 328 Seiten, 

ISBN: 978-3-89896-391-6; im Buchhandel 19,50 Euro [D];

34.– sFr.; Bestellnummer LFK 045

Sonderpreis für Lebenshilfe-Mitglieder: 17,50 Euro [D]

»Soviel Bildung war nie!« suggeriert der infl ationäre Gebrauch von Bildung in den Medien und in po-
litischen Debatten. Aber was verstehen wir eigentlich unter Bildung? Die aktuellen gesellschafts- und 
bildungspolitischen Entwicklungen bilden den Hintergrund und das Motiv für eine bildungstheore-
tische Grundlagenrefl exion aus der Perspektive der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Das Buch versammelt Beiträge, in denen der Bildungsbegriff aus unterschiedlichen theoretischen 
Blickwinkeln in Augenschein genommen wird: Inwieweit verändern sich die Konturen des Gegen-
stands bei Betrachtung aus phänomenologischer, konstruktivistischer, systemtheoretischer, kritischer 
oder anerkennungstheoretischer, psychoanalytischer oder kulturhistorischer Perspektive? Und: Geben 
die theoretischen Refl exionen Hinweise zur Bearbeitung aktueller Aufgaben- und Problemstellungen 
der Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung?          Kooperation mit dem ATHENA Verlag Oberhausen.
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Karl-Ernst Ackermann, Reinhard Burtscher, Eduard Jan Ditschek,
Werner Schlummer (Hg.)

Inklusive Erwachsenenbildung
Kooperationen zwischen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und der Behindertenhilfe

2012. Berlin: Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung (Edition „Schräge Reihe“ der GEB,
Bd. 10). 231 Seiten. 12 €. ISBN 978-3-9815043-0-9

Inklusion ist für Sonderpädagogik
und Schule kein neues Thema, für die

Erwachsenenbildung und ihre Bil-
dungseinrichtungen, wie z. B. die Volks-
hochschule, dagegen schon. Theorie
und Praxis außerschulischer Bildung
befinden sich noch nicht auf dem Dis-
kussionsstand zur schulischen Inklusi-
on, die Auseinandersetzung der allge-
meinen Erwachsenenbildung mit dieser
Thematik hat gerade erst begonnen. Für
Menschen mit geistiger Behinderung
findet Erwachsenenbildung zum größ-
ten Teil als „Sonder-Erwachsenenbil-
dung“ in Behinderteneinrichtungen statt,
inklusive Bildungsangebote an Volks-
hochschulen und anderen Bildungsein-
richtungen finden sich vergleichsweise
spärlich. Nicht zuletzt durch die UN-
Behindertenrechtskonvention beginnt
sich dieses Ungleichgewicht zu verän-
dern. In den Volkshochschulen sind
heute die Begriffe „Integration und In-
klusion“ zu Leitwerten geworden (S. 8),
wenngleich sie sich noch weitgehend
auf die Migrationsthematik beziehen
(S. 19).

In diese Lücke stößt der vorliegende
Tagungsband, herausgegeben von der
Gesellschaft „Erwachsenenbildung und
Behinderung“, die sich seit langem für
die Förderung inklusiver Angebote der
Erwachsenenbildung für Menschen mit
(geistiger) Behinderung einsetzt. Er be-
inhaltet die Beiträge der gleichnamigen
Fachtagung, die im Anschluss an den
XIII. Deutschen Volkshochschultag
vom 13. bis 14.05.2011 an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin stattfand.
Nach einer „einstimmenden und ermu-
tigenden Einleitung“ der Herausgeber
folgen unter den drei Rubriken „Theo-
retisches und Grundlegendes“, „Best-
Practice in der Erwachsenenbildung“
und „Herausforderungen im Kontext
inklusiver Erwachsenenbildung“ 20
Beiträge namhafter Autoren aus der
Sonderpädagogik, der allgemeinen Er-
wachsenenbildung und der erwachse-
nenbildnerischen Praxis. In dieser ge-
lungenen Mischung unterschiedlicher
Perspektiven und Herangehensweisen
liegt der Reiz des vorliegenden Sam-
melbandes, denn es kommt nicht häu-

fig vor, dass Vertreter der genannten
Disziplinen und Professionen mitei-
nander ins Gespräch kommen, wie dies
bei der dokumentierten Fachtagung der
Fall war. 

Zwar handelt es sich bei einigen Bei-
trägen um überarbeitete Fassungen
bereits publizierter Texte, doch ist die
systematisierte Zusammenstellung theo-
rie- und praxisorientierter Artikel in
einem Buch für die weitere Auseinan-
dersetzung mit dieser Thematik von
großem Vorteil und präsentiert den der-
zeitigen State-of-the-Art einer inklusi-
ven Erwachsenenbildung. Daher ist
diese durchgehend verständlich ge-
schriebene Publikation allen zu emp-
fehlen, die sich über die historische
Entwicklung und den aktuellen Stand
der Diskussion sowie über Beispiele der
konkreten Umsetzung praxisnah infor-
mieren möchten.

Perspektivisch wäre es wünschens-
wert, Beispiele gelungener und ggf.
misslungener Praxis einer inklusiven
Erwachsenenbildung mit Kursteilneh-
mer(inne)n mit schweren und mehr-
fachen Behinderungen zusammenzu-
tragen, kritisch zu reflektieren und zu
publizieren. Erst dann kann eine „Er-
wachsenenbildung für alle“ zu Recht
als „inklusiv“ bezeichnet werden.

Harald Goll, Erfurt
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